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Ein kleiner
S c h r i t t

in die Z u k u n f t .



Vorwort

Eines der großen gesellschaftlichen Zukunftsthemen ist die Frage, wie

Familie und Arbeitswelt besser in Einklang gebracht werden können.

Die moderne Arbeitswelt, die Flexibilität und Bereitschaft zu kurzfristi-

gen Veränderungen fordert, stellt Anforderungen, die oft nur schwer

mit einer Familie zu vereinbaren sind. Aber die Familie, nach wie vor

meist geschätzte und gelebte Lebensform, darf nicht nachrangige

Bedeutung haben. Familie und Beruf müssen in unserer Gesellschaft

vereinbar sein. 

In der Wirtschaft gibt es bereits eine Reihe positiver Beispiele zur Förde-

rung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Betriebe aller Größenord-

nungen und Branchen haben erkannt, dass sich familienfreundliche

Arbeitsplätze auszahlen. Denn sie binden qualifizierte Kräfte an den

Betrieb und erhöhen die Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter und führen so zu einer Verbesserung des Betriebsergebnisses.

Die Maßnahmenpalette zur besseren Vereinbarkeit von Familie und

Beruf ist weit gefächert und reicht von familienbezogenen Arbeitszeit-

varianten über personalstrategische Überlegungen bis zur Schaffung

einer familienfreundlichen Unternehmenskultur. Kein Unternehmen

kann jedoch alle Maßnahmen realisieren, es kommt darauf an, die

geeigneten auszuwählen und mit Sorgfalt umzusetzen.

Mit dieser Handreichung sollen Unternehmensleitungen, Arbeitneh-

mervertretungen und Beschäftigten Informationen und Instrumente an

die Hand gegeben werden, mit denen im Alltag die Interessen von

Betrieben und Beschäftigten in Einklang gebracht werden können – bei

gegenseitiger Berücksichtigung der Erfordernisse und Notwendigkeiten.

Lassen Sie sich von den vorliegenden Informationen anregen, über

Möglichkeiten in Ihrem Unternehmen nachzudenken und zu diskutie-

ren. Verwenden Sie die Instrumente und Hinweise, um die Umsetzung

in Ihrem Unternehmen gut vorbereiten zu können.

Ich hoffe, dass diese Handreichung für Unternehmensleitungen und

Arbeitnehmervertretungen sowie für beschäftigte Frauen und Männer

eine „Fundgrube“ sein wird und einen wirkungsvollen Beitrag zu einer

familienorientierten Arbeitswelt leistet.

DR. CHRISTINE BERGMANN

BUNDESMINISTERIN FÜR FAMILIE, SENIOREN, 
FRAUEN UND JUGEND



Vorbemerkung

Die vorliegende Handreichung basiert auf den Ergebnissen des vom

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend finanzier-

ten Forschungsprojekts über die „Vorstellungen für eine familienfreund-

liche Arbeitswelt der Zukunft“ sowie den Erfahrungen und Ergebnissen

von insgesamt drei Bundeswettbewerben zum Thema „Der familien-

freundliche Betrieb“. 

Es werden konkrete Anhaltspunkte und Überlegungen für Unterneh-

mensleitungen, Arbeitnehmervertretungen sowie Arbeitnehmerinnen

und Arbeitnehmer dargestellt und erläutert, welche Schritte für die Ein-

führung und Umsetzung von familienfreundlichen Maßnahmen in den

Betrieben hilfreich sind. 

Die Darstellung folgt dabei dem folgenden Raster:

❙ Zunächst werden die einzelnen Methoden und Instrumente vorge-

stellt, die zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie beitragen.

❙ Anschließend werden die Vor- und Nachteile der familienfreundli-

chen Maßnahmen diskutiert. 

❙ Zuletzt werden die an der Umsetzung Beteiligten und die jeweiligen

Gestaltungsmöglichkeiten benannt. 

Am Ende eines jeden Abschnitts werden die Vor- und Nachteile vor

allem aus der Perspektive von Betrieben und Beschäftigten zusammen-

fassend gegenübergestellt. In der Diskussion mit Unternehmensvertre-

tern werden in der Regel die Beschäftigten die Interessen ihrer Kinder

oder pflegebedürftigen Angehörigen berücksichtigen und mit beden-

ken, daher werden diese im Folgenden nicht explizit erörtert. 

Da sich seit der ersten Auflage in den politischen und gesetzlichen Rah-

menbedingungen ebenso wie in der betrieblichen und wirtschaftlichen

Praxis einiges verändert hat, wurde die gesamte Broschüre inhaltlich

aktualisiert und um einige Aspekte ergänzt (Stand: Mai 2001). Der

Anhang ist teilweise erweitert worden; hinzugekommen ist ein Stich-

wortregister, welches das Auffinden von Informationen erleichtert. Die

Randbemerkungen (Marginalien) dienen der schnelleren Orientierung

im Text und bringen die Inhalte auf den Punkt. 
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I.
Familienfreundliche 
Maßnahmen – eine
betriebliche Optimie-
rungsstrategie?

1. Warum überhaupt familienfreundliche Maßnah-
men in Betrieben? 

Erwerbsarbeit dient Beschäftigten zur Sicherung der materiellen

Lebensgrundlage. Der Arbeitsplatz hat jedoch darüber hinausgehende

Bedeutung als Ort der beruflichen Selbstverwirklichung. Für Unterneh-

men sind die erforderlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein wirt-

schaftliches und soziales Kapital und aufgrund interner oder externer

Aus- und/oder Weiterbildung im Unternehmen eine langfristige Investi-

tion. Im Bemühen um die Optimierung der ökonomischen Ergebnisse

gewinnen daher die Instrumente einer innovaten Personalpolitik 

zunehmend an Bedeutung: Immer mehr Frauen und Männer wollen

berufliche und familiäre Aufgaben gleichzeitig oder in kurzen Phasen

nacheinander verbinden. Sollen die genannten Investitionen in die

Qualifikation und Motivation von Berufstätigen mit familiären Ver-

pflichtungen für ein Unternehmen erhalten bleiben, ist es daher vorteil-

haft, Kompromisse zu finden, die alle Beteiligten längerfristig zufrieden

stellen (vgl. Übersicht 1).

Um zur Vereinbarkeit von familienfreundlichen Maßnahmen mit positi-

ven Auswirkungen für alle Beteiligten zu gelangen, bedarf es allerdings

ausreichender Informationen und sorgfältiger Abwägungen. Solche

Grund- und Detailinformationen werden mit dieser Broschüre allen

Interessierten zur Verfügung gestellt.

2. Perspektivenwechsel: Vom Gegeneinander- 
Argumentieren zum Miteinander-Agieren

Das Ziel bei Verhandlungen von Unternehmensleitungen und Arbeit-

nehmervertretungen über tarifliche und betriebliche Vereinbarungen

ist ein für beide Seiten zufrieden stellender – oder zumindest tragbarer

– Kompromiss.

Innovative Lösungswege werden vor allem dann gefunden, wenn die

Gespräche im gemeinsamen Bewusstsein der Notwendigkeit gegenseiti-

ger Unterstützung geführt werden. Zentrale Bedeutung kommt hierbei

einer offenen und ehrlichen Diskussion der Standpunkte und Erforder-

nisse sowie der konstruktiven Erarbeitung von Lösungsstrategien zu.

Diese müssen jedoch von einem hohen Maß an Vertrauen in die Red-

lichkeit des anderen gekennzeichnet sein. 
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Erwerbsarbeit 

als materielle

Lebensgrundlage

In der Übersicht 1 wer-

den die positiven Wirkun-

gen familienfreundlicher

Maßnahmen zusammenge-

faßt. Die Auswirkungen

der Einzelmaßnahmen

werden am Ende der je-

weiligen Kapitel detail-

liert erläutert. 

Das Ziel: ein Kompromiss

Offene Diskussionen, kon-

struktive Lösungen und

gegenseitiges Vertrauen



Familienfreundliche Maßnahmen10

… im Unternehmen … für die Belegschaft

Übersicht 1:

Positive Wirkungen von familienfreundlichen

Maßnahmen

❙ keine zusätzlichen Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter oder Überstunden 

(keine Mehrkosten)

❙ konstante Personalkosten bei

größeren Einsatzspielräumen

❙ sinkende Fehlzeiten aufgrund

kurzfristiger Krankmeldungen

❙ Steigerung der Leistungsmotivation

und -fähigkeit durch gesteigerte

Eigenverantwortlichkeit

❙ konzentrierteres Arbeiten

❙ Wegfall wiederkehrender Kosten für

Werbung, Ausbildung und

Einarbeitung der Belegschaft

❙ Fachkompetenz und Betriebs-

internes Wissen bleiben erhalten

❙ positive Darstellung des Unter-

nehmens in der Öffentlichkeit durch

die Belegschaft

❙ Imageverbesserung

❙ Verbesserung der Möglichkeiten,

qualifiziertes Personal zu gewinnen

❙ keine unüberwindbaren Hinder-

nisse bei besonderem familiären

Versorgungsbedarf

❙ konstantes Einkommen bei zeitweise

deutlichem Freizeitausgleich der

Mehrarbeit

❙ weniger zeitliche Konflikte

(Zerreißproben)

❙ familiäre und betriebliche

Verpflichtungen können 

selbstständiger in Einklang 

gebracht werden

❙ zufriedeneres Arbeiten

❙ Steigerung des Haushaltseinkommens

❙ kontinuierliche Erwerbsbiografie

erleichtert berufliches Fortkommen,

Qualifikationserhalt und die Sicherung

von Rentenansprüchen

❙ verbessertes Betriebsklima

❙ geringere Gesamtbelastung und Stress

durch familiäre und berufliche

Anforderungen

Beispiel:  Gegenseitiges Entgegenkommen 

bei außergewöhnlichen Belastungen

Beispiel:  Lockerung der Anwesenheits-

verpflichtungen im Unternehmen

Beispiel:  Unterstützung bei der 

Sicherung der Kinderbetreuung

Beispiel:  Generelle positive Effekte



Damit besteht

❙  die Möglichkeit der Schaffung und Ausgestaltung einer Unterneh-

menskultur;

❙  die Chance der Gewinnung kompetenter und kooperativer

Gesprächspartner auf allen Ebenen;

❙  die Chance der Gewinnung und Bindung inhaltlich motivierter,

leistungsbereiter und -fähiger sowie loyaler Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmer;

❙  die Möglichkeit, dauerhafte, gemeinsam getragene Vereinbarungen

zu treffen, die allen Beteiligten zugute kommen.

3. Unternehmerische Strategien mit Weitblick 

Unabhängig von Größe und Branchenzugehörigkeit müssen Unterneh-

men Akzente und Prioritäten setzen, die ihre Leistungsfähigkeit und die

konkurrenzfähige Abwicklung von Aufträgen gewährleisten. Ein wichti-

ges Instrument betrieblicher Optimierungsstrategien ist dabei immer

öfter: die Unterstützung der Vereinbarkeit von beruflichen und priva-

ten Aufgaben. Unter dem Motto „Nur zufriedene Beschäftigte sind wirk-

lich gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ wird deren außerberufli-

chen Verpflichtungen Rechnung getragen. Heute sind es nicht mehr

nur Betriebe mit einem hohen Anteil von weiblichen Beschäftigten, die

von diesem innovativen personalpolitischen Ansatz profitieren.

Da auch zunehmend männliche Arbeitnehmer – vor allem jüngere mit

Kindern und ältere im Vorruhestandsalter – Interesse an Möglichkeiten

haben, ihre außerberuflichen Pflichten und Interessen mit betriebli-

chen Anforderungen zu vereinbaren, greifen vermehrt Unternehmen

mit überwiegend männlicher Mitarbeiterschaft dieses Interesse zum

beiderseitigen Nutzen auf.

Dabei kann kein Unternehmen die gesamte Palette der betrieblicher-

seits möglichen Maßnahmen realisieren. Aber jedes Unternehmen kann

für sich die Erfolg versprechenden Maßnahmen auswählen. Betriebe

mit Weitblick für kommende Arbeitnehmergenerationen stellen dann

fest, dass es sich für sie auszahlt, wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer ihre Familienwünsche in die Tat umsetzen können.

4. Entscheidung für Familie und Beruf braucht 
Unterstützung

Die Familie steht in der Wichtigkeitsfolge bei der west- wie ostdeut-

schen Bevölkerung nach dem Aspekt der Gesundheit an zweiter Stelle:

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes erachten 80 % im Westen

und sogar 85 % im Osten die Familie als „sehr wichtig“. Und damit ist

die Bedeutung der Familie seit 1980 um 12 Prozentpunkte gestiegen

(Statistisches Bundesamt 2000, 518). 
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Immer mehr Frauen wollen über die Erfüllung der Aufgaben als Mutter

hinaus auch im Berufsleben einen qualifizierten Platz einnehmen, und

sie können dies immer häufiger in der Arbeitswelt realisieren. Anderer-

seits wollen auch zunehmend Männer über die engagierte Berufstätig-

keit hinaus ihre Aufgaben als Vater intensiver wahrnehmen.

Allerdings sehen sich Frauen und Männer aller sozialen Schichten und

Bildungsgrade oft vor die Qual der Wahl gestellt: Viele erleben ihre

Zukunft als nicht so ausreichend gesichert, um den Unterhalt – generell

oder mit der von ihnen gewünschten Lebensqualität – für mehrere Kin-

der sicherstellen zu können. Viele sehen berufliche Chancen für immer

verloren, wenn sie z. B. für die Kindererziehung länger beruflich ausset-

zen. Daher entscheiden sich immer mehr Männer und Frauen bei einer

Abwägung ihrer Prioritäten der Lebensplanung – unter Berücksichti-

gung der gesellschaftlichen Gegebenheiten – gegen eigene Kinder oder

bekommen weniger Kinder, als sie sich dies bei der Familiengründung 

gewünscht hatten.

Ein Grund hierfür liegt darin, dass familiäre Verpflichtungen und/oder

soziales Engagement (Versorgung von Kindern, pflegebedürftigen

Angehörigen oder von hilfebedürftigen Personen) bislang im berufli-

chen Umfeld noch zu wenig Berücksichtigung finden.

Damit aber Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer berufliche und

familiäre Ziele gleichermaßen verwirklichen können, sind – neben der

inhaltlich befriedigenden beruflichen Tätigkeit in der Arbeitswelt –

betriebliche Rahmenbedingungen erforderlich, die auch den Anforde-

rungen der Familienwelt Rechnung tragen.

5. Außerbetriebliche Strukturen zur Unterstützung
der Vereinbarkeit

Die vorhandenen Unterstützungseinrichtungen für Familien (Kinder-

tageseinrichtungen, Pflegeheime und soziale Dienste für Ältere) sind

weiter ausgebaut worden: 

❙ Die Versorgungsquote der Drei- bis Sechsjährigen mit Kindergarten-

plätzen beträgt nach Angaben des Statistischen Bundesamtes Ende

1998 rund 90 %; in den westlichen Bundesländern werden jedoch der-

zeit nur 16,3 % der Kindergartenplätze als Ganztagsplätze vorgehalten;

❙ nach Angaben der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohl-

fahrtspflege ist die Zahl der Krankenhäuser und der Einrichtungen

der Jugend-, Familien-, Alten- und Behindertenhilfe sowie der Dienste

für Personen in besonderen sozialen Situationen insgesamt 1996 auf

91.204 mit 3,23 Millionen Betten bzw. Plätzen gestiegen (Bundesar-

beitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege 1997, 7).

Trotz dieser statistischen (Mittel-)Werte darf nicht vergessen werden,

dass das Angebot in den westlichen Bundesländern nicht den Bedürf-

nissen der Familien, insbesondere der Forderung nach Vereinbarkeit
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von Familie und Erwerbstätigkeit, entspricht. So beträgt z. B. das Ange-

bot für die unter dreijährigen Kinder in Westdeutschland 2,8 % und in

Ostdeutschland dagegen 36,3 %. Hinzu kommt, dass

❙ die Finanzierung vorhandener Betreuungsangebote das Budget einer

Familie nicht selten übersteigt und

❙ die zeitlichen Angebote existierender Einrichtungen oft nicht mit

den beruflichen bzw. familiären Erfordernissen übereinstimmen.

Von Bund, Ländern und Gemeinden sind weitere wichtige Verbesserun-

gen der familienunterstützenden Strukturen und Rahmenbedingungen

geplant und umgesetzt worden. Erinnert sei hier u. a. an

❙ die stetige Ausweitung der Elternzeit auf mittlerweile drei Jahre;

❙ die Flexibilisierung des zeitlichen Rahmens, in dem diese Elternzeit

in Anspruch genommen werden kann;

❙ die Erhöhung der wöchentlich möglichen Arbeitszeit während der

Elternzeit auf 30 Stunden für beide Elternteile gleichzeitig;

❙ das Erziehungsgeld, das inzwischen bis zur Vollendung des zweiten

Lebensjahres des Kindes einkommensabhängig in Höhe von maximal

600 DM gezahlt wird (in manchen Bundesländern darüber hinaus

ein weiteres Jahr);

❙ die so genannte Budgetierung, die ein monatliches Erziehungsgeld

von 900 DM für Eltern bietet, die nur ein Jahr lang Erziehungsgeld in

Anspruch nehmen;

❙ die Möglichkeit, das dritte Erziehungsjahr bis zum achten Lebensjahr

des Kindes zu nehmen;

❙ die Einbeziehung von Erziehungszeiten bei der Berechnung von Ren-

tenansprüchen;

❙ die Verabschiedung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergarten-

platz seit 1. August 1996;

❙ die Verabschiedung der Pflegeversicherung, die darauf abzielt, pfle-

gende Angehörige in ihrer gesellschaftlich verantwortungsvollen

Aufgabe zu unterstützen;

❙ das seit dem 1. 1. 2001 geltende neue Gesetz über Teilzeitarbeit und

befristiete Arbeitsverträge, mit dem Teilzeitarbeit stärker gefördert

und befristet beschäftigte Arbeitnehmer besser geschützt werden;

❙ die Bestandssicherung des Anspruchs auf Arbeitslosengeld in voller

Höhe für drei Jahre – auch wenn in der Zwischenzeit eine Teilzeitbe-

schäftigung ausgeübt wurde;

❙ die Erhöhung des Kindergeldes seit 1. 1. 2000 auf monatlich 270 DM

für das erste und zweite Kind, 300 DM für das dritte und 350 DM 

für das vierte Kind und alle weiteren Kinder. (Ab dem 1. 1. 2002 wer-

den für die ersten drei Kinder je 154 Euro und ab dem vierten Kind 

178 Euro gezahlt.)

Dies sind nur einige familienpolitische Akzente. Über diese Initiativen

der öffentlichen Hand hinaus bleibt allerdings zu bedenken, dass die

Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und

Männer nicht allein von öffentlichen Stellen geleistet werden kann.

Auch die private Wirtschaft ist gefragt.
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6. Familienfreundliche Maßnahmen in der Arbeits-
welt – wer hat was davon?

Die genannten staatlichen Maßnahmen tragen ihren Teil dazu bei, dass

die Entscheidung für Familie nicht ausschließlich zu deren Lasten geht.

Familienfreundliche Maßnahmen in Unternehmen sind ein weiteres

wichtiges Element zur Erleichterung der Vereinbarkeit von Beruf und

Familie. Von diesen Maßnahmen profitieren sowohl Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer als auch die Betriebe selbst.

Es lassen sich über alle familienfreundlichen Einzelmaßnahmen in

Unternehmen hinweg generelle Vorteile sowohl für Unternehmen als

auch für Betriebsangehörige feststellen:

❙ Familienfreundliche Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter verstärken die Neigung zu längerer Betriebszuge-

hörigkeit.  Hierdurch bleiben Fachkompetenz und betriebsinterne

Kenntnisse dem Unternehmen erhalten. Die Betriebsangehörigen

können aufgrund vereinbarkeitsunterstützender Rahmenbedingun-

gen des Arbeitgebers ihre beruflichen und familiären Pflichten in

Einklang bringen.

❙ Wird vonseiten des Unternehmens für die familiären Verpflich-

tungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Verständnis gezeigt,

so wird auch von Mitarbeiterseite Verständnis für betriebliche –

zeitweise auch außergewöhnliche – Verpflichtungen gefördert.

Gemeinsame Problemlösungen in schwierigen Situationen werden

erleichtert – manchmal überhaupt erst ermöglicht.

❙ Wenn die betrieblichen Verfügbarkeitsansprüche reduziert

werden, können familiäre Pflichten ohne zeitliche Konflikte organi-

siert werden, wodurch betriebliche Fehlzeiten aufgrund familiärer

Organisationsschwierigkeiten minimiert werden.

❙ Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die während ihrer Arbeits-

zeit von familiären Verpflichtungen entlastet sind, arbeiten zufriede-

ner und konzentrierter. Sie erbringen eine qualitativ und quantitativ

bessere Arbeitsleistung .

❙ Vor allem Frauen kehren schneller in den Beruf zurück,  wenn

betrieblicherseits Maßnahmen zur Vereinbarkeit mit den Bedürfnis-

sen kleinerer Kinder angeboten werden. Für Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter bedeutet dies einen Qualifikationserhalt, eine weit-

gehend lückenlose Erwerbsbiografie und die Sicherung von

Rentenansprüchen, für die Familien bedeutet der schnellere Wie-

dereinstieg in den Beruf die Möglichkeit der Steigerung des

Haushaltseinkommens. 

❙ Für Betriebe liegt der Vorteil in der konstanteren Verfügbar-

keit von gut eingearbeiteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die

mit den betrieblichen Gegebenheiten und Abläufen vertraut sind.

Zudem entfällt die Notwendigkeit der Einstellung, Ausbildung und

Einarbeitung immer wieder neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

❙ Familienfreundlichkeit wirkt sich auch auf das Betriebsklima aus.

Ein entspanntes Betriebsklima veranlasst Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter, ihr Unternehmen in der Öffentlichkeit positiv darzustellen.
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Eine solche Öffentlichkeitsarbeit wirkt sich wiederum positiv auf die

Nachfrage von Produkten und Dienstleistungen sowie auf die Chan-

cen der Gewinnung qualifizierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

aus.

Die mit familienfreundlichen Maßnahmen verbundenen positiven

Effekte,

❙ können für alle Beteiligten wirksam werden;

❙ rechnen sich direkt oder indirekt auch wirtschaftlich;

❙ wirken mittel- bis langfristig.

Es bleibt aber zu berücksichtigen, dass vereinbarkeitserleichternde

betriebliche Maßnahmen für Unternehmen nicht kostenlos sind – aber

es lohnt sich für alle Beteiligten, die für einen Betrieb und seine Beleg-

schaft Erfolg versprechenden Einzelmaßnahmen gemeinsam zu einem

maßgeschneiderten Konzept zusammenzustellen!
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II.
Die Beteiligten im Unter-
nehmen

Die Beschäftigten gehen die Verpflichtung ein, während eines Teils des

Tages für ein Unternehmen zu arbeiten. Sie treffen entweder individu-

elle Arbeitszeitvereinbarungen oder unterliegen kollektivvertraglich

festgelegten Arbeitszeiten.

Die daraus resultierenden Arbeitszeitanforderungen kollidieren jedoch

immer mal wieder mit der aufgrund von familiären Verpflichtungen zeit-

lich begrenzten Verfügbarkeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mern: Zeitliche Spielräume verändern sich z. B. nach der Geburt eines

Kindes oder bei Pflegebedürftigkeit eines Angehörigen. Unter den Vor-

aussetzungen, dass vonseiten der Arbeitnehmerin oder des Arbeitneh-

mers Beruf und Familie gewünscht wird und das Arbeit gebende Unter-

nehmen dieses Interesse teilt, bestehen prinzipiell zwei Alternativen:

❙ Entweder kann die Arbeitszeit so geregelt oder vereinbart werden,

dass sie mit (zusätzlichen) privaten Bedürfnissen übereinstimmt:

Arbeitszeit richtet sich nach privaten Belangen.

❙ Oder es können – vor allem wenn die Arbeitszeiten insgesamt oder

teilweise nicht variabel sind – betrieblicherseits Angebote zur Entlas-

tung von familiären Aufgaben gemacht werden: betriebliche Unter-

stützung für familiäre Pflichten.

Je nach den zeitlichen Erfordernissen und finanziellen Möglichkeiten

des Betriebs wird eine Präferenz für eine der beiden Alternativen beste-

hen (vgl. auch die Checkliste für die Familienfreundlichkeit im

Anhang). Sollen die Vereinbarungen für die Betriebsangehörigen wie

auch für ein Unternehmen vertretbar sein, so ist eine Diskussion über

Wünsche, Vorstellungen und Notwendigkeiten erforderlich. Hierfür ist

ein offenes Betriebsklima eine gute Voraussetzung, und darum müssen

sich alle Beteiligten (Unternehmensleitung, Vorgesetzte, Arbeitnehmer-

vertretung, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) gemeinsam bemü-

hen. Durch diese (neu-)gewonnene Flexibilität, Aufgeschlossenheit und

die Bereitschaft, für das Unternehmen neue Wege zu gehen, können

dann möglicherweise auch in Zeiten hoher Arbeitsanforderungen bei

allen Unternehmensangehörigen zusätzliche Kräfte mobilisiert werden.
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1. Unternehmensleitung

Ein ganz entscheidender Faktor bei der Konzeption und Umsetzung von

familienunterstützenden Maßnahmen in einem Betrieb ist die Haltung

der Geschäftsleitung. Familienfreundlichkeit als eine Unternehmensleit-

linie kann den Betriebsangehörigen Orientierung geben. Deren Han-

deln im Einklang mit den grundlegenden Zielen des Unternehmens

wird so erleichtert.

Um einen breiten Konsens zu erzielen und eine unternehmensweite

Mitwirkung aller Beteiligten sicherzustellen, ist es sinnvoll, alle Ent-

scheidungsebenen und Interessenvertretungen so früh wie möglich in

die Diskussionen einzubeziehen.

Am Anfang steht die Frage, welcher Bedarf innerhalb der Belegschaft

aktuell vorhanden oder in naher Zukunft zu erwarten ist. Darüber hin-

aus ist es bei allen Maßnahmen notwendig, dass vonseiten der Unter-

nehmensleitung die entscheidungsrelevanten betrieblichen Eckdaten

offen gelegt werden – auch um Fehlplanungen zu vermeiden. U. a.:

❙ Welche Maschinenlaufzeiten bzw. Öffnungszeiten sind erforderlich?

❙ Welche Besetzungsstärken sind notwendig?

❙ Welche Nachfrageschwankungen gilt es zu berücksichtigen?

Auch eine umfassende Information seitens der Geschäftsführung an die

Belegschaft ist vor der Einführung von gemeinsam erarbeiteten, kon-

kreten Einzelmaßnahmen und Konzepten hilfreich: z. B. eine detail-

lierte Erläuterung 

❙ der einzelnen Umsetzungsschritte; 

❙ der erwartbaren Effekte für die betroffenen Unternehmensange-

hörigen; 

❙ der Einbettung in das gesamte Unternehmenskonzept.

Wünschenswert ist es vor allem in größeren Unternehmen, die Kondi-

tionen für die Inanspruchnahme von familienfreundlichen Maßnah-

men durch möglichst weitreichende Betriebsvereinbarungen zu regeln,

um den Eindruck der Bevorzugung Einzelner oder bestimmter Mitar-

beitergruppen zu vermeiden. Darüber hinaus muss festgelegt werden,

welche Entscheidungen über die Einführung familienfreundlicher Maß-

nahmen auf welcher betrieblichen Ebene getroffen werden. In vielen

Fällen bietet es sich an, konkrete Absprachen von individuellen Arbeits-

zeiten vor Ort bzw. innerhalb von kleineren Abteilungen zu treffen.

Andere Entscheidungen – z. B. die betriebliche Unterstützung einer

Elterninitiative zur Kinderbetreuung – müssen demgegenüber in

betriebsübergreifenden Gremien entschieden werden. Unberührt von

der Anbindung an unterschiedliche Entscheidungsstrukturen bleibt das

Erfordernis der grundsätzlichen Unterstützung durch die Unterneh-

mensleitung.
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Oft ist in einem Unternehmen das für die Umsetzung einer familien-

freundlichen Maßnahme erforderliche Know-how nicht oder nur unzu-

reichend vorhanden. Dann kann Expertenrat bei der Auswahl, Umset-

zung und Einführung von Maßnahmen hinzugezogen werden. Diese

externe Hilfe ist in der Regel nicht kostenlos, sodass diese Entscheidung

wiederum der Unternehmensleitung vorbehalten bleibt.

2. Vorgesetzte

Beschäftigte mit Personalführungsaufgaben fungieren täglich als „Ver-

mittler“ zwischen betrieblichen und privaten Anforderungen und Inte-

ressen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die angemessene Berück-

sichtigung beider Erfordernisse ist eine besondere Herausforderung an

ihre sozialen Kompetenzen und fachlichen Qualitäten. Klare Leitlinien

und definitive Vorgaben seitens der Unternehmensleitung können die

Brisanz dieser Gratwanderung für Vorgesetzte jedoch deutlich entschär-

fen und die praktische Anwendung im Unternehmensalltag für die

Belegschaft transparent gestalten.

Gerade jüngere Vorgesetzte sind oft selbst von der Widersprüchlichkeit

der Anforderungen familiärer und beruflicher Verpflichtungen betrof-

fen. Ihre eigene berufliche Leistungs- und Karriereorientierung wird

nach wie vor am Ausmaß der zeitlichen Verfügbarkeit gemessen. Häu-

fig wird dann die Familienzeit zugunsten der betrieblichen Anwesen-

heitszeiten reduziert. 

Demgegenüber waren und sind viele ältere Vorgesetzte weniger in

familiäre Aufgaben eingebunden und setzen eine familienunbelastete

Berufstätigkeit als Maßstab für sich und andere. Hierin liegt ein vielfäl-

tiges Konfliktpotenzial. Familiäre Belange fallen jedoch weder den

betrieblichen Anforderungen zum Opfer noch werden sie zur alltägli-

chen Zerreißprobe für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn Vorge-

setzte – für sich und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – folgende

Grundsätze erkennen:

❙ Der Mitarbeiteranspruch auf Teilhabe an familiären Aufgaben ist

legitim.

❙ Das Ausmaß der Familienorientierung einer Mitarbeiterin oder eines

Mitarbeiters variiert mit der jeweiligen Lebensphase.

❙ Die Familienorientierung steht zu einer Berufsorientierung nicht in

Konkurrenz.

Es liegt in der Verantwortung von Vorgesetzten bei erforderlichen Ent-

scheidungen alle abteilungs- und betriebsrelevanten sowie externen

Faktoren zu berücksichtigen. Neben den Aspekten der Wirtschaftlich-

keit, Effizienz und Effektivität kann auch die individuelle Belastungssi-

tuation von Beschäftigten aufgrund familiärer Verpflichtungen als ein

entscheidungsrelevanter Faktor einfließen. Diesen nichtberuflichen

Aspekten einen Stellenwert zuzubilligen, kann sich als zukunftswei-
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sende und umsichtige Methode der Mitarbeiterführung und -motiva-

tion erweisen.

Die „Kunst, eine gute Vorgesetzte oder ein guter Vorgesetzter zu sein“,

besteht also u. a. darin, die betrieblichen und individuellen Interessen aus-

zubalancieren. Hierbei muss auch berücksichtigt werden, dass manche 

❙ nicht über ihre familiären Belange sprechen; 

❙ durch eine Betonung ihres familiären Engagements eine allzu weit-

reichende Rücksichtnahme erreichen wollen. 

In jedem Fall verlangt es von Vorgesetzten ein erhebliches Fingerspitzen-

gefühl, der Vielfältigkeit und Komplexität der in ihre Entscheidungen

hineinwirkenden Anforderungen Rechnung zu tragen. Diese persönli-

chen Kompetenzen von Personalverantwortlichen sind nicht unmittelbar

mit dem Erwerb fachlicher Qualifikationen verbunden. Vonseiten der

Vorgesetzten bedarf es daher der Bereitschaft, sich mit Fragen der Perso-

nalführung und Mitarbeitermotivierung auseinander zu setzen.

3. Arbeitnehmervertretung

Auch Betriebsräte und gewerkschaftliche Arbeitnehmervertretungen

haben vielfältige Chancen, Aspekte der Familienfreundlichkeit mit

Engagement in den unterschiedlichen Betriebsgremien voranzubrin-

gen. Sie können die wichtige Funktion der Interessenvertretung wahr-

nehmen, denn nicht alle Unternehmensangehörigen können in Einzel-

verhandlungen die jeweils für sie oder ihre Abteilungen machbaren

familienfreundlichen Maßnahmen planen, vereinbaren und umsetzen.

Allgemein verbindliche und offen formulierte Vereinbarungen zwi-

schen Unternehmensleitung und Personalvertretung können dazu bei-

tragen, die vielfältigen individuellen Lebensentwürfe unterschiedlicher

Mitarbeitergruppierungen zu verwirklichen. 

❙ Erwerbstätige mit kleinen Kindern erhalten die Möglichkeit, sich am

familiären Betreuungsaufwand zu orientieren; 

❙ Belegschaftsmitglieder mit pflegebedürftigen (älteren) Angehörigen

können entsprechende Zeitarrangements vereinbaren;

❙ jüngere Unternehmensangehörige, die noch keine familiären Ver-

pflichtungen eingegangen sind, erhalten mehr Zeit, um sich beruf-

lich oder privat verstärkt zu engagieren (z. B. Hobby, Weiterbildung,

soziales Engagement, Ehrenamt);

❙ ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der ausklingenden

Berufsphase verfügen über längere Erholungszeiten und die Möglich-

keit, sich auch verstärkt um die Enkelkinder zu kümmern.

Für die Personalvertretung ist es wichtig, nicht nur die verschiedenen

Maßnahmen, Instrumente und Konzepte zu kennen, sondern auch über

den tatsächlichen Bedarf der Mitarbeiterschaft informiert zu sein:
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❙ Welche generellen Wünsche bestehen in Bezug auf die Einführung

betrieblicher Maßnahmen zur Unterstützung der Vereinbarkeit von

Beruf und Familie?

❙ Welche konkreten Vorschläge werden vonseiten der Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter gemacht?

❙ Wie viele Belegschaftsmitglieder würden solche Maßnahmen begrü-

ßen bzw. in Anspruch nehmen?

Mittels einer kurzen schriftlichen Umfrage oder einer Reihe von Gesprä-

chen in unterschiedlichen Abteilungen lässt sich dies ermitteln. Damit

wird schon im Vorfeld geklärt, ob ein Handlungsbedarf gegeben ist

und welche Maßnahmen erwogen werden sollten. 

Daneben ist es für die Arbeitnehmervertretungen durchaus sinnvoll,

über Informationen zu öffentlichen, familienunterstützenden Angebo-

ten und Möglichkeiten zu verfügen:

❙ Welche besonderen Vergünstigungen gibt es seitens der Kommune

(z. B. für Alleinerziehende)?

❙ Verfügt das Land über spezielle Fonds oder Fördertöpfe für Familien

in finanziellen Notlagen?

❙ Welche staatlichen Hilfeleistungen können zu welchen Konditionen

in Anspruch genommen werden?

In größeren Unternehmen kann diese Informationssammlung von frei-

gestellten Arbeitnehmervertretern oder Sozialberatern übernommen

werden. 

In klein- und mittelständischen Unternehmen hängt die Initiative 

zumeist vom persönlichen Engagement Einzelner ab. Es besteht aber

auch die Möglichkeit, sich mit Kolleginnen und Kollegen anderer

Unternehmen der Region zusammenzuschließen und gemeinsam zu

recherchieren oder von der Informationssammlung größerer Betriebe

zu profitieren. 

Sind alle Informationen zusammengetragen (Bedarfslage, Maßnahmen-

katalog, Förderbedingungen, Praxisbeispiele, Hintergrundinformatio-

nen etc.), so kann das Gespräch mit der Unternehmensleitung gesucht

werden. 

Gewerkschaften haben z. T. die Bedeutung der Vereinbarkeit von Beruf

und Familie als wichtiges Handlungsfeld erkannt. Daraus resultiert ihr

Bemühen, verschiedene Möglichkeiten der familienbedingten Freistel-

lung oder Teilzeitarrangements in Tarifvereinbarungen überbetrieblich

zu verankern, um sie für möglichst viele Betriebe bekannt zu machen

und praktikabel zu gestalten. Diese bislang tarifvertraglich festgeschrie-

benen Maßnahmen stellen zwar nur einen spezifischen Ausschnitt denk-

barer Alternativen dar, sind aber ein Schritt in die richtige Richtung.
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Seitens der Gewerkschaften ist es wünschenswert, die familienfreundli-

che Maßnahmenpalette für einen möglichst weiträumigen Geltungs-

bereich zu vereinbaren. Es kann aber für die Beschäftigten aufgrund

betriebs- oder belegschaftsspezifischer Situationen sinnvoll sein, begrenz-

tere Regelungen zu favorisieren. Hier gilt es, mit praxisorientierter

Kompromissbereitschaft in Sachfragen und konstruktiver Flexibilität

pragmatische Lösungen zu finden, die von allen Beteiligten gemeinsam

getragen werden können. 

4. Beschäftigte

In kleineren Unternehmen ohne Arbeitnehmervertretung müssen

Betriebsangehörige ihre Vorstellungen und Forderungen direkt mit der

Chefin oder dem Chef diskutieren. Zahlreiche Kleinst- und Kleinbetriebe

haben bei den vom Bundesfamilienministerium ausgeschriebenen Wett-

bewerben „Der familienfreundliche Betrieb“ bewiesen, dass auch sie

eine Vielzahl familienfreundlicher Einzelmaßnahmen mit kreativem

und innovativem Charakter praktizieren. Hier heißt es für jede Mitarbei-

terin und für jeden Mitarbeiter, Antwort auf die Fragen zu finden:

❙ Welche Unterstützung durch meinen Betrieb brauche ich?

❙ Wie könnte das funktionieren?

❙ Warum ist die Idee für alle Beteiligten sinnvoll?

❙ Wie kann ich meine Kolleginnen und Kollegen für die Idee gewinnen?

Hinweise, Tipps, Beispiele und Anregungen können aus dem persönli-

chen Umfeld, aus Berichten in den Medien oder aus speziellen Broschü-

ren – wie der vorliegenden – stammen (vgl. Literaturverzeichnis). 

Zur Einführung familienfreundlicher Maßnahmen ist eine Arbeitneh-

mervertretung nicht zwingend notwendig, wenn ein von den Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern gemeinsam erarbeiteter und getragener Vor-

schlag in Sachen Familienfreundlichkeit von der Unternehmensleitung

akzeptiert wird. Daher gilt es, eine möglichst ausgewogene Maßnah-

menauswahl zu treffen und überzogene Forderungen zu vermeiden.

In Betrieben mit einer Arbeitnehmervertretung ist es durchaus sinnvoll,

persönliche Wünsche oder Vorstellungen dem Betriebsrat vorzustellen

und zunächst dort für Unterstützung zu werben. Damit wird das indivi-

duelle Moment reduziert: die Vorschläge zu familienfreundlichen Maß-

nahmen werden durch die Ausweitung auf alle Arbeitnehmerinnen

und Arbeitnehmer, d. h. durch einen breiteren Konsens in der Beleg-

schaft getragen. Dies kann sich positiv gegenüber der Unternehmenslei-

tung auswirken. 

Wenn Arbeitnehmervertretungen die Thematik nicht direkt aufgreifen,

sollten diesbezügliche Forderungen und Vorstellungen Betriebsrätinnen

und Betriebsräten immer wieder vorgetragen werden, um ihnen die

Dringlichkeit dieses Anliegens deutlich zu machen.
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III.
Der Maßnahmenkatalog

Die möglichen familienunterstützenden und mitarbeiterorientierten

Maßnahmen werden im Folgenden nach einem identischen Raster vor-

gestellt:

❙ Erläuterung der Maßnahme selbst;

❙ Hinweise, wie mit der jeweiligen Einzelmaßnahme verbundene Ver-

einbarkeitskonflikte entschärft werden können;

❙ Vor- und Nachteile der jeweiligen Maßnahme sowohl für die Unter-

nehmen als auch die Belegschaft;

❙ Strategien und Anregungen, die zur Umsetzung der jeweiligen Maß-

nahme auf der betrieblichen Ebene hilfreich sind.

1. Arbeitsorganisatorische Regelungen – 
was – wofür – durch wen?

Die hier vorgestellten Maßnahmen setzen grundsätzlich voraus, dass

eine Flexibilisierung der Arbeitszeit möglich ist. In diesen Fällen

besteht 

❙ im Rahmen der Dienstplanerstellung, 

❙ durch teilweise Umstrukturierung betrieblicher Arbeits- und/oder

Öffnungszeiten oder 

❙ durch konzeptionelles Umdenken

die Möglichkeit, die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bevor-

zugten Arbeitszeiten einzuplanen. 

1.1 Gleitzeit

Was ist das?
Bei einer Gleitzeitvereinbarung in einem Unternehmen werden die Zei-

ten, zu denen die bzw. der Einzelne seine Arbeit beginnt und/oder

beendet, in einem gewissen Rahmen den Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern selbst überlassen: z. B. Beginn zwischen 7.00 und 9.00 Uhr und

Ende zwischen 16.00 und 18.00 Uhr. Gleitzeitregelungen beinhalten

also in der Regel so genannte Kernarbeitszeiten, während deren alle

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anwesend sein müssen. Diese Kernar-

beitszeiten können unterschiedlich ausgestaltet sein:

❙ ausgedehnt ohne Aussparung der Mittagszeit (z. B. von 8.30 bis 

15.00 Uhr);

Ansatzpunkt: Flexibilisie-

rung der Arbeitszeit

Flexibilisierung von

Anfang und Ende der

Arbeit

Kernarbeitszeiten ...
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❙ ausgedehnt mit einem Mittags-Freiblock (z. B. von 8.30 bis 12.30 Uhr

und von 13.30 bis 16.00 Uhr);

❙ durchgängig und knapp bemessen (z. B. von 10.00 bis 14.00 Uhr).

Möglichkeiten, betrieblich vertretbare Kernarbeitszeiten festzulegen,

gibt es natürlich noch viel mehr. Allerdings: Je kürzer die Kernarbeits-

zeit, desto familienfreundlicher. Denn die Verpflichtung, an einem

Arbeitsplatz anwesend zu sein, ist immer mit der Notwendigkeit ver-

bunden, für diese Zeiträume von familiären Pflichten frei zu sein.

Die für die einzelnen Betriebsangehörigen vereinbarten wöchentlichen

Arbeitszeiten werden davon nicht berührt. Sie können mit einem Zeit-

erfassungssystem (z. B. Stechuhr) oder mittels tätigkeitsgebundenen

Arbeitszeiterfassungsbögen festgehalten werden.

Auf Zeitkonten kann die geleistete Arbeitszeit festgehalten werden. In

den meisten Unternehmen werden am  Monatsende die geleisteten

Arbeitsstunden mit dem vorab festgelegten Stundensoll verglichen: Je

nach vereinbartem Limit können dann Plus- oder Minus-Stunden in den

nächsten Monat übertragen werden. 

Deutlich mehr Flexibilität bieten viertel-, halb- oder ganzjährliche

Abrechnungszeiträume für Unternehmen, Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmer sowie deren individuelle, familiäre Planungsmöglichkei-

ten im Abrechnungszeitraum. Sie werden daher auch mit zunehmender

Tendenz – bis hin zur Lebensarbeitszeit – in Unternehmen umgesetzt. 

Wofür ist das gut?
Gleitzeitregelungen sind durchaus geeignet, Berufstätigen mit familiä-

ren Pflichten größere zeitliche Spielräume zu gewähren. Frühe An-

fangszeiten sind für Betriebsangehörige mit Kindern oftmals problema-

tisch: Durch frühes Aufstehen, quengelige Kinder und morgendliche

Hektik wird der Tagesbeginn zum Stress-Erlebnis für alle. Viele Kinder-

betreuungseinrichtungen öffnen erst nach dem offiziellen Arbeitsbe-

ginn der Eltern, sodass eine Zwischenlösung gefunden werden muss:

für Eltern zusätzlicher organisatorischer Aufwand, für Kinder pädago-

gisch nicht sinnvoll. 

Auch der organisatorische Aufwand, plötzlich erkrankte Kinder ander-

weitig unterzubringen, kann so viel Zeit in Anspruch nehmen, dass ein

Erscheinen am Arbeitsplatz „nicht mehr lohnt“. In vielen Betrieben ist

die Rate der kurzfristigen, morgendlichen Krankmeldungen nach

Umstellung auf ein Gleitzeitmodell erheblich gesunken. 

Neben diesen familiär bedingten Arbeitszeitpräferenzen kennt jeder

Mensch Phasen der besonderen Leistungsfähigkeit, aber auch von aus-

gewiesenen Leistungstiefs im Tagesverlauf: Mit Gleitzeit können auch

die individuellen Tagesrhythmen berücksichtigt werden. Menschen mit

morgendlichen Anlaufzeiten („Morgenmuffel“) können auf diesem
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Wege ebenso motiviert werden wie Frühaufsteher mit früher abflachen-

der Leistungskurve. 

Darüber hinaus wird es mit der Flexibilität der Arbeitszeiten durch

Gleitzeit für die Unternehmen einfacher, selbst flexibel auf z. T. erheb-

lich schwankende Nachfragesituationen zu reagieren. Die Ansammlung

von Mehrarbeitsstunden während eines Nachfragehochs, die in Zeiten

geringerer Nachfrage durch Freizeit abgegolten werden können, ist

auch für das Unternehmen wirtschaftlich attraktiv, da bei kontinuierli-

chen, planbaren Personalkosten keine Überstundenzuschläge anfallen.

Für die Betriebsangehörigen ist es ebenfalls vorteilhaft, da regelmäßig

Phasen auftreten, in denen bei konstantem Einkommen mehr freie Zeit

auch für die Familie zur Verfügung steht.

Je nach Aufgabengebiet gibt es z. B. für Eltern mit schulpflichtigen Kin-

dern auch die Möglichkeit einer Vollzeitbeschäftigung während der

Schulzeit und einer vollständigen Freistellung in der Ferienzeit. Dies

setzt voraus, dass ein individuell abgestimmtes Teilzeitmodell, eine jähr-

liche Arbeitszeitabrechnung und die fortlaufende Zahlung eines Durch-

schnittsentgelts vereinbart werden. 

Wo geht es und wo nicht?
Ein Hauptkriterium für die Umsetzung einer Gleitzeitregelung ist die

„Unverbundenheit“ der zu erbringenden Arbeitsleistung. Bei vielen Auf-

gaben der Sachbearbeitung ist z. B. der genaue Zeitpunkt der Erledi-

gung unerheblich. Entscheidend ist lediglich die Einhaltung von Pro-

duktions- und Fertigstellungsterminen sowie von Anwesenheitszeiten,

in denen erforderliche Rücksprachen stattfinden können.

Überall dort, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Abwicklung

und Erledigung ihrer beruflichen Aufgaben allein verantwortlich sind,

kann ihnen die Verantwortung für die täglichen Anwesenheitszeiten

ebenfalls weitgehend selbst überlassen werden. Die so geschaffene Zeit-

autonomie der Beschäftigten durch Gleitzeitregelungen hat sich in vie-

len Unternehmen bereits als erfolgreich erwiesen: Die anstehenden

Arbeitsaufgaben werden motivierter und qualitativ besser, was sich 

u. a. kostensenkend bemerkbar macht.

In Betrieben, in denen die Arbeitsvorgänge – unterschiedlich stark –

voneinander abhängig („verkettet“) sind, gestaltet sich die Umsetzung

von Gleitzeitregelungen schwieriger. Hier müssen verschiedene Systeme

der Planung und Abrechnung von Arbeitszeiten und Arbeitsvorgängen

ausgehandelt werden. Auch die Umstrukturierung von verketteten

Arbeitszusammenhängen ist denkbar. Dies bedeutet allerdings einen

weit reichenden und häufig kostenintensiven Eingriff in die bestehen-

den Arbeitsstrukturen eines Unternehmens. Zum einen werden solche

Differenzen bei der Organisation von Arbeitsvorgängen überwiegend in

größeren Betrieben auftreten; zum anderen können größere Betriebe

umfassendere Umstrukturierungen auch eher meistern, da sie über die
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notwendigen finanziellen und personellen Kapazitäten verfügen. Eine

Reorganisation von Arbeitszusammenhängen ist grundsätzlich überall

realisierbar, jedoch nur dort (wirtschaftlich) sinnvoll, wo durch eine sol-

che „Investition“ eine effizientere Produktion und damit nachfolgende

Kostenreduktion zu erwarten sind.

In betrieblichen Zusammenhängen, in denen eine Bandproduktion

einen pünktlichen Wechsel der Arbeitskräfte erfordert, kann eine „klas-

sische“ Gleitzeitregelung kaum sinnvoll realisiert werden. Allerdings

können in solchen Betrieben an den Wünschen und Vorstellungen der

Beschäftigten orientierte Dienstplangestaltungen eine höhere Familien-

freundlichkeit der Arbeitszeiten sicherstellen (vgl. hierzu die Kapitel

„Absprache des Arbeitseinsatzes“ und „Jobsharing“).

Was durch wen?
Die Einführung von betriebsweiten Gleitzeitregelungen kann nur von

der Geschäftsleitung entschieden werden. Sofern vorhanden, sollte der

Betriebsrat auf jeden Fall dieser Maßnahme zustimmen. Auch auf Mitar-

beiterebene muss für die Einführung von Gleitzeitmodellen und für

eine Umstrukturierung der (Kern-)Arbeitszeiten geworben werden.

Andererseits kann die Initiative auch vom Betriebsrat oder von den Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern ausgehen. Wichtig ist letztlich nur, dass

familienfreundlich gestaltete Gleitzeit- oder alternative Arbeitszeitrege-

lungen diskutiert und deren Umsetzung mit allen Beteiligten frühzeitig

abgestimmt werden.

In jedem Fall sollten die betrieblichen Vereinbarungen möglichst unter

Beachtung der folgenden Aspekte getroffen werden:

❙ Geltungsbereiche;

❙ Zeitrahmen, in denen Arbeitszeiten zu leisten sind;

❙ Kernarbeitszeiten;

❙ Pausenzeiten;

❙ tägliche Höchstarbeitszeiten;

❙ Modus der Zeiterfassung (z. B. Zeitkartensystem, Selbsterfassungsbögen);

❙ Modus der Abrechnungszeiträume (z. B. monatlich, jährlich);

❙ Modus der Berücksichtigung von Abwesenheitszeiten aus dienstli-

chen Gründen;

❙ Berücksichtigung von Abwesenheitszeiten aus sonstigen Gründen

(gesetzlich vorgeschriebene sowie tariflich oder betrieblich verein-

barte entlohnte Fehlzeiten);

❙ Vereinbarungen über Handhabung von Zeitguthaben und Zeit-

schuld: Anzahl der Stunden, die in den nächsten Abrechnungszeit-

raum übertragen werden können;

❙ Umgang mit angefallenen Mehrarbeitsstunden: Auszahlung von Löh-

nen und Gehältern mit oder ohne Überstundenzuschläge (abhängig

von der vereinbarten Wochenarbeitszeit und den Regelungen über

den Verfall des Anspruchs auf Freizeitausgleich);

❙ Möglichkeiten des Freizeitausgleichs (z. B. verkürzte Tagesarbeitszei-

ten, im Block oder durch Anhängen an den Urlaub);
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❙ Aufsicht und Kontrolle der vereinbarten Regelungen sowie Sanktio-

nen im Fall eines Missbrauchs (z. B. durch Betriebsrat, Gleitzeitaus-

schuss oder Vorgesetzte).

Als besonders familienfreundlich hat es sich erwiesen, wenn die durch

Mehrarbeit erworbenen Ansprüche auf Freizeitausgleich nicht verfal-

len, also kein Übertragungslimit für „Plus-Stunden“ vereinbart wird.

Diese Regelung hat sich insbesondere in Kleinbetrieben bereits zur

Zufriedenheit aller Beteiligten bewährt. Ein Freizeitausgleich ist vor

allem mit dem oder der unmittelbaren Vorgesetzten und den Kollegin-

nen und Kollegen abzusprechen.

Die Anzahl von Stunden, die Betriebsangehörige dem Unternehmen

schulden dürfen („Minus-Stunden“), sollten jedoch limitiert und ver-

bindlich geregelt sein. Durch diese Soll-Bestimmung kann einer Arbeits-

zeit-Überschuldung vorgebeugt werden. Gerade in familiären Krisensi-

tuationen ist es für die Betroffenen aber hilfreich, zu wählen zwischen 

❙ der Inanspruchnahme von gesetzlicher, tariflicher oder betrieblicher

Freistellung,

❙ regulärem Urlaub oder

❙ Arbeitszeit-Schuld.

Auch eine Kombination dieser Möglichkeiten ist im individuellen Fall in

Erwägung zu ziehen. Ungeachtet der jeweiligen Regelungen bleibt zu

beachten, dass gerade die Arbeitszeit-Schulden von vollzeitbeschäftigten

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei gleichzeitiger Berücksichti-

gung familiärer Aufgaben möglicherweise schwieriger auszugleichen sind.

Bei allen Arbeitszeitregelungen empfiehlt es sich für die Unternehmens-

führung, die Belegschaft und die Arbeitnehmervertretung an der Dis-

kussion zu beteiligen. In Führungsetagen entwickelten Lösungen man-

gelt es häufig an Akzeptanz in der Belegschaft und sie werden den

unterschiedlichen Gegebenheiten vor Ort unter Umständen nicht

gerecht. Bei einer auf Beteiligung und Verständigung ausgerichteten

Führungskultur wird es daher leichter möglich sein, sich am „runden

Tisch“ zusammenzusetzen. So ist gewährleistet, dass die neuen Regelun-

gen den Interessen aller Beteiligten gerecht werden.

Bezüglich der Arbeitszeiterfassung hat es sich als vorteilhaft erwiesen,

wenn diese in Anlehnung an das bislang praktizierte System und in

Abhängigkeit von Unternehmensbesonderheiten erfolgt. U. a.:

❙ Computergestützte, betriebsweit einheitliche Arbeitszeiterfassung: Für

größere Betriebe, in denen die eigentlichen Arbeitsleistungen aus-

schließlich vor Ort erbracht werden, bietet sich ein computergestütz-

tes Zeiterfassungssystem mittels einer „digitalen Stechuhr“ an. 

❙ Computergestützte, individuelle Arbeitszeiterfassung: Insbesondere in

kleineren Betriebe des Dienstleistungssektors, in denen die Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter ihre Arbeitsleistung oftmals nicht im Betrieb

direkt erbringen, empfiehlt es sich, mit Hilfe von Heim-Computern
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und entsprechender Software (z. B. Tabellenkalkulation oder Textver-

arbeitung) die Arbeitsstunden zu dokumentieren. Die digitalen Ar-

beitszeitbögen können dann in der Personalabteilung zusammenge-

führt und bearbeitet werden. 

❙ Für kleinere Handwerksbetriebe bietet sich eine Zeiterfassung mit tra-

ditionellen Mitteln an. In Anlehnung an bereits eingesetzte Dienst-

pläne können Arbeitszeiterfassungsbögen verwendet werden, in die

die jeweiligen täglichen Arbeitsstunden von Hand eingetragen wer-

den. Einer datentechnischen Bearbeitung zur Lohn- und/oder Arbeits-

zeitberechnung steht dies nicht im Wege.

Unternehmensspezifische Gleitzeitregelungen, die die Wünsche und

Vorstellungen aller Beteiligten berücksichtigen, können eine betriebli-

che Win-win-Situation für Arbeitgeber und Arbeitnehmer darstellen –

sofern die wenigen „Fallstricke“ beachtet werden (z. B. Limitierung der

Minus-Stunden). Siehe Übersicht 2.

1.2 Teilzeit

Was ist das?
Als Teilzeitarbeit gilt alles, was unterhalb der tariflich festgelegten Nor-

malarbeitszeit vertraglich vereinbart wird. Häufig werden die zu leis-

tenden Arbeitsstunden als Prozentanteile eines Vollzeitbeschäftigungs-

verhältnisses definiert. Das Arbeitsentgelt und betriebliche Sozialleis-

tungen werden dementsprechend anteilig berechnet. 

Seit dem 1. Januar 2001 gilt das Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete

Arbeitsverhältnisse. Dieses Gesetz soll dazu beitragen, eine Balance zwi-

schen den gestiegenen Flexibilitätsinteressen von Beschäftigten und

Arbeitgebern zu schaffen. Außerdem kann durch Teilzeitarbeit die all-

gemeine Beschäftigungssituation verbessert werden. 

Wesentliche Neuregelungen für Teilzeitarbeit sind:

❙ Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Betrieben mit mehr als 

15 Beschäftigten haben, soweit betriebliche Gründe dem nicht entge-

genstehen, einen Anspruch, die Arbeitszeit zu verringern. 

❙ Arbeitgeber haben Beschäftigten, auch in leitenden Positionen,

Teilzeitarbeit zu ermöglichen. 

❙ Bei der Besetzung freier Vollzeitarbeitsplätze sind die Wünsche der

teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer auf Rückkehr zur Vollzeitarbeit

bevorzugt zu berücksichtigen.

❙ Arbeitgeber werden verpflichtet, Beschäftigte, die ihre Arbeitszeit

reduzieren wollen, über freie Voll- oder Teilzeitarbeitsplätze sowie

die Arbeitnehmervertretung über Teilzeitarbeiten im Betrieb und

Unternehmen zu informieren und 

❙ Teilzeitbeschäftigten die Teilnahme an Aus- und Weiterbildungsmaß-

nahmen zu ermöglichen.

Traditionelle 

Arbeitszeiterfassung

Betriebliche 

Win-win-Situation 

Teilzeit: weniger als 

die tariflich festgesetzte

Normalarbeitszeit

Wichtige Neuregelungen

seit Anfang 2001
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In der Praxis setzt sich immer mehr durch, die von der Arbeitnehmerin

oder vom Arbeitnehmer gewünschte Anzahl der Arbeitsstunden zum

Ausgangspunkt der Berechnungen zu nehmen. Bei allen Vereinbarun-

gen sollten jedoch die Grenzen der Sozialversicherungspflichtigkeit

beachtet werden. Diese gesetzlichen Grenzen gelten auch, wenn

Arbeitszeitvereinbarungen lediglich mündlich getroffen werden. Im

Einzelnen sind folgende Sozialversicherungen zu berücksichtigen:

❙ Arbeitslosenversicherung (AlV);

❙ Krankenversicherung (KV);

❙ Rentenversicherung (RV);

❙ Pflegeversicherung (PfV).

Handelt es sich sich um eine geringfügige Beschäftigung, so gelten

besondere Regelungen in Bezug auf die Sozialversicherungspflicht und
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Vorteile Nachteile

Übersicht 2:

Fexibilisierung der Arbeitszeitlage durch Gleitzeit

❙ geringere „verspätungsmotivierte“

Krankmeldungsrate

❙ bessere Orientierung des Personal-

einsatzes an betrieblichen Vorgaben

❙ Kompromissbereitschaft der

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in

schwierigen betrieblichen

Situationen

❙ bessere Rekrutierungsmöglichkeiten

für qualifizierte Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter

❙ erhöhte Motivation und Leistungs-

bereitschaft der Beschäftigten

❙ weniger Pünktlichkeitsstress

❙ mehr Eigenverantwortung

❙ Kollisionen mit Familienpflichten

können vermieden werden

❙ verbesserte Planbarkeit der

Vereinbarung von Beruf und Familie

❙ zu Beginn erhöhter organisatorischer

Aufwand für Arbeitszeiterfassung,

Abrechnungen u. Ä. bei gleich

bleibender Produktionsstruktur

❙ je nach Arbeitszusammenhang evtl.

eine Umstrukturierung der Arbeits-

prozesse erforderlich, die insbesondere

bei verketteten Arbeitsprozessen zeit-

und kostenintensiv ist 

❙ das Aushandeln von Arbeitszeiten und

Freizeitausgleich mit dem Team 

ist zumindest zu Anfang ungewohnt

Arbeitgeber/- in

Arbeitnehmer/- in

Quelle: 

Eigene Zusammenstellung 

nach Expertengesprächen 

und Literatursichtung

Ausgangspunkt: kon-

krete Anzahl gewünsch-

ter Arbeitsstunden

Die Grenzen der Sozial-

versicherungspflichtig-

keit beachten

Geringfügige

Beschäftigung



Steuerfreiheit (vgl. Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung

2000a). So gilt in Ost- und Westdeutschland eine bundeseinheitliche

Geringfügigkeitsgrenze von 630 DM . 

Für geringfügige, auf Dauer angelegte Alleinbeschäftigungsverhältnisse

mit einem Monatsentgelt von bis zu 630 DM und einer Arbeitszeit von

unter 15 Stunden muss der Arbeitgeber pauschal 12 % des Arbeitsent-

gelts an die Renten- und grundsätzlich pauschal 10 % an die Kranken-

versicherung abführen. 

Arbeitnehmer, die neben einer bereits sozialversicherten Hauptbeschäf-

tigung noch geringfügig arbeiten, sind auch in dieser Beschäftigung

sozialversichert (ausgenommen Arbeitslosenversicherung). In beiden

Beschäftigungen tragen Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Beiträge je

zur Hälfte.

Für kurzfristige oder Saisonbeschäftigungen mit einer Maximaldauer

von zwei Monaten oder jährlich höchstens 50 Arbeitstagen sind keine

Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen.

Für die geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse gilt grundsätzlich das

so genannte Additionsprinzip. D. h.: Werden mehrere Tätigkeiten aus-

geübt, die unterhalb der genannten Grenzen liegen, so sind diese

Arbeitsentgelte zusammenzurechnen. Sofern die Summe von 630 DM

überschritten wird, ergibt sich eine Sozialversicherungspflicht, die dann

sowohl den Arbeitnehmer als auch die Arbeitgeber betrifft. 

Sonderform: Flexibler Ruhestand – 
was ist das?
Mit dem Gesetz zur Förderung eines gleitenden Übergangs in den

Ruhestand sind im Jahr 2000 neue Rahmenbedingungen für Vereinba-

rungen über Altersteilzeitarbeit geschaffen worden (vgl. Bundesminis-

terium für Arbeit und Sozialordnung 2000c). Grundsätzlich fördert das

Arbeitsamt die Teilzeitarbeit von Beschäftigten im Alter von über

55 Jahren, wenn sie ihre Arbeitszeit bis zum Renteneintrittsalter halbieren.

Dabei kann die Halbierung der Arbeitszeit flexibel gestaltet werden:

eine regelmäßig verringerte tägliche Arbeitszeit, im wöchentlichen oder

monatlichen Wechsel. Die Förderbedingung ist dann erfüllt, wenn die

Arbeitszeit in einem Zeiraum von bis zu drei Jahren im Durchschnitt hal-

biert worden ist – sofern tariflich zugelassen kann dieser Zeitraum auf

bis zu zehn Jahre erweitert werden (BMA 2001, 4). Eine Altersteilzeitver-

einbarung muss immer mindestens bis zum Rentenalter reichen und

kann auch von Teilzeitbeschäftigten abgeschlossen werden.

Zusätzlich muss für eine finanzielle Unterstützung durch das Altersteil-

zeitgesetz gewährleistet sein, dass der durch Altersteilzeit frei gewor-

dene Arbeitsplatz durch

Mehrere geringfügige

oder Nebentätigkeiten

können in der Summe zur

Sozialversicherungs-

pflicht führen

Gleitender Übergang in

den Ruhestand

Flexible Gestaltung der

Arbeitszeithalbierung

Förderbedingung: 

Wiederbesetzung
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❙ die Einstellung eines Arbeitslosen oder

❙ die Übernahme eines Auszubildenden 

wiederbesetzt wird. In Kleinbetrieben mit weniger als 50 Arbeitneh-

mern reicht es in Ausnahmefällen auch aus, wenn ein Auszubildender

eingestellt wird.

Wofür ist das gut?
Durch eine Vollzeitbeschäftigung einschließlich der erforderlichen

Wegezeiten können bei Berufstätigen mit besonderen familiären Ver-

pflichtungen erhebliche Probleme des Zeitmanagements auftreten. Die

Versorgung von Familienangehörigen kann oftmals nicht für den

gesamten (Arbeits-)Tag sichergestellt werden, selbst wenn andere Fami-

lienmitglieder Teile der Betreuungs- und Pflegeaufgaben übernehmen.

Zudem bieten Kinderbetreuungseinrichtungen sowie Tagesbetreuungs-

stätten für ältere Menschen gegenwärtig noch nicht genügend lange

Öffnungszeiten an, die den extensiven Zeitbedarf von Vollzeitbeschäf-

tigten decken.

Hier setzen Teilzeitmöglichkeiten an und bieten die Alternative, die

berufliche Inanspruchnahme zeitlich zu reduzieren. Verminderte

Arbeitszeiten können einerseits zu einer Entlastung der Beschäftigten

führen und andererseits die Leistungsbereitschaft und -fähigkeit in der

verbleibenden Arbeitszeit deutlich steigern. Wissen die Beschäftigten,

dass die Betreuung der Familienangehörigen geregelt ist, so kann die

berufliche Arbeit konzentrierter erledigt werden.

Teilzeitarbeit bietet eine Alternative für Lebensphasen, in denen beson-

dere familiäre Belastungen bestehen. Diese betreffen zunächst die Zei-

ten, in denen Kinder geboren und intensiv betreut werden müssen.

Aber auch – und dies wird bislang noch unzureichend berücksichtigt –

Zeiten im höheren Berufslebensalter, wenn die eigenen Eltern oder ggf.

auch Enkelkinder betreut sein wollen.

Neben familiären Gründen ist auch aus anderen Motiven heraus ein

Trend zu mehr Teilzeitarbeit zu verzeichnen: Weiterbildungsinteressen

und das Bedürfnis nach mehr Freizeit sind hier ausschlaggebend. 

Der aktuellen Diskussion um Teilzeitmodelle kommt vor dem Hinter-

grund der Beschäftigungssituation besondere Bedeutung zu, denn indi-

viduelle Teilzeitregelungen ermöglichen es, auch zurzeit Arbeitssuchen-

den und Arbeitslosen attraktive Arbeitsplatzangebote zu machen.

Durch bedarfsgerechte Teilzeitangebote können so zusätzliche Arbeits-

plätze geschaffen werden. 

Außerdem werden in Deutschland jährlich 1,9 Milliarden Überstunden

geleistet, dies sind 60 Stunden Mehrarbeit pro Erwerbstätigen und Jahr

– Tendenz steigend (Bundesmann-Jansen et al. 2000,57). Auch dies bie-

tet ein erhebliches Potenzial für zusätzliche Arbeitsplätze mit Teilzeitre-

gelungen. 
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Aber auch für Arbeitgeber bieten Teilzeitregelungen Vorteile. Kann ein

Arbeitgeber seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine attraktive

Beschäftigung unterhalb der Normalarbeitszeit anbieten, die zugleich

eine interessante Berufsperspektive bietet, so kann er mit einer hohen

Motivation und zusätzlichen Leistungssteigerung rechnen. Dabei sind

bereits im Vorfeld u. a. folgende Aspekte zu berücksichtigen:

❙ Aufstockung der Arbeitszeit im Zuge der familiären Entlastung;

❙ berufliche Qualifizierung auch im Hinblick auf eine ausgedehntere

Berufstätigkeit in der nachfamiliären Phase;

❙ Aussichten auf beruflichen Aufstieg während bzw. nach der Famili-

enteilzeit.

Durch solche zukunftsgewandten Vereinbarungen können Beschäftigte

trotz zwischenzeitlicher familiärer Prioritäten gehalten sowie qualifika-

tions- und motivationsgerecht eingesetzt werden.

Wo geht das und wo nicht?
An dieser Stelle sei die Behauptung erlaubt: Teilzeitarbeit ist fast immer

möglich. Besonders verbreitet ist Teilzeitarbeit in arbeitsteiligen Produk-

tionszusammenhängen, in denen ein Wechsel der Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter in Bandpausen keinerlei organisatorische Schwierigkei-

ten bereitet. 

In manchen Betrieben ergibt sich allerdings ein Problem dadurch, dass

familienbedingte Teilzeitarbeit oftmals in den Vormittagsstunden

bevorzugt wird. Die Sicherstellung der fortlaufenden Produktion in den

Nachmittagsstunden gestaltet sich dann schwierig. Dennoch zeigt sich

im Arbeitsalltag, dass Unternehmen auch bereit sind, auf Vormittage

begrenzte Teilzeit anzubieten, wenn es sich um Arbeitsplätze handelt,

wo jahrelange Übung sowie spezielle Kenntnisse und Fertigkeiten erfor-

derlich sind, über die im spezifischen Betrieb nur ausgewählte, hoch

qualifizierte (Teilzeit-)Arbeitskräfte verfügen.

In den letzten Jahren ist der Anteil der zur Verfügung stehenden Teilzeit-

arbeitsplätze erfreulicherweise kontinuierlich gestiegen – aus familien-

politischer Sicht ein Erfolg, der durch das neue Teilzeit-Gesetz nochmals

unterstrichen wird. Die Erhöhung von Teilzeitarbeitsplätzen erfolgt meist 

❙ im Zuge der Umstrukturierung von Aufgaben im Unternehmen; 

❙ durch die Einführung neuer Technologien oder 

❙ durch den Wegfall bestimmter Tätigkeiten und die Reorganisation

verbleibender Aufgaben. 

Immer wieder ist in Diskussionen über Teilzeitarbeit der Einwand zu

hören, dass dies in leitenden Positionen nicht realisierbar sei: 

❙ Bei der Teilung von Leitungspositionen potenziere sich der Organisati-

ons- und Besprechungsbedarf, damit beiden verantwortlichen Mitar-

beiterinnen oder Mitarbeitern die notwendigen Informationen zur

Verfügung stehen. 

Vorteile für Arbeitgeber:

Motivations- und 

Leistungssteigerung

Rahmenbedingungen 

flexibler Teilzeit

Qualifikationserhalt 

und Sicherung von

„Hauswissen“

Teilzeit ist fast immer

möglich, häufig

in der Produktion

Besonders bevorzugt:

Teilzeit an Vormittagen

auf die Qualität der

Arbeit kommt es an

Kontinuierlicher 

Anstieg von Teilzeitar-

beitsplätzen

Trotz Rechtsanspruch 

auf Teilzeit: zwei häufig

geäußerte Einwände:

Teilzeit potenziert

Arbeitsaufwand
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❙ Leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen immer für Rück-

fragen und schnelle Entscheidungen zur Verfügung stehen. 

Beide Argumente bringen allerdings nichts zwingend gegen eine Teil-

zeitregelung vor. Der Mehraufwand an Besprechung und Organisation

ist zwar unbestritten, demgegenüber sind aber die Kosten für Einarbei-

tung und Qualifizierung einer neuen vollzeitbeschäftigen Leitungsper-

son deutlich höher. Auch der Verlust von internem Betriebswissen, das

von der neuen Führungskraft erst im Laufe einer längeren Betriebszu-

gehörigkeit gesammelt werden kann, ist gravierend. Darüber hinaus

können durch die Teilung von Führungsaufgaben überaus positive

Effekte erzielt werden: 

❙ persönliche Antipathien der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

gegenüber den Führungskräften werden ausgeglichen, wenn eine

weitere Führungsperson ansprechbar ist;

❙ ein Mehr an Kommunikation unter den Führungskräften bedeutet

die Schaffung von „Räumen“, in denen auch innovative oder unor-

thodoxe Modelle entwickelt werden können (Synergieeffekt). 

Dem Argument, dass Führungskräfte stets vor Ort sein sollten, kann ent-

gegengehalten werden, dass auch keine vollzeitbeschäftigte Leitungs-

person während aller Dienststunden für die Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter zur Verfügung steht. Die Erfahrungen aus den Bundeswettbe-

werben „Der familienfreundliche Betrieb“ zeigen anhand vieler Bei-

spiele, dass es vor allem auf den Zuschnitt des Aufgabenfeldes an-

kommt. Hier gilt es, die verfügbaren Arbeitszeiten in Abstimmung mit

den betrieblichen Notwendigkeiten zur Zufriedenheit aller Beteiligten

zu nutzen:

❙ Klein- und mittelständische Unternehmen können oft aufgrund der

Arbeitsstrukturen und des persönlichen Bezugs zum Arbeitnehmer

(und seiner Arbeitszeitwünsche) besonders flexibel reagieren;

❙ Großunternehmen können zumeist aufgrund des vorhandenen Ver-

waltungsapparates die Koordinierungsaufgaben einfacher erledigen

und betriebsübergreifend verschiedene Teilzeitmodelle praktizieren.

Was durch wen?
Grundsätzlich kann ein Teilzeitbedarf ungeachtet der individuellen

Motivation von jedem Einzelnen angesprochen werden, auch von Füh-

rungskräften und Leitungspersonen. Die konkrete Umstrukturierung

von Arbeitsabläufen sowie die Zustimmung zur Umbesetzung bereits

bestehender Arbeitsplätze muss jedoch durch die Vorgesetzten erfol-

gen. Auch der Betriebsrat sowie die Vertreterinnen und Vertreter der

Gewerkschaften sind von Anfang an in diesem Prozess zu berücksichti-

gen. Kooperationsbereitschaft und Flexibilität der Kolleginnen und Kol-

legen erleichtern es, Möglichkeiten eines individuellen Teilzeitwun-

sches zu diskutieren und zu realisieren. 

Wenn individuelle Arbeitsverträge geschlossen werden, dann sind

selbstverständlich die gesetzlichen Rahmenbestimmungen sowie die
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gültigen Tarifbestimmungen einzuhalten. Darüber hinaus sollte ein

Arbeitsvertrag Angaben zu folgenden Punkten enthalten:

❙ Stundenzahl;

❙ Arbeitszeitbezugsrahmen (wöchentliche, monatliche oder jährliche

Soll-Stundenzahl);

❙ Zusammensetzung und Höhe des Bruttoentgelts pro Monat;

❙ Art der Tätigkeit;

❙ Einsatzbereich;

❙ Kündigungsfristen;

❙ eventuelle Sondervereinbarungen (z. B. besondere Arbeitszeiten);

❙ Ansprüche auf anteilige und volle Sozial- und Sonderleistungen und

❙ Mehrarbeitskonditionen.

Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind mit einer Teilzeitbe-

schäftigung unmittelbare wie langfristige Nachteile verbunden, denn

neben der aktuellen Einkommenseinbuße mindern sich durch die

geringeren Beitragszahlungen in die Sozialversicherungen teilweise

auch die daraus resultierenden Ansprüche. So resultieren z. B. aus den

geringeren Beiträgen in die Rentenversicherung geminderte Ansprüche

im Alter. 

Nichtsdestotrotz ist eine Teilzeitbeschäftigung einer „gänzlichen“ Fami-

lienpause vorzuziehen. Wollen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

über einen längeren Zeitraum in Teilzeit beschäftigt sein, so kann im

Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten eine zusätzliche private Ren-

tenvorsorge erwogen werden.

1.3 Freie Absprache des Arbeitseinsatzes, Arbeitszeit-
blöcke und Jobsharing

Was ist das?
Die im Folgenden zu behandelnden Arbeitszeitmodelle betreffen nicht

nur Teilzeitbeschäftigte, sondern können auch für diejenigen Vollzeit-

beschäftigten interessante Alternativen bieten, die Anregungen zur

familienfreundlichen Gestaltung umfangreicherer Erwerbstätigkeit

suchen. 

Bei der Verabredung von größeren Arbeitszeitblöcken wird nicht an

allen fünf Tagen in der Woche die gleiche Zahl von Arbeitsstunden

geleistet. Vielmehr wird die vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit zu

größeren, tagesübergreifenden Einheiten zusammengefasst. Generell

wechseln sich längere Freizeiten mit Arbeitsblöcken ab: Diese können

über eine Woche, einen Monat oder eine längere Zeitspanne aufgeteilt

werden. 

Beim klassischen Jobsharing teilen sich in der Regel zwei Arbeitnehme-

rinnen oder Arbeitnehmer einen Arbeitsplatz. Um z. B. eine Stelle zu 

halbieren, sind unterschiedliche Modelle denkbar: Die Arbeitnehmerin-

Nachteile aufseiten der

Beschäftigten

Vorteile gegenüber einer

gänzlichen Familienpause

Für Vollzeit- und Teilzeit-

beschäftigte interessant

Wechsel von längeren

Arbeitsblöcken und 

Freizeit

Zwei Beschäftigte, ein

Arbeitsplatz
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Vorteile Nachteile

Übersicht 3:

Vor- und Nachteile von Teilzeitarbeit

❙ Ausweitung der Betriebszeiten

❙ Teilzeit kann durch belastungs-

gerechteren Personaleinsatz kosten-

günstiger als Vollzeitarbeit sein

❙ bessere Position am Markt und

verbessertes Firmenimage

❙ Vermeidung oder Abmilderung von

Personalabbau durch freiwillige

Teilzeitarbeit

❙ Vermeidung von ungewollter

Personalaufstockung

❙ entspricht Wünschen und

Forderungen von Vollzeitkräften

und Berufsrückkehrern 

❙ Entgegenkommen bei der

Arbeitszeitgestaltung steigert

Motivation

❙ höhere Arbeitsproduktivität

❙ mehr Zeit für sich selbst und die

Familie sowie für Aus- und Weiter-

bildung oder Nebenbeschäftigungen

❙ geringere Belastung durch Arbeit

❙ geringere Steuerbelastung aufgrund

der Steuerprogression

❙ geringere private Ausgaben auf-

grund gesunkener Inanspruch-

nahme von Dienstleistungen,

(kontinuierliche) Teilnahme am

Erwerbsleben, (Zu-)Verdienst-

möglichkeit

❙ höhere Personalbetreuungskosten

❙ höhere Infrastruktur- und

Personalnebenkosten

❙ höhere Kosten für Arbeitsvorberei-

tung, Organisation und Führungs-

aufgaben

❙ zusätzliche Kosten aufgrund der

Überschreitung gesetzlicher

Schwellenwerte

(z. B. Betriebsratsfreistellung)

❙ höhere Anlauf- und Rüstzeiten

❙ geringeres Einkommen

❙ geringere Rente und reduzierte

Ansprüche auf Arbeitslosengeld nach

mehr als drei Jahren Teilzeitarbeit

❙ geringere betriebliche

Sozialleistungen

❙ Nebenkosten der Erwerbstätigkeit

sinken nicht (unbedingt) proportional

❙ Verzögerung(en) des beruflichen

Aufstiegs in Führungspositionen

Arbeitgeber/- in

Arbeitnehmer/- in



nen und Arbeitnehmer kommen z. B. jeweils

❙ festgelegte halbe Tage (vormittags oder nachmittags);

❙ wöchentlich wechselnd ganztags oder

❙ zur Mitte der Woche abwechselnd.

Während „früher“ häufig arbeitsvertraglich festgelegt wurde, dass sich 

die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Krankheitsfällen oder in

der Urlaubszeit gegenseitig vertreten, setzt sich mehr und mehr ein

davon losgelöstes Verständnis von Jobsharing in der Praxis durch. Gera-

de in der Ferienzeit schulpflichtiger Kinder bedeuten diese Vertretungs-

pflichten für die berufstätigen Eltern einen zusätzlichen Betreuungsauf-

wand und intensiveren Familienzeitbedarf. Die generelle Vertretungs-

pflicht beim klassischen Jobsharing schränkt in solchen Zeiten mehr

ein, als dass sie entlastet. Jobsharing bezieht sich daher zunehmend auf

die rein inhaltliche Teilung eines Aufgabengebiets. 

Der Koordinierungsaufwand für personenbezogene Arbeitsblöcke und

Jobsharing ist vergleichsweise hoch und – so er zentral in der Betriebs-

verwaltung erfolgt – ein zusätzlicher Kostenfaktor. Deshalb gehen Unter-

nehmen vermehrt dazu über, die Anwesenheit am Arbeitsplatz von den

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern selbst organisieren zu lassen. 

Auch der familienbedingte Tausch von Arbeitseinsätzen wird mehr und

mehr als Angelegenheit der unmittelbar Betroffenen erachtet. Die Erfah-

rungen zeigen, dass dies eine praktikable Variante ist, wenn die notwen-

dige Hilfs- und Kooperationsbereitschaft gegenseitig vorhanden ist.

Hoher Koordinierungs-

aufwand und zusätzli-

cher Kostenfaktor

Familienbedingter  Tausch

von Arbeitseinsätzen
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Übersicht 4: Klassische Form des Jobsharing

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

Mitarbeiter/-in A Mitarbeiter/-in A Mitarbeiter/-in A Mitarbeiter/-in A Mitarbeiter/-in A

Mitarbeiter/-in B Mitarbeiter/-in B Mitarbeiter/-in B Mitarbeiter/-in B Mitarbeiter/-in B

Übersicht 6: Jobsharing mit Wechsel zur Wochenmitte

Übersicht 5: Klassische Form des Jobsharing

1. Woche 2. Woche 3. Woche 4. Woche

Mitarbeiter/-in A Mitarbeiter/-in B Mitarbeiter/-in A Mitarbeiter/-in B

Mitarbeiter/-in A Mitarbeiter/-in B Mitarbeiter/-in A Mitarbeiter/-in B

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

Mitarbeiter/-in A Mitarbeiter/-in A Mitarbeiter/-in A Mitarbeiter/-in B Mitarbeiter/-in B

Mitarbeiter/-in A Mitarbeiter/-in A Mitarbeiter/-in B Mitarbeiter/-in B Mitarbeiter/-in B



Eine weitere praktizierte Variante ist die Zusammenlegung von zwei

Arbeitsplätzen und Drittelung des Gesamtstundenvolumens. Die Partne-

rinnen und Partner haben dann keine halbe, sondern eine Zwei-Drittel-

Stelle. Die Arbeitszeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können

zudem so „geblockt“ werden, dass sie sich die Arbeit an den zwei zur Ver-

fügung stehenden Arbeitsplätzen ihrem Zeitbudget entsprechend teilen. 

Diese freie Absprache der Anwesenheit am Arbeitsplatz bietet sich für

Arbeitsplätze oder in Arbeitsprozessen an, 

❙ die nicht unmittelbar miteinander verknüpft sind;

❙ bei denen konzeptionelle Arbeiten anfallen oder 

❙ die an einem festen Arbeitsplatz ohne Kontroll- oder Leitungsfunktio-

nen unabhängig erbracht werden. 

Die Vereinbarungen über Arbeitseinsätze kann – sofern keine arbeits-

technischen Lücken entstehen – auch losgelöst von der Aufteilung auf

Arbeitsplätze erfolgen.

Im Unterschied zur Gleitzeit sind bei der freien Absprache keinerlei

Kernarbeitszeiten einzuhalten. Es ist allerdings zu gewährleisten, dass 

❙ sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abstimmen können;

❙ der reibungslose Arbeitsablauf sichergestellt ist.

Die freie Absprache der Arbeitsplatzanwesenheit zeichnet sich also

durch ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit der Einzelnen aus.

Eine solch freizügige Arbeitszeit- und Anwesenheitsregelung wird aller-

dings nicht von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gewünscht

und ist nicht in jedem Betrieb praktikabel.

Sollte sich aus der Sicht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine sol-

che Arbeitszeitregelung als besonders familienfreundlich herausstellen,

so empfiehlt sich vorab eine sorgfältige Prüfung der Praktikabilität und

eine Abwägung der Vor- und Nachteile für alle Beteiligten, bevor aus

grundsätzlichen Bedenken heraus eine Ablehnung des Vorschlags

erfolgt.

Wofür ist das gut? Was geht wo?
Bei einer festen Vereinbarung über Arbeitszeitblöcke als Jobsharing

oder Einzelfallregelung sind die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter wäh-

rend der Arbeitszeit im Unternehmen anwesend – im Gegensatz zu

Gleitzeitregelungen, bei denen dies nur in der Kernarbeitszeit verpflich-

tend ist. Teilzeitarbeit im Block ist für einen Arbeitgeber vor allem

dann von Interesse, wenn

❙ die Arbeitsleistung nur an einem Arbeitsplatz erbracht werden kann,

❙ die Einrichtung eines weiteren Teilzeitarbeitsplatzes mit einem

erheblichen finanziellen Aufwand verbunden ist oder

❙ die Gesamtanwesenheitszeit der Arbeitskräfte im Betrieb dadurch

verlängert und damit die Auslastung sowie das Angebot verbessert

werden kann.
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Zwei Arbeitsplätze für

drei Beschäftigte

Freie Absprache der

Anwesenheit am Arbeits-

platz

Keine Kernarbeitszeiten

Hohes Maß an Eigenver-

antwortlichkeit ist weder

überall gewünscht noch

immer praktikabel

Überprüfung der Prakti-

kabilität sowie der Vor-

und Nachteile

Vorteile der Einzelfall-

regelungen
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Gerade der letzte Aspekt ist für Arbeitgeber im Einzelhandel, dem

Dienstleistungssegment oder in der Produktion relevant, wenn längere 

Betriebs- oder Öffnungszeiten abgedeckt werden müssen, ohne dass

zeitaufwendige Übergabeprozeduren oder länger dauernde Arbeitsun-

terbrechungen anfallen. 

Aufseiten der Beschäftigten wird bei diesen Formen der Teilzeitbeschäf-

tigung die Kombination von größeren Arbeitszeitblöcken mit längeren

Familienphasen möglich. 

Welche Arbeitzeitvereinbarung von Unternehmensleitungen und

Betriebsangehörigen nun bevorzugt und praktiziert wird, hängt von

unterschiedlichen Faktoren ab. So müssen u. a. betriebliche Gegebenhei-

ten mit den Möglichkeiten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

arrangiert werden, ihren familiären Verpflichtungen nachzukommen. Es

kommt aber auch auf die Art des Produkts oder der Dienstleistung an. 

So kann die Möglichkeit der freien Absprache von Arbeitszeiten im

Unternehmen nur dann eine erfolgreiche Alternative sein, wenn es sich

um eine selbstständig zu erbringende, „unabhängige“ Tätigkeit han-

delt, bei der die Anwesenheit im Unternehmen oft nicht zwangsläufig

erforderlich ist (vgl. das Kapitel „Freie Wahl des Arbeitsplatzes“). In

hochgradig arbeitsteiligen, maschinenintensiven Produktionsprozessen

hingegen sind solche Arbeitszeitvereinbarungen kaum zu realisieren.

Die Palette von Tätigkeiten, die in freier Zeitabsprache abgewickelt wer-

den können, ist jedoch deutlich größer als zumeist angenommen wird.

Auch durch die Veränderungen hin zur Informationsgesellschaft wird

weitaus mehr möglich, als dies die Fantasie oder die Flexibilität von

Entscheidungsträgern in der Praxis bislang zulässt. Für die Zukunft

müssen deshalb vermehrt Erfolg versprechende Zeitkonzepte und ver-

stärkt innovative Einzellösungen erprobt werden. Nur wenn diesen Neu-

erungen – in Absprache mit allen Beteiligten – eine Chance gegeben

wird, lassen sich die Befürchtungen eines Missbrauchs oder die Skepsis

an der Durchführbarkeit ausräumen. 

Die Bereitschaft der anderen Betriebsangehörigen, auf die Besonderhei-

ten solcher Arbeitszeitvereinbarungen Rücksicht zu nehmen, kann nur

dann deutlich gesteigert werden, wenn die Unternehmensleitung auch

für nicht familiär motivierte individuelle Vereinbarungswünsche und

Arbeitzeitmodelle Unterstützung signalisiert.

Was durch wen?
Die generelle Zustimmung zur Entwicklung und Umsetzung von beson-

deren Regelungen zur Arbeitszeitlage, die mit Familienpflichten harmo-

nieren, kann ausschließlich von der Unternehmensleitung kommen.

Wird eine Unternehmensrichtlinie zur Harmonisierung von Beruf und

Familie formuliert und ist die Leitung der Überzeugung, dass individu-

elle Arbeitszeitvereinbarungen so flexibel wie möglich und mit mög-

lichst vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern getroffen werden sol-
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len, so steht der Ausformulierung und Verankerung in einer Betriebs-

vereinbarung nichts mehr im Wege.

Seitens des Betriebsrats ist dabei allerdings darauf zu achten, dass sol-

che Betriebsvereinbarungen nicht zulasten der Belegschaft ausfallen

oder gar zentrale Arbeitnehmerschutzrechte verletzt werden (z. B. Ver-

einbarungen über permanente Spätschichten, Nacht- oder Wochenend-

arbeit ohne Zuschläge, Häufigkeit und Umfang von Mehrarbeit etc.). 

Zu den zu berücksichtigenden Aspekten einer solchen Betriebsvereinba-

rung sei auf die Gleitzeit- und Teilzeitvereinbarungen verwiesen. 

(vgl. Anhang 5).

Für jede einzelne Umsetzung, die nicht durch eine Betriebsvereinba-

rung abgedeckt wird, ist die Zustimmung des Betriebsrates erforderlich.

Sieht sich dieser hierzu nicht in der Lage, so kann er zunächst seine

Bedenken vorbringen und die Überprüfung der Vereinbarung nach

einer Probezeit erwirken (Zustimmungspflicht). 

Jenseits aller formalen Zustimmungspflichten gilt aber auch für diese

Vereinbarungen, dass die Findung einvernehmlicher Lösungen – auch

in Einzelfällen – durch die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten

erleichtert wird.

Vorgehensweise bei der Suche nach neuen familien-
freundlichen Arbeitszeitmustern
Das strategische Vorgehen bei der Suche nach Erfolg versprechenden

Zeitmustern für Betriebsangehörige und Unternehmen ist in der folgen-

den Übersicht grafisch zusammengefasst. Die Leitfragen zur Einfüh-

rung neuer Zeitmuster erfolgt hierbei aus der Unternehmensperspek-

tive, da nur sie die „Zündung“ für den „Motor“ eines grundsätzlichen

Strukturwandels der Arbeitszeiten sein kann. 

Mit der folgenden Checkliste werden aber auch die Arbeitszeitwünsche

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ermittelt.

Checkliste für die Einführung von familienunterstüt-
zenden flexiblen Arbeitszeitregelungen
1. Welche Arbeitszeitlängen werden von welchen Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern bevorzugt?

2. Welche Arbeitszeitlagen werden von welchen Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern bevorzugt?

3. Welche Betriebs- und/oder Öffnungszeiten sind erwünscht bzw.

erforderlich?

4. Welche Schwankungen innerhalb des Arbeitsaufkommens sind

erwartungsgemäß pro Tag, Woche, Monat und Jahr einzuplanen?

5. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit welcher Qualifikation sind zu

welchen Betriebs- und/oder Öffnungszeiten erforderlich?

6. Wie können unvorhergesehene Arbeitsspitzen (aber auch Auftrags-

flauten) bewältigt werden?

Berücksichtigung der

Belegschaftsinteressen

und Arbeitnehmer-

schutzrechte

Regelungsinhalte einer

Betriebsvereinbarung

Zustimmungspflicht

des Betriebsrats

Suche nach Erfolg ver-

sprechenden Zeitmustern

Leitfragen zur Einfüh-

rung neuer Zeitmuster 

Eine Checkliste 
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7. Wie können zukünftig krankheitsbedingte Personalausfälle ausge-

glichen werden? Wie erfolgte dies bisher?

8. Welches Zeiterfassungssystem wurde bisher verwendet? Ist es wei-

terhin sinnvoll oder bedarf es Veränderungen?

9. Wie können alle Unternehmensangehörigen (Betriebsangehörige,

Personalverantwortliche und Arbeitnehmervertreter) in Vorberei-

tung und Organisation von Arbeitszeit-Neustrukturierungen einbe-

zogen werden?

10. Welche Arbeitsbereiche wollen oder sollen mit einer „Erprobungs-

phase“ beginnen?

a. Welche Arbeitsplätze müssen möglicherweise nicht vollzeitbesetzt

sein?

b. Welche Arbeitsplätze lassen sich so aufteilen, dass anstelle von

Vollzeitstellen (mehrere) Teilzeitstellen entstehen?

c. Gibt es in einer Abteilung schon Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer, die konkrete Vorstellungen für ihren Arbeitsbereich

haben?

11. Können diese Arbeitsbereiche weitestgehend „freihändig“ die Ver-

einbarung von individuellen Arbeitszeiten vornehmen? Orientieren
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Wo drückt der Schuh?

❙ Ziele formulieren ❙ Zielabweichungen und Problemkreise

identifizieren

Quelle: 

Hegner et al. 1989, 9.

Übersicht 7: Leitfragen zur Einführung

Was wurde bisher getan?

❙ bisherige Problemlösungen überprüfen 

(auch Arbeitszeitgestaltungen)

❙ Daten sammeln, auswerten,

aufbereiten

Was sollte getan werden?

❙ neue Lösungen suchen (auch für

Betriebs- und Arbeitszeiten)
❙ Entscheidungen vorbereiten

Welche Form der Entscheidung?

❙ Entscheidungsbefugte beteiligen

❙ Formalia festlegen

❙ Entscheidungen publik machen und

an die Beteiligten vermitteln

Wie umsetzen?

❙ Hilfsmittel auswählen ❙ flankierende Maßnahmen ergreifen

Klappt es?

❙ Alltagserfahrungen auswerten ❙ weitere flankierende 

Maßnahmen ergreifen



... und ein detaillierter

Fragebogen

Kontrolle subjektiver

Arbeitszeitzufriedenheit

Eigenverantwortliche,

koordinierte Wahl des

Arbeitsplatzes

Voraussetzung: 

zwei nahezu identische

Arbeitsplätze

Kurze oder seltene Büro-

tage mit der Gefahr der

Entkoppelung

sich diese Regelungen an Eckdaten wie z. B. Öffnungs- oder Laufzei-

ten, erforderlichen Besetzungsstärken, notwendigen Qualifikatio-

nen?

12. Wie lange soll der „Probelauf“ dauern? Wann kann es losgehen? 

Neben den Leitfragen an die Unternehmensführung und der Checkliste

zur Umsetzung kann ein drittes Instrument eingesetzt werden: Eine

detaillierte Liste mit Fragen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

sowie die Vorgesetzten. Dieser Fragenkatalog kann 

❙ nur in bestimmten Unternehmensbereichen eingesetzt werden;

❙ vor der Einführung, während der Erprobungsphase und nach der

Einführung von allen Beteiligten ausgefüllt werden; 

❙ der Überprüfung der Familienfreundlichkeit dienen;

❙ die Akzeptanz der Arbeitszeitregelungen in der Belegschaft über-

prüfen.

Damit kann die subjektive Zufriedenheit mit den alten und neuen

Arbeitszeitregelungen kontrolliert und bereits in einer Frühphase ggf.

korrigiert werden. Dabei erhebt die Aufzählung keinen Anspruch auf

Vollständigkeit, und es können Fragen unter Berücksichtigung von

Besonderheiten des Unternehmens einzelnen Abteilungen oder Produk-

tionsbereichen angepasst werden. In jedem Fall ist sie ein Indikator

dafür, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der „Schuh drückt“.

1.4 Telearbeit und Wahl des Arbeitsortes

Was ist das?
In manchen Arbeitsbereichen und -zusammenhängen können die

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eigenverantwortlich und in

Absprache mit Vorgesetzten und Kollegen vereinbaren, Arbeitsleistun-

gen regelmäßig, zeitweise oder bei besonderen Anlässen an einem Ort

ihrer Wahl – z. B. zu Hause – zu erbringen. 

In der Regel haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Arbeits-

platz zu Hause, der dem im Betrieb vergleichbar ausgestattet ist. Die

Einrichtung eines solchen außerbetrieblichen Arbeitsplatzes wird ent-

weder von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern selbst oder vom

Unternehmen finanziert. Existiert ein Arbeitsplatz sowohl im Betrieb als

auch in den eigenen vier Wänden, so kann eine fast völlig freie Arbeits-

zeiteinteilung erfolgen – unabhängig von der vereinbarten Gesamtar-

beitszeit. Das Modell der „freien Wahl des Arbeitsplatzes“ setzt zwin-

gend einen Arbeitsplatz im Betrieb und einen privaten voraus, denn

erst das Vorhandensein von zwei nahezu gleichen Arbeitsplätzen

erlaubt die tatsächliche Wahlmöglicheit. 

Die Anwesenheit der „Beschäftigten mit zwei Arbeitsplätzen“ im

Betrieb kann sich – für Abgabe fertig gestellter Arbeiten, Entgegen-

nahme neuer Aufträge oder Materialien und Besprechungen – auf die
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Übersicht: 8  Einschätzungen zur Familienfreundlichkeit

                      von Arbeitszeitregelungen

lehne völlig ab stimme voll zu
–3 –2 –1 0 1 2 3

Meine Arbeitszeitlänge entspricht genau meinen Vorstellungen.

Ich bin mit meiner Arbeitszeitlage zufrieden.

Abstimmung und Informationsaustausch zwischen den
Abteilungen/Arbeitsgruppen sind zufriedenstellend.

Die Zusammenarbeit mit den Vorgesetzten ist zufrieden stellend
und effektiv.

Der Informationsaustausch im Team/in der Abteilung ist
zufrieden stellend.

Insgesamt bin ich mit meinen Arbeitsbedingungen zufrieden.

Absprachen hinsichtlich der Dienstzeiten werden eingehalten.

Die vorhandenen Öffnungs- und Betriebszeiten entsprechen den
Anforderungen und bedürfen keiner Erweiterung.

Die längerfristige Personaleinsatzplanung ist unter Berück-
sichtigung des erwartbaren Arbeitsaufkommens angemessen.

Auf Auslastungsschwankungen (Arbeitsspitzen und -flauten) kann
gut reagiert werden.

Bei plötzlichem Ausfall einer Arbeitskraft (z. B. Krankheit, fami-
liäre Notfälle) kann schnell und unkompliziert reagiert werden.

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie stellt für mich keinerlei
Problem dar.

Bei kurzfristigen persönlichen Verpflichtungen können schnell
passende Arbeitszeitvereinbarungen getroffen werden.

Es fällt mir nicht schwer, familiäre Belange als Grund zu nennen,
wenn eine Schichteinteilung/Arbeitszeitplanung nicht passt.

Meine Leistungen entsprechen den Anforderungen im Hinblick
auauf Ausschuss, Nacharbeit, Rückmeldungen durch Kunden.

Wegen familiärer Notfälle kann ich ohne Probleme sofort den
Arbeitsplatz verlassen.

Krankmeldungen wegen der Versorgung von Familienmitglie-
dern gibt es bei uns in der Abteilung nicht.

Es ist kein Problem, wegen familiärer Verpflichtungen mal etwas
später zu kommen.

Kolleginnen und Kollegen akzeptieren familiäre Verpflichtungen.
Dies beruht auf Gegenseitigkeit.

In meiner Abteilung/meinem Team fühlen sich alle für einen
reibungslosen Arbeitsablauf verantwortlich.

Ich halte mich für sehr leistungsmotiviert.

Die Arbeitnehmervertretung beteiligt sich konstruktiv an der
Vereinbarung von mitarbeiterorientierten Arbeitszeiten.

Die Arbeitnehmervertretung wird sich gerne an einer neuen
Arbeitszeitkonzeption beteiligen.

Die Arbeitnehmervertretung befindet die derzeit praktizierte
Arbeitszeitkonzeption für gut.

Für mich selbst wünsche ich mir eine veränderte Weise der
Arbeitszeitgestaltung:

Gleitzeit

Teilzeit

Jobsharing

Arbeitszeitblöcke

freie Absprache des Arbeitsplatzes

freie Wahl des Arbeitsortes

Der Aufwand der Arbeitseinsatzplanung ist innerhalb der
Abteilung/des Teams angemessen.

Für frei werdende Voll- und Teilzeitstellen können qualifizierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewonnen werden.
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mit Kollegen und/oder Vorgesetzten verabredeten Arbeitszeiten

beschränken. Besteht die Arbeitsleistung z. B. in der Aktualisierung

einer Datenbank, dem Erfassen von Informationen (Schreibarbeiten

etc.), dem Verfassen von Gutachten oder Berichten, so kann der Aus-

tausch von Daten, Informationen oder Papieren zu einem großen Teil

auch per Fax oder E-Mail erfolgen. Dies kann zu einer fast vollständigen

„Entkoppelung“ vom direkten betrieblichen Geschehen führen. 

Hierin liegt die Gefahr der „beruflichen Vereinzelung“, deren negative

Auswirkungen bereits vielfach diskutiert worden sind. Nicht selten kon-

kurrieren oder kollidieren bei einem solchen Arrangement auch die

zeitlichen Anforderungen von Erwerbsarbeit und Familie direkt mitein-

ander. Eine derartige „Doppelbelastung“ verhindert jedoch die famili-

enorientierte Gestaltung von Telearbeit.

Die positive familienverträgliche Wirkung von zwei Arbeitsorten (zu

Hause und im Betrieb) setzt also voraus, dass eine tatsächliche Wahl-

möglichkeit besteht, d. h. die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

können – bis auf zwingend verbindliche Termine im Unternehmen –

ihre Arbeitsstätte nach beruflichen und privaten Pflichten sowie not-

wendigen Wegezeiten einteilen. Es entstehen somit Entscheidungsspiel-

räume auf Arbeitnehmerseite, ohne die Interessen der Arbeitgeberseite

zu verletzen. 

Wofür ist das gut?
Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist die Wahl des Arbeitsor-

tes in manchen familiären oder beruflichen Konstellationen das geeig-

nete Instrument, die gewünschte Gesamtarbeitszeit zu leisten, beruflich

„am Ball zu bleiben“ und gleichzeitig für die Familie ansprechbar zu

sein. Durch eine möglichst regelmäßige oder häufige Anwesenheit am

betrieblichen Arbeitsplatz ist gewährleistet, dass der fachliche und per-

sönliche Bezug zum betrieblichen Geschehen sowie den Kolleginnen

und Kollegen bestehen bleibt. 

Ein Nachteil dieses Modells ist jedoch, dass die Anforderungen der

Arbeitswelt auf diese Weise sehr weit in die Familienwelt hineinreichen

und keine klare räumliche Trennung von Erwerbs- und Familienarbeit

mehr gegeben ist. 

Für die berufliche Leistungsfähigkeit ist es förderlich, wenn berufliche

Arbeiten konzentriert und unbelastet von familiären Anforderungen

erledigt werden können. Gleiches gilt auch für familiäre Arbeiten. Des-

halb ist es erforderlich, auch von beruflichen Pflichten „abschalten“ zu

können, um sich einerseits der Familie widmen und andererseits rege-

nerieren zu können. 

Der „Spagat“, also das Trennen-Können zwischen Familien- und Arbeits-

welt, ist eine wichtige Voraussetzung dafür, sich diese doppelte Ver-

pflichtung bei teilweise fehlender räumlicher Distanz zuzumuten.

Einseitige Belastungen

und berufliche Isolation

Entscheidungsspielräume

für Beschäftigte bei 

zeitgleicher 

Berücksichtigung der

Unternehmensinteressen

„Überall am Ball“

Risiko: Arbeits-

erfordernisse dominieren

familiäre 

Verpflichtungen

Wichtig: Zeiten für

Erwerbsarbeit, Familien-

arbeit und Regeneration

Bewusste Entscheidung,

die Doppelverpflichtung

zu übernehmen
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Ansonsten ist die Gefahr recht groß, dass dieses Arrangement

❙ zulasten der Familie geht;

❙ beruflichen Misserfolg nach sich zieht oder 

❙ zu Überforderung führt. 

Dennoch kann dieses Instrument ein familienfreundliches Modell und

z. B. für eine zeitlich befristete Vereinbarung zur Erfüllung besonderer

familiärer Aufgaben überaus hilfreich sein: Betriebsangehörige bleiben

im Berufsleben und erzielen ein Einkommen – gerade für allein erzie-

hende Eltern ein entscheidender Aspekt.

Aber auch für die Arbeitgeberseite kann eine solche Vereinbarung

durchaus interessant sein, denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

können so mit mehr Stunden beruflicher Arbeit beauftragt werden, als

diese aufgrund ihrer familiären Aufgaben im Betrieb anwesend sein

können. Vor allem, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Produkte,

Vorgänge, Klienten und Kunden schon gut und ggf. seit mehreren Jah-

ren kennen, ist dies hilfreich: Spezifisches, an Personen gebundenes

„Hauswissen“ und die Kontinuität des Services oder der Dienstleistung

ist in vielen Branchen ein wesentlicher Faktor des geschäftlichen Erfolgs. 

Trotz anfänglicher Skepsis schätzen mittlerweile viele Unternehmen

und deren Kunden diese Personalpolitik: Zum einen die Konstanz von

Personal bzw. Ansprechpartnerinnen und -partnern; zum anderen sig-

nalisiert ein Unternehmen damit, dass es bereit ist, auch unkonventio-

nelle Wege zu gehen, um den wirtschaftlichen Erfolg zu sichern und

individuelle Wünsche von Belegschaft und Kunden zu berücksichtigen.

Zunächst sind die Investitionskosten für die Einrichtung eines zusätzli-

chen Arbeitplatzes zu Hause zu bedenken. Die Anschaffung kostspieli-

ger Produktionsmaschinen und platzraubender Großgeräte kommt

kaum in Betracht. In vielen Haushalten ist ein privater Computer (PC)

vorhanden, der von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auch

beruflich genutzt werden kann. Sollte dies nicht der Fall sein, so kann

der Arbeitgeber mit geringen Anschaffungskosten einen PC stellen,

ohne sich finanziell zu verausgaben – zumal es für das Gerät Abschrei-

bungsmöglichkeiten gibt. Liegt es überwiegend oder ausschließlich im

Interesse der Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer, auch zu Hause zu

arbeiten, so wird die private Anschaffung der erforderlichen Geräte

kein Hinderungsgrund sein. Letztlich gibt es auch Kombinationsmög-

lichkeiten: die Übernahme älterer, bereits abgeschriebener Betriebsge-

räte; Splittung der Kosten etc.

Die Initiative zur Wahl des Arbeitsortes bzw. Telearbeit geht in der

überwiegenden Zahl der Fälle noch von den Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern selbst aus. Es kommt aber auch vor, dass der Anstoß zu einem

zeitweisen Arrangement von den Vorgesetzten oder der Unternehmens-

leitung kommt, die eigene Erfahrungen gemacht haben oder dieses

personalpolitische Instrument grundsätzlich positiv bewerten.
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In den vorbereitenden Gesprächen zwischen Arbeitgebern, Arbeitneh-

mern und ggf. der Personalvertretung sollten folgende Aspekte geregelt

werden:

❙ Gesamtarbeitszeit;

❙ Zeiten fester und frei gewählter Anwesenheit im Unternehmen;

❙ Modus der Anschaffung der erforderlichen Geräte.

In kleineren Unternehmen werden diese Regelungen häufig nur münd-

lich vereinbart. Aufgrund der Beteiligung des Betriebsrats wird in grö-

ßeren Unternehmen die Absprache schriftlich festgehalten. 

Wo geht das?
Die Wahl des Arbeitsortes kann grundsätzlich überall dort vereinbart

werden, wo die Arbeitsleistung nicht oder zeitweise nicht an einen auf-

wendigen Maschinenpark gebunden ist oder der engen Koordination

mit Kolleginnen, Kollegen oder Kunden bedarf. Es kommen also alle

Tätigkeitsbereiche in Betracht, in denen Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmer selbstständig und eigenverantwortlich konkrete Arbeits-

aufträge zu erledigen haben, die weitgehend frei auszuführen sind und

wenig zusätzlicher Ressourcen und/oder Informationen bedürfen.

Andererseits ist diese Form der Arbeitseinteilung nicht zu realisieren,

wenn

❙ eine kostenintensive Einrichtung des Arbeitsplatzes erforderlich ist;

❙ die Arbeitsleistung in einem hochgradig arbeitsteiligen Produktions-

prozess mit permanenter Zuarbeit erbracht wird;

❙ aufgrund von Kundenkontakten zu festgelegten Sprechzeiten die

Anwesenheit im Unternehmen verpflichtend ist.

Detailliertere Ausführungen zur Umsetzung von Telearbeit finden sich

u. a. in verschiedenen kostenlosen Broschüren von Ministerien und

Institutionen (vgl. Literaturverzeichnis im Anhang).

1.5 Freistellung bei familiären Versorgungs-
leistungen

Was ist das? 
Der Gesetzgeber hat festgelegt, dass bei Krankheit von Kindern unter

12 Jahren jeder Elternteil bis zu zehn Tagen pro Jahr und Kind

Anspruch auf Freistellung zur Pflege und Betreuung der Erkrankten hat

(die Entgeltfortzahlung in Höhe des Krankengeldes erfolgt aus Mitteln

der gesetzlichen Krankenversicherung). Alleinerziehende haben den

gesamten elterlichen Freistellungsanspruch von 20 Tagen. Eine ver-

gleichbare gesetzliche Freistellung zur Pflege im Krankheitsfall von

Angehörigen gibt es derzeit jedoch nicht. Allerdings gibt es in man-

chen Tarif- und Betriebsvereinbarungen einen Anspruch auf Freistel-

lung, der über den gesetzlichen Rahmen hinausgeht.

Notwendige 

Regelungsinhalte

Mündlich vereinbart

oder schriftlich fixiert

Unabhängigkeit von

Maschinen, Kollegen 

und Kunden

Grenzen der Telearbeit

Gesetzlich geregelter

Anspruch auf Frei-

stellung

Keine gesetzlich 

verankerte Regelung für

die Freistellung im 

Krankheitsfall von 

Angehörigen
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Kurzfristige Freistellungen in Notfällen gewähren in der Praxis Unter-

nehmen aller Größen und Branchen. Denn es ist unmittelbar einsichtig,

dass es keine Mitarbeiterin und keinen Mitarbeiter am Arbeitsplatz hält,

wenn ein Unfall oder eine plötzliche Erkrankung eines nahen Angehö-

rigen bekannt wird. Für diese Fälle gibt es keine Regelungen. Bislang

wurden aber auch keine Forderungen erhoben, da solche Notfälle

unmittelbar einsichtige Freistellungsgründe darstellen. 

Problematischer sind allerdings Situationen, in denen z. B. die Kinder-

betreuungsarrangements unvorhersehbar versagen. So können

❙ die eingeplanten Personen zur Kinderbetreuung sich verspäten;

❙ mehrere Schulstunden wegen der Erkrankung eines Lehrers ausfallen

o. Ä. 

Die Beschäftigten haben in diesen Fällen keinen Anspruch darauf, diese

„Notsituation“ durch bezahlte oder unbezahlte Freistellung auffangen

zu können. Dass solche Ausnahmefälle nicht geregelt sind, wird von

den Eltern teilweise als belastend empfunden. In der Praxis wird oft

eine unbezahlte Freistellung – eventuell mit der Verpflichtung zur

Nacharbeit – ausgesprochen. 

Die Dringlichkeit dieses Problems wird jedoch mit zunehmender Flexi-

bilität der Arbeitszeitlage geringer. Hier blieben lediglich Regelungen

für die Arbeitsbereiche zu finden, in denen Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter am betrieblichen Arbeitsplatz unabkömmlich sind.

Wofür ist das gut?
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weisen darauf hin, dass sie die

ihnen gesetzlich zustehenden Freistellungstage zur Versorgung kranker

Kinder nicht in vollem Umfang ausschöpfen. Es vermittelt ihnen jedoch

Sicherheit, ohne Verlust von Urlaubsansprüchen oder ohne gravierende

finanzielle Einbußen in wirklichen Notfällen ausnahmsweise zu Hause

bleiben zu können.

Aufseiten der Arbeitgeber besteht die zumeist unbegründete Befürch-

tung, dass der Anspruch auf diese Freistellungstage dazu führt, dass sie

bei jedem Schnupfen der Kinder „ausgenutzt“ werden. Eltern neigen

jedoch weit weniger als befürchtet dazu, die Erkrankung des eigenen

Kindes als Grund für einen freien Arbeitstag vorzutäuschen, um dann

im tatsächlichen Krankheitsfall nicht freigestellt zu werden. Es ist in der

Tat eher der Fall, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei dem

durch die Arbeitgeber entgegengebrachten Verständnis die Erforder-

lichkeit einer Freistellung sorgfältig abwägen.

Was durch wen?
Der Freistellungsbedarf muss selbst von der Mitarbeiterin oder dem Mit-

arbeiter angezeigt werden: Entweder durch die Vorlage einer „Kranken-

und Pflegebedarf-Bescheinigung“ eines Arztes (nur dann besteht ein

Anspruch auf die Entgeltzahlung durch die Krankenkasse) oder – inso-
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fern das Unternehmen die Kosten selber trägt – durch einfache Mel-

dung an den Betrieb.

Von Arbeitergeberseite ist die kulante Handhabung von (auch) kurzfris-

tigen Freistellungen ein weiterer Stein im Mosaik familienfreundlicher

Maßnahmen. Damit kann die Gesamtwirkung der Familienfreundlich-

keit im Betrieb verstärkt werden, die berufstätige Eltern zusätzlich an

den Betrieb bindet.

1.6 Gesetzliche Elternzeit – und mehr

Was ist das?
Der Gesetzgeber hat für junge Familien das Recht geschaffen, sich nach

der Geburt eines Kindes zu entscheiden, ob

❙ beide (unmittelbar nach dem Mutterschutz) berufstätig bleiben,

❙ sich ein Elternteil oder

❙ beide gleichzeitig oder im Wechsel

für einen Zeitraum von bis zu drei Jahren Elternzeit eine teilweise oder

vollständige Freistellung nehmen. Ein Anspruch auf Verringerung der

Arbeitszeit während der Elternzeit besteht in Betrieben mit mehr als 

15 Beschäftigten und soweit dem keine dringenden betrieblichen Gründe

entgegenstehen. Seit Januar 2001 kann auch das dritte Jahr der Elternzeit

mit Zustimmung des Arbeitgebers zu einem späteren Zeitpunkt genom-

men werden. Wird die Elternzeit gewählt, so begründet dies das Recht,

nach ihrem Ende zu den alten Bedingungen weiterzuarbeiten. 

Der Anspruch, dass beide Elternteile gemeinsam Elternzeit nehmen

können und jeder bis zu 30 Wochenstunden arbeiten darf, sowie die

Möglichkeit, die Elternzeit auf insgesamt vier Abschnitte zu verteilen,

bedeutet für die Eltern eine echte Wahlmöglichkeit. Vonseiten des

Gesetzgebers wurde die Elternzeit zudem mit Rahmenbedingungen

ausgestattet, die es den Berufstätigen überhaupt erst ermöglichen,

diese Alternative zu wählen:

❙ Erziehungsgeld in Höhe von

monatlich 600 DM für die ersten sechs Monate, danach einkom-

mensabhängige Zahlungen bis zum Ende des zweiten Lebensjahres

bzw.

900 DM (Budget) bis zum Ende des ersten Lebensjahres;

❙ Rechtsanspruch auf eine Weiterbeschäftigung zu den alten Bedin-

gungen nach der Elternzeit;

❙ Anrechnung von drei Jahren Kindererziehungszeiten pro Kind in der

gesetzlichen Rentenversicherung.

Neben diesen bundesweit geltenden Regelungen existieren in einigen

Bundesländern ergänzende Einkommenshilfen.

Neuregelungen zur

„Elternzeit“

Rückkehrgarantie nach

der Elternzeit

Wechsel der

Inanspruchnahme

Finanzielle Unterstüt-

zung durch die gesetzli-

chen Regelungen

Zusätzliche landesspezifi-

sche Einkommenshilfen
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Diese unterscheiden sich in Bezug auf 

❙ Anspruchsgrundlage (z. B. ab dem ersten oder erst ab dem dritten

Kind);

❙ Bemessungszeitraum (z. B. für 6 oder 12 Monate) im dritten Lebens-

jahr des Kindes;

❙ Höhe der Beihilfen (einmalig 1000 DM oder monatlich 300 DM bis

600 DM).

Darüber hinaus bieten einzelne Branchen oder Betriebe ihren Beschäf-

tigten Freistellungszeiten für familiäre Pflichten an, die z. T. weit über

die gesetzlichen (Mindest-)Regelungen hinausgehen. Die Freistellungs-

zeiträume reichen von fünf bis zu maximal zehn Jahren. Die Konditio-

nen unterscheiden sich teilweise deutlich von den Bedingungen der

gesetzlichen Familienphase: In manchen Branchen oder Betrieben 

❙ wird ein maximaler Freistellungszeitraum festgelegt, dabei wird für

die Zeit der Familienphase der bestehende Arbeitsvertrag aufgelöst

und die bevorzugte Wiedereinstellung nach dieser Frist zugesichert;

❙ hängt die Gesamtzeit der möglichen Freistellungsdauer von der Zahl

der Kinder ab;

❙ wird das Arbeitsverhältnis nicht gekündigt, die Rahmenvereinba-

rungen betreffen ausschließlich die Fristen für die Beantragung der

Freistellung und der gewünschten Weiterbeschäftigung.

In vielen Vereinbarungen sind Angebote oder Verpflichtungen enthal-

ten, sich während der Familienphase auf dem neuesten Stand des beruf-

lich relevanten Fachwissens zu halten, sich weiterzuqualifizieren oder

auch durch stundenweise Vertretungen den Kontakt zum Unternehmen,

den Kolleginnen und Kollegen sowie zum Arbeitsalltag zu erhalten.

Wofür ist das gut?
Auch wenn die Bedingungen für die kontinuierliche Vereinbarkeit von

Beruf und Familie vonseiten der Unternehmen stetig verbessert worden

sind, so gibt es doch Konstellationen, in denen keine beidseitig akzepta-

ble (Arbeitszeit-)Lösung für einen Verbleib im Beruf gefunden werden

kann oder der Wunsch überwiegt, sich in den ersten Lebensjahren aus-

schließlich dem Kind zu widmen. Die gesetzliche Elternzeit sowie die

tariflichen wie betrieblichen Zusatzvereinbarungen sind dann für

Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen oft der einzige Weg, um Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter nicht endgültig zu verlieren: Die Bindung an

den Betrieb bleibt erhalten; und der spätere Wiedereinstieg ist mög-

lich, was gerade für Unternehmen oder in Branchen von Interesse ist,

die unter chronischem Mangel an qualifiziertem und/oder eingearbei-

tetem Personal leiden.

Was durch wen?
Die Festschreibung von grundsätzlichen Rahmenvereinbarungen kann

nur von den Sozialpartnern (Gewerkschaften, Betriebsrat, Arbeitgeber-

verbände, Unternehmensleitungen) geleistet werden. In der Vergangen-
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heit ist bereits eine Vielzahl von Tarifverträgen und Betriebsvereinba-

rungen mit differenzierten Freistellungsregelungen und flankierenden

Maßnahmen beschlossen und umgesetzt worden. In der folgenden

Übersicht sind einzelne Aspekte genannt und teilweise ausformuliert

worden, die bei den Verhandlungen zwischen Arbeitnehmervertretung

und Unternehmen berücksichtigt und in schriftlicher Form festgehalten

werden sollten. 

1. Zielsetzung der Vereinbarung, Spezifizierung des
Gegenstandes:

z. B.: Freistellungsregelungen über die gesetzliche Elternzeit hin-

aus mit der Zusage oder Garantie der Weiterbeschäftigung

bzw. Wiedereinstellung nach Beendigung der verlängerten

Elternzeit

und/oder: Möglichkeiten oder Ansprüche auf Freistellung oder Teil-

freistellung im Falle der Pflegebedürftigkeit von Familien-

angehörigen oder Aufgaben der Kinderversorgung

und/oder: Vereinbarung eines Anrechts auf Teilzeiterwerbstätigkeit

während der gesetzlichen (und darüber hinausgehenden)

Elternzeit (mit dem Anspruch bzw. der Bevorzugung, im

Falle der Ausschreibung einer Vollzeitstelle wechseln zu

können)

2. Anspruchsberechtigte und Anspruchsvorausset-
zungen:

z. B.: Frauen und Männer; Mütter und Väter; Verheiratete und

Unverheiratete

wenn leibliche und adoptierte Kinder (bis zum ... Lebensjahr)

und/oder: pflegebedürftige Angehörige (des ... Verwandtschaftsgrades

und/oder im Haushalt lebend und/oder deren Pflegebedürf-

tigkeit ärztlich attestiert wurde) zu versorgen sind

Des Weiteren z. B. :

❙ Art des Mitarbeiterstatus (bestimmte Mitarbeitergruppen

oder außertariflich Beschäftigte)

❙ mit einer Betriebszugehörigkeit von mindestens 

... Jahren (einschließlich der Ausbildungszeit oder nach

Abschluss der Ausbildung)

❙ nur unbefristet eingestellte Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter 

❙ einschließlich der Betriebsangehörigen mit befristeten

Arbeitsverträgen

❙ einschließlich der Auszubildenden im Unternehmen

❙ oder alle Betriebsangehörigen können diese Betriebsver-

einbarung in Anspruch nehmen
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3. Aussagen über die Art des Beschäftigungsverhält-
nisses und die Qualität der Beschäftigungsgaran-
tie:

z. B.: Während der betrieblichen Elternzeit ruht das Beschäfti-

gungsverhältnis, nach Ablauf der familienbedingten Frei-

stellung von maximal ... Jahren/ ... Jahren pro Kind

❙ ... ist der vorherige Arbeitsplatz wieder einzunehmen

oder

❙ ... ist ein vergleichbarer/gleichwertiger Arbeitsplatz zur

Verfügung zu stellen oder

❙ ... bemüht sich das Unternehmen, einen ... 

oder: während der familienbedingten Freistellung ist das Beschäf-

tigungsverhältnis aufgehoben, nach Ablauf der familienbe-

dingten Freistellung von maximal ... Jahren/ ... Jahren pro

Kind

❙ ... muss in einem Zeitraum von ... Monaten ein gleich-

wertiger Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt werden oder

❙ ... verpflichtet sich der Arbeitgeber, den betrieblichen

Möglichkeiten entsprechend, einen vergleichba-

ren/zumutbaren Arbeitsplatz innerhalb von ... Monaten

zur Verfügung zu stellen, oder

❙ ... bemüht sich der Arbeitgeber, ...

4. Verfahren und Ankündigungsfristen:
z. B.: Die Inanspruchnahme einer zusätzlichen betrieblichen

Elternzeit muss bis spätestens ... Monate vor Ablauf der

gesetzlichen Elternzeit bei der Personalabteilung beantragt

werden

und/oder: dem Wunsch nach Teilzeitfreistellung im Falle der Versor-

gung von minderjährigen oder pflegebedürftigen Familien-

angehörigen sollte spätestens ... Monate nach seiner Bean-

tragung bei der Personalabteilung entsprochen werden

und/oder: die vorzeitige Beendigung oder Unterbrechung einer Frei-

stellung ist möglich (Antragsfristen sind so zwischen Arbeit-

nehmervertretung und Unternehmensleitung auszuhan-

deln, dass sie für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mer überschaubar und für den Betrieb arbeitsorganisato-

risch verträglich bleiben)

5. Art der Berücksichtigung anderer Sozialleistungen:
In diesem Punkt ist zu regeln, wie familienbedingte Teilzeitarbeit oder

familienbedingter phasenweiser Ausstieg aus dem Erwerbsleben nach

einer Rückkehr in das Unternehmen

z. B.: auf Ansprüche an die betriebliche Altersversorgung oder

die Berechnung von Dienstzeiten hinsichtlich eines mögli-

chen Bewährungsaufstiegs anzurechnen sind

Möglicherweise ist hier zu unterscheiden, wie gesetzliche und zusätzli-

che betriebliche Elternzeit behandelt werden. Auch Aussagen über eine

anteilige Anrechnung von Teilzeitarbeiten sind erforderlich.
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6. Kontakthalteoptionen sowie Qualifizierungsange-
bote und –verpflichtungen:

z. B.: Wird die gesetzliche und betriebliche Elternzeit in vollem

Umfang in Anspruch genommen, so werden der Mitarbeiterin

bzw. dem Mitarbeiter durch regelmäßige Mitteilungen von der

Personalabteilung Urlaubsvertretungen mit einem zeitlichen

Vorlauf von mindestens ... Wochen angeboten

oder: Im Verlauf der gesetzlichen und betrieblichen Elternzeit ist die

Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter gehalten/verpflichtet, konti-

nuierlich die betrieblichen Qualifizierungsangebote wahrzuneh-

men, um für eine spätere Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit

im Unternehmen durch einen solchen Qualifikationserhalt die

entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen

und: Es sind pro Jahr mindestens/höchstens ... Wochen der Urlaubs-

angebote/Qualifizierungsangebote wahrzunehmen

7. Handhabung des Personalausgleichs:
Zwischen Arbeitnehmervertretung und Unternehmensleitung sollte

festgeschrieben werden, in welcher Weise die personellen Lücken, die

durch die Inanspruchnahme einer Familienphase entstehen, geschlos-

sen werden sollen,

z. B.: Für die Zeit der beantragten Elternzeit/der Freistellung zur Ver-

sorgung von pflegebedürftigen Angehörigen wird mit neuen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein auf diesen Zeitraum

befristeter Arbeitsvertrag abgeschlossen

oder: Die durch familienbedingte Freistellungen entstehenden Perso-

nallücken werden durch andere unbefristet einzustellende Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter geschlossen. Im Anschluss an die

Elternzeit/Angehörigen-Versorgungsphase besteht daher kein

Anspruch auf den ursprünglichen Arbeitsplatz. Das Unterneh-

men verpflichtet/bemüht sich, den zeitweilig ausgeschiedenen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum Zeitpunkt der Rück-

kehr/spätestens ... Monate nach der Beantragung einen Arbeits-

platz zur Verfügung zu stellen, der dem zuvor eingenommenen

hinsichtlich Qualifikation und Entlohnung vergleichbar ist.

8. Ansprüche und Gewährung sonstiger Angebote
und Leistungen:

Eine Regelung in diesem Punkt ist dann relevant, wenn von Unterneh-

mensseite z. B. eine Kinderbetreuung, eine Kantine, eine Wohnung, ein

Dienstwagen oder ein Darlehen finanziell unterstützt bzw. zur Verfü-

gung gestellt wird.

Für jedes einzelne Angebot ist detailliert zu regeln,

❙ in welchem Umfang dies während der Erwerbstätigkeitspause weiter-

hin in Anspruch genommen werden kann

❙ zu welchen Bedingungen dies geschehen kann

❙ wie zu verfahren ist, wenn die Erwerbstätigkeit nicht wieder aufge-

nommen wird
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9. Einkommensausgleich:
Es ist denkbar, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Zeit der

familienbedingten Freistellung eine fortlaufende Zahlung seitens des

Betriebs erhalten, ohne dafür entsprechende Leistungen erbringen zu

müssen. Die Verrechnung dieser Zahlungen mit dem Lohn oder Gehalt

nach Wiedereinstieg ins Erwerbsleben müsste unter diesem Punkt

detailliert geklärt werden.

In den letzten Jahren sind besonders interessante Betriebsvereinba-

rungen zum Erziehungs- und Familienurlaub in mittelgroßen und gro-

ßen Unternehmen abgeschlossen worden. Diese Betriebe sind u. a. in

den Dokumentationen zu den verschiedenen Bundeswettbewerben

„Der familienfreundliche Betrieb“ beschrieben. Interessante Betriebsver-

einbarungen finden sich auch im Tarifarchiv des Deutschen Gewerk-

schaftsbundes in Düsseldorf.

In der Betriebsvereinbarung sind die von den Beteiligten einzuhalten-

den Verfahren und Fristen eindeutig geregelt. Hierüber sind alle

Betriebsangehörigen zu informieren.

Wo geht das und wo nicht?
Für die meisten hoch qualifizierten und spezialisierten Berufe geht mit

einer mehrjährigen Familienphase die Gefahr einer Dequalifizierung

einher. Eine konstante Wahrnehmung von Fortbildungsangeboten ist

dann dringend geboten, sie kann sich aber mit Familienpflichten zeit-

lich nicht oder nur schwer vereinbaren lassen. In der Regel sind jedoch

gut aus- oder fortgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst

daran interessiert, ihr berufliches Wissen kontinuierlich zu aktualisie-

ren und zu erhöhen. Daher wird sich vor allem in schnelllebigen Bran-

chen die berufsverträgliche Familienphase eher auf einen kürzeren

Zeitraum beschränken. Es sei denn, diese Qualifikationseinbußen wer-

den durch ein besonderes Wiedereingliederungsprogramm des Unter-

nehmens, das Familienphasen in besonderer Form fördern möchte, aus-

geglichen. 

In Berufen, in denen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wie

auch von Unternehmensseite kein erheblicher Fortbildungsbedarf gese-

hen wird, ist eine längere Familienphase weniger problematisch: Hier

reicht oftmals eine relativ kurze Wiedereinarbeitungszeit aus, um auch

nach fünf, sieben oder mehr Jahren zurückzukehren und die Erwartun-

gen an die Arbeitsleistungen zu erfüllen.

In kleineren Unternehmen werden auch längerfristige Freistellungen

oft vollständig ohne schriftliche Vereinbarungen und in bestem Einver-

nehmen zwischen den Beteiligten realisiert. In größeren und großen

Unternehmen bedarf eine mehrjährige Freistellung der Schriftform.
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2. Familienorganisatorische Regelungen – was kann
getan werden?

Die bisher beschriebenen betrieblichen Handlungsmöglichkeiten sind

darauf ausgerichtet, die Anforderungen der Erwerbsarbeitszeit am

familiären Zeitbedarf zu orientieren. Es ist aber auch durchaus denk-

bar, den Ausgangspunkt dieser Überlegung umzukehren. Deshalb geht

es im Folgenden um Alternativen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

von der Familienarbeit zu entlasten oder zeitweise ganz freizustellen.

Die folgenden Vorschläge richten sich dabei aber nicht nur an Vollzeit-

beschäftigte. Für Teilzeitbeschäftigte sind solche „umgekehrten“ Frei-

stellungsangebote ebenfalls durchaus sinnvoll, da auch für sie auf die

persönliche Bedarfslage abgestimmte Betreuungsangebote oft schwer

zu finden sind.

Auch für die Unternehmen stellen unterstützende Maßnahmen für

Betriebsangehörige mit Kindern ein lohnendes Aktionsfeld dar: Denn

dieses Engagement

❙ ist Ausdruck der Ernsthaftigkeit, mit der sich die Unternehmenslei-

tung dem Themenbereich Vereinbarkeit von Beruf und Familie ver-

schrieben hat;

❙ dient z. B. der Sicherstellung von Möglichkeiten der Kinderbetreu-

ung, wodurch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geringere Fehl-

zeiten und höhere Anwesenheitsquoten erreichen; 

❙ ermöglicht konzentrierteres Arbeiten, steigert die Leistungsfähigkeit

am Arbeitsplatz und erhöht somit die Effektivität der Arbeit, die dem

Unternehmen direkt zugute kommt.

Der häufig geäußerte Vorbehalt, eine solch kostenintensive Unterstüt-

zung der Familienarbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter „rechne“

sich für die Unternehmen nicht, ist so einfach formuliert nicht zutref-

fend: Je nach Art und Intensität der Unterstützungsleistungen ist dies

gar nicht so kostenintensiv, wie die Verantwortlichen in den Betrieben

vermuten (vgl. Kapitel 2.3). Zudem ergeben sich für die Unternehmen

indirekte Gewinne, die sich (langfristig) in der Öffentlichkeit und im

Personal auswirken können.

Bevor konkrete Überlegungen über notwendige Maßnahmen zur Unter-

stützung der Kinderbetreuung angestellt werden, sollte im Unternehmen

geklärt werden, welcher tatsächliche Bedarf bei den Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern besteht. Ein Ausgangspunkt ist die Anzahl aller eventu-

ell zu betreuenden Belegschaftskinder im Alter bis zu 12 Jahren. Hierbei

müssen auch die Kinder der Beschäftigten in Elternzeit einbezogen wer-

den. Wenn überdies zukünftige Kapazitäten erfragt werden sollen, ist es

auch sinnvoll, bei der Bedarfsanalyse die jüngeren Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter nach Kinderwünschen und Familienplanung zu befragen. 

Anhand des folgenden Fragenkatalogs und ggf. weiterführender Anga-

ben und Schätzungen durch die Personalabteilung können die konkre-

ten Bedarfe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ermittelt werden. 
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Ausgangspunkt 

Bedarfserhebung

… ein Fragenkatalog
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Fragenkatalog zur Bedarfserhebung:

betrieblich geförderte Kinderbetreuung

Obwohl die Fragen z. T. sensible Bereiche betreffen, sollte der Fragebogen mög-
lichstnicht anonym beantwortet werden. Die Angaben werden bei der Auswer-
tung durch die Personalabteilung und/oder die Arbeitnehmervertretung vertraulich
behandelt.

Name

Straße

Wohnort

1 Haben Sie Kinder im betreuungsbedürftigen Alter?

O Ja

O Nein, bin aber an betrieblich unterstützter Kinderbetreu-
ung interessiert (siehe Frage 5)

O Nein, und ich bin nicht an betrieblich unterstützter Kin-
derbetreuung interessiert (siehe Ende des Fragebogens)

2 Wie viele Kinder haben Sie? Wie alt sind Ihre Kinder?

O Kind/Kinder noch nicht im Kindergartenalter

O Kind/Kinder im Kindergartenalter

O Kind/Kinder im Grundschulalter

O Kind/Kinder auf weiterführender Schule

3 Erziehen Sie Ihr Kind alleine?

Ja O Nein O

4 Haben Sie zurzeit Probleme mit Ihrer Kinderbetreuung?

Ja O Nein O (siehe Frage 7)

5 Besonders problematisch bei der Kinderbetreuung sind die
folgenden Punkte (Mehrfachnennungen möglich):

O Öffnungszeiten der Einrichtung

O Große Entfernungen/lange Wegezeiten

O kein Betreuungsplatz

O Finanzierungsprobleme

O Sonstiges, und zwar
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6 Ist die Unterbringung Ihres Kindes oder Ihrer Kinder während
der Arbeitszeit für Sie ein Problem?

Ja O Nein O

7 Würden Sie das Angebot einer betrieblich organisierten Kin-
derbetreuung nutzen?

Ja O Nein O

8 Welche Art und welcher Umfang betrieblicher Kinderbetreu-
ung entspricht Ihrem Bedarf?
Bitte geben Sie die Anzahl der Kinder und die gewünschten
Betreuungszeiten an.

Anzahl Kinderkrippe Kindergarten Kinderhort

vormittags

nachmittags

ganztags

9 Welchen monatlichen Betrag würden Sie für das benötigte
Kinderbetreuungsangebot aufwenden wollen?

in DM      erstes Kind zweites Kind weitere

von

bis

10 Welche Art der Mittagsverpflegung würden Sie für Ihr Kind/
Ihre Kinder wünschen?

O Eigenverpflegung

O Anlieferung einer warmen Mahlzeit (Kantine, Service)

O Bereitschaft, im Wechsel selbst für alle Kinder zu kochen

O Sonstiges, und zwar

11 Welchen Betrag würden Sie im Monat für eine Mittagsmahl-
zeit Ihres Kindes/Ihrer Kinder zahlen wollen?

in DM      erstes Kind zweites Kind weitere

von

bis

12 Ich habe/bevorzuge (Zutreffendes bitte unterstreichen) fol-
gende Betreuung für mein Kind/meine Kinder:

Betreuungsart

Ort, Zeiten

Kosten

Mahlzeiten



Nach der Auswertung des Fragenkatalogs und/oder einer informellen

Befragung zeigt sich, welche und wie viele Kinderbetreuungsplätze die

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tatsächlich brauchen. Daraus wird

sich ergeben, ob die Schaffung einer eigenen Einrichtung notwendig

ist. Denn eine solche Initiative ist nicht in jedem Unternehmen zwin-

gend erforderlich. Wichtig ist bei der Entscheidung für eine betriebsei-

gene Kinderbetreuung, ob

❙ der zeitliche Betreuungsbedarf der Eltern im Unternehmen deutlich

von den Angeboten bestehender Einrichtungen abweicht;

❙ die Eltern bereits über Betreuungsplätze in öffentlichen Einrichtun-

gen für ihre Kinder verfügen oder diese in einem überschaubaren

zeitlichen Rahmen in Aussicht haben;

❙ die Unternehmensgröße diese Investitionen auch mittel- bis langfris-

tig rechtfertigt.

Bei der Umsetzung sind die Regelungen des Kinder- und Jugendhilfege-

setzes (KJHG) sowie die Ausführungsgesetze auf Landesebene zu berück-

sichtigen. Kommunale und Landesjugendämter sind Ansprechpartner

bei der Planung und Realisierung von Einrichtungen. Sie stellen auch

die Einhaltung von landesspezifischen Standards sicher und stehen

beratend zur Seite. 

2.1 Schaffung von Kinderbetreuungs-
plätzen

Ist in einem Unternehmen ein Bedarf zur Schaffung von Kinderbetreu-

ungsplätzen ermittelt worden, so kann es sich dabei um Krippen- oder

Kindergartenplätze mit oder ohne Mittagsbetreuung, Hortplätze für

Schulkinder oder andere Formen der Kinderbetreuung (z. B. Tagesmüt-

ter, Au-pair) handeln. Die Art des Engagements richtet sich dabei nach

der Unternehmensgröße und dem Budget für familienfreundliche Maß-

nahmen sowie dem Alter der Kinder und den favorisierten Betreuungs-

formen der Eltern. Grundsätzlich existiert eine Vielzahl von möglichen

Unterstützungsformen:

❙  Eigenregie: Unternehmen können in Eigenregie Betreuungsplätze

für Belegschaftskinder schaffen und entsprechende Kapazitäten ein-

richten. Dies bedeutet allerdings, dass die Einrichtung allein aus Mit-

teln des Unternehmens und der beteiligten Eltern finanziert wird.

Das Betreuungsangebot richtet sich dann ausschließlich nach deren

Bedarf (Öffnungszeiten, Betreuungsplätze etc.).

❙  Unternehmenskooperation: In Ballungs- oder Gewerbegebieten

und/oder bei geringerem Bedarf im Unternehmen kann es sinnvoll

sein, mit anderen Unternehmen zu kooperieren. In diesem Fall ver-

teilen sich die Trägerverpflichtungen auf mehrere Unternehmen. Das

Angebot muss sich dann nach der Bedarfslage aller richten. 

❙  Elterninitiative: Ein oder auch mehrere Unternehmen können eine

Elterninitiative bei der Schaffung einer Betreuungseinrichtung unter-

stützen, die den Bedarfslagen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Unterschiedlichste For-

men der Kinderbetreuung

Nach Unternehmens-

größe und Budget sowie

Alter der Kinder und

pädagogischen Wünschen
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entspricht. Die Unterstützung einer Elterninitiative zur Schaffung

von Betreuungsplätzen bietet den Vorteil, Zuschüsse von Bund, Land

und Kommunen zu erhalten, wenn die spezifischen Anforderungen

erfüllt werden (z. B. Kindergartenstandards der Bundesländer; Quote

für die Aufnahme von „externen“ Kindern).

❙  Freie Angebote: Unternehmen können alleine oder im Verbund freie

Arrangements der Kinderbetreuung unterstützen. Dabei bleiben

Organisation und Schaffung in den Händen der Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter:

❙  finanzielle Unterstützung der Honorare für Tagesmütter oder eine

Aupairbetreuung, wenn Betriebsangehörige dies nicht alleine zahlen

können, 

❙  logistische Unterstützung, wenn ein (fach-)kompetentes Belegschafts-

mitglied zur Beratung der Eltern oder zur Begleitung und Fortbil-

dung der Betreuerinnen und Betreuer (teilweise) freigestellt wird

oder

❙  beratende Unterstützung für die Beschäftigten durch Externe wird

vonseiten des Unternehmens engagiert und finanziert.

Jede dieser Möglichkeiten hat ihre Vor- und Nachteile – für die Unter-

nehmen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie auch die Kinder der

Beschäftigten. Gemeinsam ist allen Vorschlägen die Schaffung zusätzli-

cher Kinderbetreuungsplätze mit Unternehmens- und Belegschaftsmit-

teln. Die aufgezeigten Möglichkeiten verdeutlichen, dass eine bedarfs-

gerechte, unternehmensspezifische Unterstützung möglich ist, wenn

❙  der tatsächliche Betreuungsbedarf der Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter bekannt ist;

❙  finanzielle und personelle Ressourcen im Unternehmen frei gemacht

werden können;

❙  das Engagement der Belegschaft (auch über Unternehmensgrenzen

hinweg) mobilisiert und koordiniert werden kann;

❙  sinnvolle Kooperationen genutzt oder geschaffen und die Förderkri-

terien der öffentlichen Hand beachtet werden.

Einzel-Betriebskindergarten
Wenn viele Eltern mit Kindern und einem ähnlichen Betreuungsbedarf

(zeitlich, räumlich und pädagogisch) beschäftigt werden und das Unter-

nehmen über „freie“ Mittel verfügt, so kann ein Betriebskindergarten

eingerichtet werden. Eine inhaltlich-konzeptionelle Unterstützung

durch das örtliche Jugendamt wird – wenn das Unternehmen die Finan-

zierung sicherstellt – kein Problem sein. Des Weiteren müssen länder-

spezifische Vorgaben und Standards berücksichtigt werden, um eine

Betriebserlaubnis erteilt zu bekommen. In diesem Rahmen ist auf die

Qualität der Betreuung zu achten, denn einer Einrichtung auf niedri-

gem Niveau (z. B. kleine Räume, große Gruppen, wenig oder unattrak-

tive Freiflächen, nicht ausreichend qualifiziertes Personal) wird keine

Betriebserlaubnis erteilt. Darüber hinaus sollten die länderspezifischen

Standards eingehalten werden, damit
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❙  die Kinder sich wohl fühlen und ganzheitlich gefördert werden,

❙  den Eltern die Einrichtung eine wirkliche Beruhigung und 

❙  dem Image des Unternehmens förderlich ist. 

In manchen Unternehmen ist die Anzahl der zu betreuenden Kinder

eher gering. Dennoch können finanzkräftigere Unternehmen auch eine

Einrichtung für wenige Kinder tragen: So kann sich z. B. ein Unterneh-

men für 12 Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren eine Betreu-

erin leisten, wenn ein geeigneter Gruppenraum, Außenflächen und

Nebenräume (z. B. Turnraum) bereits vorhanden sind. Es gilt, die Balan-

ce zu finden zwischen dem, was sich ein Unternehmen finanziell leis-

ten kann, und dem, was dem Betreuungsbedarf der Familien ent-

spricht. Und letztlich sind die Jugendämter immer daran interessiert,

dass Einrichtungen geschaffen, pädagogisch sinnvoll eingerichtet und

betrieben werden.

Kooperations-Betriebskindergarten
Schon schwieriger wird die Kooperation mit anderen Unternehmen:

Hier sind zunächst einmal ein oder mehrere Kooperationspartner zu fin-

den, die sich beteiligen wollen und den betriebseigenen Bedarf an Kin-

derbetreuung kennen. Fragen des Standorts, des Platzkontingents und

der jeweiligen finanziellen Beteiligung sind von den Kooperationsunter-

nehmen betriebsintern im Vorfeld zu klären und sollten nicht zu eng

bemessen sein, um einen Verhandlungsspielraum zu gewährleisten. 

Ziel der Verhandlungen ist die Schaffung eines Kooperations-Betriebs-

kindergartens, der 

❙  durch alle beteiligten Unternehmen anteilig finanziert wird;

❙  den Bedürfnissen möglichst aller Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer mit Kindern sowie

❙  den länderspezifischen Vorgaben und Standards entspricht.

Die Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen in einer betriebseigenen

oder kooperativ geführten Einrichtung ist in jedem Fall Ausdruck eines

hohen Engagements in Sachen familienfreundlicher Betrieb. 

Betrieblich geförderte Elterninitiativen in 
Vereinsform
Seit der Einführung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz

zum 1. Januar 1996 für jedes drei- bis sechsjährige Kind ist das Angebot

an Betreuungsplätzen in Deutschland stetig gesteigert worden. Die

Schaffung neuer Kinderbetreuungsplätze zunehmend für die Gruppe

der unter dreijährigen Kinder liegt im Interesse aller Akteure (Eltern,

öffentliche Hand und Unternehmen), sodass auch kindergartenähnliche

Einrichtungen gefördert werden können. 

Die Zahl der Elterninitiativen hat in den letzten Jahren deutlich zuge-

nommen. Sie übernehmen bei Gründung und Betrieb einer Einrichtung

vor allem die gesamte organisatorische Verantwortung.

Es gilt, die Balance 

zu finden

Ähnlicher Bedarf über

Unternehmensgrenzen

hinweg

Förderung alternativer

Kindergärten oder kin-

dergartenähnlicher Ein-

richtungen

Deutliche Zunahme von

Elterninitiativen
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Vorteile Nachteile

Übersicht 9: Vor- und Nachteile von Betriebs-

kindergärten – Betriebe als Träger

einer Kinderbetreuungseinrichtung

❙ keine weiten Wegezeiten und

geringere Kosten 

❙ Pausen können gemeinsam

verbracht werden 

❙ in Krisensituationen ist man schnell

beieinander 

❙ Entlassung von zeitlichem und

organisatorischem Stress der

Kinderbetreuung

❙ entlastete Eltern arbeiten konzen-

trierter und sind leistungsfähiger 

❙ weniger Fehlzeiten 

❙ (je nach Altersgruppe) keine bzw.

keine langen Familienphasen

❙ durch Bindung von qualififizierten

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

keine erneuten Ausbildungsgänge

notwendig

❙ Anreize für neue qualifizierte

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

❙ besseres Firmenimage

❙ Schätzungen anhand von

Größenordnungen, die Experten

und Firmenleitungen angeben:

Finanzielle Einsparungen von 

ca. 500.000 DM pro Jahr bei 

ca. 250 Mitarbeitern wegen deutlich

geringerer Fehlzeiten

❙ bei Kooperationen: geringere

finanzielle Belastung

❙ ggf. weite Entfernung vom

Wohnumfeld 

❙ möglicherweise Wechsel der

Betreuungssysteme und Bezugsperson

bei Schuleintritt

❙ sehr enge Bindung an den Betrieb 

❙ hohe Investitionskosten (die sich

überwiegend mittlere und große

Betriebe leisten können)

❙ (steuerlich begünstigte)

Betriebskosten von ca. 300.000 DM

pro Jahr bei einer Gruppe mit 15

Kindern, die nur zu einem kleinen

Teil von Elternbeiträgen aufgewogen

werden (max. 50.000 DM pro Jahr;

ca. 125.000 DM effektive Ausgaben

pro Jahr) 

Eltern/Kinder

Betriebe



Elterninitiativen treten als freier Trägerverein der Jugendhilfe in Aktion

und erhalten je nach Standort unterschiedlich hohe Zuschüsse von den

kommunalen oder Landesjugendämtern (für Detailinformationen siehe

die Adressenliste im Anhang). 

Jede Elterninitiative ist Ausdruck eines ideellen Engagements in Kombi-

nation mit Ressourcen wie Zeit und z. T. auch „geldwerte Eigenleistun-

gen“. In manchen Fällen haben Eltern diese Initiativen weitgehend mit

viel Einsatz und Durchhaltevermögen in Eigenregie geschafft. Häufig

übersteigen die erforderlichen „Eigenmittel“ des neuen Trägervereins

jedoch die finanziellen Möglichkeiten. Hier können Unternehmen

einen finanziellen Zuschuss leisten. 

Die Unterstützung kann aber auch immaterieller Natur sein: Betriebe

verfügen über Räume, Gebäude oder Freiflächen, die nicht wirtschaft-

lich genutzt werden. Bei entsprechender Eignung der Räumlichkeiten

für die Zwecke einer Kinderbetreuungseinrichtung stellt es für die

Elterninitiativen eine große Hilfe dar, wenn sie diese – zumal noch in

unmittelbarer Nähe zum Arbeitsplatz gelegenen – Örtlichkeiten kosten-

los oder gegen eine geringe Pacht nutzen können. Außerdem können

auch Unternehmen Elterninitiativen ideell fördern, indem die Unter-

nehmensleitung z. B. bei Kreditaufnahmen oder Verhandlungen mit

Ämtern deutliche Unterstützung signalisiert.

Die Gründung einer Elterninitiative in Vereinsform ist ungeachtet der

Unterstützung durch ein Unternehmen mit einem gewissen bürokrati-

schen Aufwand verbunden. Sollen darüber hinaus für die Kinderbetreu-

ungseinrichtung noch Gelder der öffentlichen Hand beantragt werden,

so ist Folgendes zu beachten:

Zuschüsse von Kommunen

und Landesjugendämtern

Fehlende Ressourcen 

können vonseiten des

Unternehmens ergänzt

werden

Bei der Unterstützung

einer Elterninitiative

können sich mehrere

Betriebe zusammen-

schließen und so die ent-

stehenden Kosten senken.

Denkbar ist auch, dass die

engagierten Eltern ihre

Arbeitgeber gemeinsam

um familienfreundliche

„Spenden“ bitten, um

einen Teil des erforderli-

chen Eigenanteils an den 

Investitionskosten aufzu-

bringen.

Was bei einer 

Vereinsgründung zu

beachten ist 
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Vereinsgründung, Gemeinnützigkeit und Aner-
kennung als Träger der freien Jugendhilfe

1. Öffnung der Betreuungseinrichtung auch für Nichtmitarbeiter-

Kinder.

2. Die Trägerschaft der Einrichtung durch einen Träger der freien

Jugendhilfe.

3. Für die Trägerschaft der freien Jugendhilfe kann 

❙  ein gemeinnütziger Verein allein anerkannt werden (Vorteil:

ungebundene Entscheidungsfindung; Nachteil: Unerfahrenheit);

❙  der Anschluss an einen Dachverband gesucht (z. B. Caritas, Diako-

nie, DPWV, AWO u. a.) und dessen Erfahrung einbezogen werden;

❙  ein eigener eingetragener Verein gegründet werden, der sich

einem Dachverband anschließt (Eigenständigkeit und Ein-

beziehung externer Erfahrungen).

4. Mitglieder des Trägervereins können alle werden, die an dem Auf-

bau einer Betreuungseinrichtung Interesse haben und bereit sind,

sich zu engagieren (z. B. Eltern aus der Belegschaft, interessierte

Eltern aus dem geplanten Einzugsgebiet der Einrichtung, Betriebs-

ratsmitglieder, Kolleginnen und Kollegen aus dem Betrieb).

5. Der Trägerverein kann und muss

❙  als Arbeitgeber für die pädagogischen Mitarbeiter in der Einrich-

tung Verträge abschließen,

❙  Verträge zur Sicherstellung des laufenden Betriebs der Einrich-

tung abschließen (z. B. Mietverträge, Serviceverträge u. a. für Lie-

ferung von Mahlzeiten) und

❙  Öffnungszeiten und pädagogisches Konzept der Einrichtung mit

gestalten.

6. Die Anerkennung als gemeinnütziger Träger der freien Jugendhilfe

zu bekommen, ist gar nicht so schwer, wenn erst einmal der Verein

gegründet ist:

❙  Für die Gründung eines Vereins sind mindestens sieben Personen

erforderlich. Bei der Gründungsversammlung wählen die sieben

oder mehr Gründungsmitglieder ihren Vorstand (§ 26; § 27 BGB)

und verabschieden die Satzung (§ 27 BGB). Die Inhalte regeln die

§§ 57 und 58 BGB, abschließend wird dann das Gründungsproto-

koll geschrieben. 

❙  Der Vereinsvorstand beantragt nun beim Amtsgericht die Eintra-

gung ins Vereinsregister und beim zuständigen Finanzamt die

Anerkennung der Gemeinnützigkeit.

❙  Beim Jugendamt kann damit die Anerkennung als Träger der

freien Jugendhilfe beantragt werden, die nach § 75 KJHG vom

örtlichen Jugendhilfeausschuss erteilt wird. 
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Das deutsche Vereinsrecht gilt ungeachtet des in der Satzung benann-

ten Vereinszwecks. Hilfestellungen bei der Vereinsgründung kann also

jedes Vorstandsmitglied eines anderen Vereins geben.

Bei der Planung einer Kinderbetreuungsstätte in Vereinsform muss

jedoch davon ausgegangen werden, dass es von der Vereinsgründung

bis zur Eröffnung der Einrichtung in der Regel mehrere Monate dauert:

Jugendämter müssen prüfen, Finanzmittel bewilligen und auszahlen.

Deshalb ist es für engagierte Eltern und Betriebe wichtig, bereits im

Vorfeld des akuten Bedarfs aktiv zu werden. 

Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ist umgesetzt, was

jedoch z. T. zulasten des Angebots von Krippen- und Hortplätzen geht.

Für Unternehmen und Belegschaft kann es daher von besonderem Inte-

resse sein, in diesem Segment in Kooperation mit einem freien Träger

dem Bedarf entsprechend Plätze zu schaffen. 

Zu Fragen der konkreten Planung der Betreuungseinrichtung empfiehlt

es sich, mit anderen Initiativen, Einrichtungen in Trägerschaft der

Wohlfahrtsverbände oder vor Ort sowie der kommunalen Jugendämter

zusammenzuarbeiten. Im Einzelnen können bei den Gesprächen fol-

gende Punkte angesprochen werden:

❙  Details zum Bau oder Umbau und zur Gestaltung des Außenge-

ländes;

❙  Fragen der Einrichtung der Betreuungsstätte;

❙  Diskussion verschiedener pädagogischer Konzepte;

❙  Arbeits- und Funktionsteilungen im laufenden Betrieb;

❙  Übernahme von (kommerziellen) Dienstleistungs- und Servicean-

geboten;

❙  Finanzierungsfragen.

Bei den mittel- bis langfristigen Planungen der Vereinsarbeit ist zu

bedenken, dass die anfänglich hoch motivierten und engagierten

Eltern in der Regel nur einen begrenzten Zeitraum intensiver mitwir-

ken wollen. Spätestens dann, wenn die eigenen Kinder die Einrichtung

verlassen, ebbt das Interesse z. B. an einem Posten im Vorstand erfah-

rungsgemäß ab. Kontinuität in der Vorstandsarbeit einer betriebsnahen

Einrichtung kann z. B. gesichert werden, indem Mitglieder des Betriebs-

rates oder der Geschäftsleitung gewonnen und dauerhaft eingebunden

werden. 

Rat von Vorstands-

mitgliedern anderer 

Vereine einholen

Längere Vorlaufzeiten

einplanen

Aufnahme in den

kommunalen 

Jugendhilfeplan 

anstreben

Das Gespräch mit den Mit-

arbeitern anderer 

Einrichtungen suchen

Quelle: 

Eigene Zusammenstellung

Kontinuierliche Vereins-

arbeit sicherstellen
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2.2  Nutzung bestehender 
Kinderbetreuungsangebote – 
Sponsoring und Logistik

Sponsoring ist eine Form der Unterstützung von Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern mit Kindern, bei der keine zusätzlichen Betreuungskapazi-

täten geschaffen, sondern vorhandene Angebote genutzt werden. Dies

schließt eine Beteiligung des Unternehmens an der Schaffung von

Betreuungsplätzen nicht aus. Ein unternehmerisches Engagement ist

aber bei den nachgenannten Beispielen weniger kostenintensiv und je

nach Bedarfslagen im Unternehmen ggf. ausreichend. 

❙  Belegrechte: Das Unternehmen sichert die Finanzierung einer beste-

henden Kinderbetreuungseinrichtung durch zusätzliche Zahlung in

einer festgelegten Höhe. Durch diese Vereinbarung wird dem Unter-

nehmen eine feste Zahl von Betreuungsplätzen zugesichert, die
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Sponsoring als kosten-

günstigere Alternative

Vorteile Nachteile

Übersicht 10: Vor- und Nachteile einer Elterninitia-

tive in Vereinsform

❙ deutlich mehr Einfluss auf das

(pädagogische) Gesamtkonzept 

❙ bei Zusammenarbeit mehrerer

Unternehmen: wohnungsnahe

Einrichtung möglich

❙ die Kinder sind so betreut, wie die

Eltern es wirklich wollen

❙ eine Kindertageseinrichtung e. V.

kann mit den Kindern wachsen:

Gruppen mit sehr breiter

Altersmischung, z. B. von einem

Jahr bis zu 14 Jahren, sichern die

Betreuungskontinuität

❙ finanzieller und personeller

Aufwand deutlich geringer als bei

Betriebskindergarten 

❙ die exklusive Verpflichtung entfällt

❙ Auswirkungen auf die

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

wie oben (Betriebskindergarten)

❙ beim Aufbau hoher Anteil an

Eigeninitiative und Verantwortung

❙ in der Regel höhere Elternbeiträge 

als in öffentlichen Kindertages-

einrichtungen

❙ kontinuierliche Mitverantwortung für

die Einrichtung

❙ relativ langfristige Festlegung

wünschenswert

❙ Mitsprachemöglichkeit nur bei der

Belegung der Plätze für Betriebs-

kinder (es sei denn, Mitglieder der

Unternehmensleitung sind im

Vorstand)

Eltern/Kinder

Betriebe



bevorzugt mit den Kindern der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

belegt werden können. 

❙  (Teil-)Finanzierung von Betreuungsplätzen für die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter: 

❙  Das Unternehmen kann die elterlichen Kosten der Kinderbetreuung

in einer bestehenden Einrichtung zur Gänze (Elternbeträge) oder die

Mehrkosten bei Überstunden und Dienstreisen (direkte finanzielle

Zuwendung) übernehmen. 

❙  Außerdem ist die Finanzierung der Kinderbetreuung in Ferienzeiten 

möglich: Finanzierung von öffentlichen Ferienangeboten, Freizeiten

in der Region oder in einer betrieblichen „Kindernotfall-Betreuung“

während der Kindergarten- oder Schulferien. 

❙  Letztlich kann ein familienfreundliches Unternehmen auch die Kos-

ten tragen, die in Notfällen für Ersatzpersonen zur Kinderbetreuung

anfallen, wenn die eigentliche Betreuungsstelle ausfällt oder das

Kind selbst erkrankt.

Das hier beschriebene Sponsoring von bestehenden Angeboten zur Kin-

derbetreuung ist eine hilfreiche materielle Absicherung und Unterstüt-

zung der Beschäftigten mit Kindern. In vielen Fällen ist gerade diese

Unterstützung für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

hilfreich, wenn 

❙  das geeignete, von den Eltern gefundene Betreuungsangebot die

finanziellen Ressourcen der Familie übersteigt;

❙  nur wenige betriebliche Betreuungsplätze vorhanden und diese

belegt sind;

❙  der erfasste Bedarf an Kinderbetreuung so gering ist, dass sich die

Schaffung betriebseigener Einrichtungen finanziell nicht lohnt.

Für einzelne Unternehmen können sich in der Belegschaft ganz unter-

schiedliche Betreuungsbedarfe ergeben. Dies beziehen sich dann auf

divergierende 

❙  zeitliche Vorgaben des Betreuungsangebots;

❙  räumliche Anforderungen aufgrund von Wegezeiten;

❙  Altersgruppen der Kinder;

❙  pädagogische Vorstellungen der Eltern.

Bei solch unterschiedlichen Elternwünschen können Unternehmen ent-

sprechend reagieren und individuelle Betreuungsmöglichkeiten anbie-

ten.

Belegrechte für Mitarbeiterkinder
Ergibt die Bedarfserhebung in einem Unternehmen einen lediglich klei-

nen, aber ähnlich gelagerten Bedarf der Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter an Kinderbetreuung, so kann es (finanziell) sinnvoll sein, sich in

Absprache mit dem Einrichtungsträger oder in Kooperation mit ande-

ren Unternehmen Belegrechte an bestehenden Betreuungskapazitäten

zu sichern. Die Höhe des Unternehmenszuschusses ist Verhandlungssa-

che, hängt von der Bereitschaft der Träger und der Anzahl reservierter

Sponsoring als Form 

materieller Absicherung

und Unterstützung

Gründe für die Förde-

rung individueller Kin-

derbetreuung

Kinderbetreuungsplätze

in bestehenden Einrich-

tungen für die Kinder der

Beschäftigten sichern
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Plätze ab. Ein Beispiel: Ein Unternehmen zahlt einmalig einen Betrag

von 150.000 DM und erhält hierfür die Zusage, innerhalb der nächsten

drei Jahre zehn Betreuungsplätze in der Einrichtung belegen zu dürfen

(3 Jahre x 10 Plätze à 5.000 DM). Für den Fall, dass der Bedarf im Unter-

nehmen 

❙  geringer ausfällt, behält sich eine Einrichtung in der Regel das Recht

vor, nicht in Anspruch genommene Plätze anderweitig zu besetzen;

❙  höher ausfällt, ist die Einrichtungsleitung nicht verpflichtet, zu

einem späteren Zeitpunkt zusätzliche Plätze für Mitarbeiterkinder

zur Verfügung zu stellen.

Auch der Auswahlmodus der Mitarbeiterkinder ist Verhandlungssache.

Einrichtungen und Unternehmen müssen jedoch vorab ein (verbindli-

ches) Verfahren verabreden. Dies kann festschreiben, dass 

❙  die Einrichtung nach ihren auch sonst gültigen Kriterien verfährt;

❙  die Prioritäten des Unternehmens vorrangig sind.

Aber: Bei der Zusicherung von Belegplätzen müssen die Einrichtungs-

leitungen anhand der landesrechtlichen Förderkriterien prüfen, ob mit

einer durch betriebliche Zuschüsse verbundenen Erhöhung der Eigen-

mittel bei den Betriebs- und den Investitionskosten die Senkung der

öffentlichen Zahlungen einhergeht. In manchen Bundesländern fließen

solche Betriebszuschüsse in einen gemeinsamen öffentlichen Topf für

alle Betreuungsstätten und erreichen die Belegplätze zusichernde Ein-

richtung nur mittelbar. Dies gestaltet eine Zusammenarbeit für einen

grundsätzlich kooperationsbereiten Träger eher uninteressant. 

Anders kann es sich jedoch bei Spenden oder sachbezogenen Leistun-

gen eines Unternehmens an eine Betreuungseinrichtung verhalten:

Wird z. B. die Belieferung der Kindertagesstätte mit Mahlzeiten aus der

betriebseigenen Kantine vereinbart und das Essensgeld von den Eltern

an die Einrichtung gezahlt, so kommen diese Versorgungsleistungen

unmittelbar der Einrichtung zugute. 

Auch die zinslose Vorfinanzierung einer Anschaffung oder die finanzi-

elle Unterstützung bei der (baulichen) Erweiterung der Betreuungska-

pazitäten hat einen anderen Stellenwert im Finanzierungskonzept einer

Einrichtung. Die Förderkonditionen und Bezuschussungskriterien unter-

scheiden sich jedoch von Bundesland zu Bundesland und sind im kon-

kreten Einzelfall zu prüfen. 

Letztlich gilt es für ein Unternehmen im Vorfeld festzustellen,

❙  welcher Bedarf an Kinderbetreuung tatsächlich vorhanden ist;

❙  welche Mittel hierfür zur Verfügung gestellt werden können;

❙  für welchen Zeitraum die Belegplätze zugesichert werden;

❙  welcher Verhandlungsspielraum bei Unter- bzw. Überbelegung besteht;

❙  welcher Modus der finanziellen oder materiellen Unterstützung ver-

einbart wird, der der Einrichtung auch direkt zugute kommt.
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Ein Beispiel ...

Festlegung der 

Vergabekriterien

Überprüfung der 

landesrechtlichen 

Förderkriterien

Unterstützung durch

Spenden oder sachbezo-

gene Leistungen

Zinslose Kredite und

finanzielle Beteiligungen



a n g e b o t e .
Betreuungs- 



Die Träger der Betreuungseinrichtungen sind hierfür die richtigen

Ansprechpartner, da sie am besten über die verschiedenen landesspezi-

fischen Fördermöglichkeiten informiert sind. 

Tagesmütter
Unternehmen können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Suche

nach Tagesmüttern unterstützen. Hierfür sind Jugendämter, Tagesmüt-

tervereine oder Mütterzentren in größeren Kommunen oder Städten

eine geeignete erste Anlaufstelle. Darüber hinaus gibt es auch private

Vermittlungsdienste, die jedoch kostenpflichtig sind. Insbesondere für

einen sehr individuellen Betreuungsbedarf – z. B. für Kinder unter drei

Jahren oder außergewöhnliche Betreuungszeiten – können Tagespflege-

stellen die optimale Lösung sein, da eine Person Betreuung in kleinen,

z. T. altersgemischten Gruppen bietet. 

Die mit dieser Suche und Vermittlung von Betreuungspersonal verbun-

denen Risiken sind allerdings nicht alle auszuschließen:

❙  pädagogische Qualifikation der Betreuungspersonen; 

❙  soziale Absicherung der Tagesmutter; 

❙  vertragliche Vereinbarungen und deren zuverlässige Einhaltung

durch beide Parteien; 

❙  Übereinstimmung hinsichtlich der Erziehungsstile und deren konse-

quente Umsetzung.

Die genannten Anlaufstellen verfügen über langjährige Erfahrungen,

die sie an die Eltern weitergeben, die eine Kinderbetreuung suchen. Da

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Stellen unentgeltlich bzw.

ehrenamtlich arbeiten, fallen für das Unternehmen keine Kosten an.

Die Informationsrecherche sowie die Weitergabe an die Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter muss jedoch aufgrund der üblichen Sprechstun-
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Die Träger ansprechen

Unterstützung bei der

Suche nach geeigneten

Tagesmüttern

Kostenlose Beratungs-

angebote nutzen, 

Beschäftigte für Besuchs-

zeiten freistellen

Vorteile Nachteile

Übersicht 11: Vor- und Nachteile der betrieblichen

Unterstützung einer bestehenden 

Kinderbetreuungseinrichtung

❙ insgesamt: geringere direkte

Verpflichtung gegenüber dem

Unternehmen

❙ Betreuung gemeinsam mit Kindern

aus dem Wohnumfeld

❙ nur mittelfristige Verpflichtung für

Kontingente

❙ kaum ein Unterschied zur regulären

Unterbringung in einer öffentlichen

Einrichtung (kein Zeitgewinn)

❙ je nach Auswahlmodus der Kinder

wenig Einfluss auf die Begünstigten

Eltern/Kinder

Betriebe



denzeiten mit Freistellungszeit der Beschäftigten indirekt „bezahlt“ wer-

den.

Betreuungsbörse
Beabsichtigen Unternehmen ein intensiveres Engagement, so können

sie selbst „Betreuungsbörsen“ vor Ort für ihre Beschäftigten einrichten.

Dies kann unterschiedlich gestaltet werden: 

❙  Am schwarzen Brett oder per Rundschreiben werden z. B. Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter in Elternzeit gebeten, sich als Tagesmütter

oder -väter 

❙  grundsätzlich,

❙  eingeschränkt in den Ferienzeiten oder 

❙  ausschließlich bei Notfällen zur Verfügung zu stellen. 

❙  Des Weiteren können ggf. nicht berufstätige Partnerinnen oder Part-

ner von Unternehmensangehörigen gewonnen werden. 

Bei der Aktivierung potenzieller Tagesmütter und -väter kommt es auf

die Modalitäten an, mit denen der Betrieb die Bereitschaft zur Über-

nahme von Kinderbetreuung steigern kann: Neben attraktiven Honora-

ren kommen Vereinbarungen über zusätzliche Rentenabsicherungen,

Personalkauf oder andere geldwerte Vergünstigungen infrage.

Überregionale Vermittlung von 
Betreuungsangeboten
Einen besonders umfassenden Service kann ein Unternehmen anbieten,

indem es 

❙  den Aufbau eines Informationspools über alle regionalen Betreu-

ungsmöglichkeiten für Kinder und pflegebedürftige Angehörige und 

❙  begleitende Beratungsleistungen für die Suche, Auswahl und Betreu-

ung von privatem Tagespflegepersonal für Belegschaftsangehörige

(mit-)finanziert. 

Ein solch umfassender, ressourcenintensiver Service kann allerdings nur

dann effektiv arbeiten, wenn 

❙  das Unternehmen über eine entsprechende „kritische“ Größe verfügt, 

❙  in der Belegschaft großer Beratungsbedarf vorhanden ist bzw. ver-

mutet wird und 

❙  eigens Personal für diesen Bereich abgestellt werden kann. 

Ist dieser Posten im Unternehmen nicht mit vorhandenem kompeten-

ten Personal zu besetzen, so können auch fachkundige Externe damit

beauftragt werden, die Unternehmensangehörigen bei der Logistik der

Betreuungsorganisation und -sicherung – z. B. auch in Ferienzeiten 

oder bei Mehrbedarf an Betreuungsleistungen – zu unterstützen.

Es besteht die Möglichkeit, diese Aufgabe zu vergeben und diesen Ser-

vice auf mehrere Unternehmen einer Region auszuweiten, um sich die

anfallenden Kosten für diese Informations- und Beratungsleistung zu

teilen. Inzwischen existieren auch (über-)regional arbeitende Agentu-

Schaffung betriebseigener

Betreuungsbörsen

Rekrutierung von 

Betreuungspersonal

durch finanzielle

Anreize

Einrichtung eines

betriebsinternen Informa-

tionspools und 

begleitende Beratungs-

leistungen

Notwendige Vorausset-

zungen im Unternehmen

und in der Belegschaft

Beauftragung außer-

betrieblicher Expertinnen

und Experten

Unternehmen: Kosten-

teilung bei gemeinsamer

Auftragserteilung 

möglich
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ren, die Unternehmen einen solchen externen professionellen Service

anbieten.

Seit mehreren Jahren bieten diese kostenpflichtige Dienstleistung unter-

schiedliche Familienservices. Hat ein Unternehmen mit dem Familien-

service einen Dienstleistungsvertrag geschlossen, so werden den

Beschäftigten dort kompetente Betreuungspersonen benannt, deren

Bezahlung sie auch in Abhängigkeit von der Betreuungszeit tragen. Die

oben genannten Nachteile beim Einsatz von Tagesmüttern können hier-

durch weitgehend ausgeräumt werden. 

Aber auch das Internet kann als Recherchemedium zur Suche von

Tagesmüttern genutzt werden. Unter der WWW-Adresse „www.lauf-

stall.de“ oder „www.tagesmutter.com“ (das inhaltsgleiche Angebot fin-

det sich unter „www.kidsit.de“) kann nach Postleitzahlen, gewünschten

Betreuungszeiten und maximalem Entgelt geordnet eine Betreuungs-

person in der Umgebung gesucht und gefunden werden. Selbstver-

ständlich können Interessierte dort auch ihre eigenen Betreuungsange-

bote, gewünschte Stundenlöhne usw. bekannt machen.

Die Informations- und Beratungsleistung erfolgt für die Betriebsangehö-

rigen grundsätzlich kostenfrei. Die entstehenden Betreuungskosten 

gehen jedoch zu ihren Lasten. Für den Fall, dass Betriebsangehörige

diese in der Regel teure Betreuungsleistung nicht gänzlich selber

bezahlen können, müssen Regelungen getroffen werden, wann, wie

häufig und in welcher Höhe der Betrieb einen steuerlich absetzbaren

Zuschuss zahlt. (Siehe Übersicht 12.)

2.3 Kostenaspekte und weitere 
Alternativen der Bezuschussung

In jedem Fall können Investitions- und Betriebskosten für eine Kinder-

betreuungseinrichtung von einem Unternehmen oder Trägerverein

steuerlich geltend gemacht werden. Die Konditionen variieren u. a. in

Abhängigkeit von der gewählten Organisationsform und den landesspe-

zifischen Zuschüssen. Grundsätzlich gilt: 

❙  Zuschüsse für individuelle Kinderbetreuungskosten (Kindergartenbei-

trag o. Ä.) können in voller Höhe vom Unternehmen als Betriebskos-

ten geltend gemacht werden (vgl. BMFSFJ 1999b, 8).

❙  Gleiches gilt für die Einrichtungs- und Betriebskosten eines voll be-

trieblich finanzierten Einzel- oder Kooperations-Betriebskindergartens.

❙  Die Unterstützung einer gemeinnützigen Elterninitiative, die auch

kommunale oder Landeszuschüsse erhält, kann als Spende an diesen

Verein jedoch nur in Abhängigkeit von der Umsatzhöhe des Unter-

nehmens geltend gemacht werden (§ 10 b des Einkommensteuerge-

setzes regelt hierzu Näheres).

❙  Weitere, gerade fallspezifische Einzelheiten können beim zuständi-

gen Finanzamt erfragt werden.
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... Familienservices

Recherche im WWW

Beschäftigte: kostenlose

Beratung, kostenpflich-

tige Inanspruchnahme

Finanzielles Engagement

des Unternehmens kann

steuerlich geltend

gemacht werden



Die Investitionskosten für die Schaffung einer Kinderbetreuungsstätte

hängen stark davon ab, 

❙  was bereits vorhanden ist (Übernahme einer bereits eingerichteten

Tagesstätte oder komplette Neueinrichtung); 

❙  auf welche Ressourcen zurückgegriffen werden kann (z. B. Eigenar-

beit in einer Elterninitiative);

❙  wie viele Kinder in welchem Alter zu betreuen sind (Spielzeug wie Greif-

ringe für Kleinstkinder oder Sport- und Turngeräte für die Älteren);

❙  mit welchem zeitlichen Aufwand die Betreuungsleistung erfolgt (bei

langen Betreuungszeiten müssen Essensräume und ggf. Schlafstätten

eingeplant werden);

❙  welche Besonderheiten für einzelne Kinder zu berücksichtigen sind

(z. B. für chronisch kranke oder behinderte Kinder).

Die Investitionskosten im

Einzelnen
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Vorteile Nachteile

Übersicht 12: Vor- und Nachteile von finanzieller

und logistischer Unterstützung für

Betreuungsplätze auf dem freien

Markt

❙ Wohnortnahe Betreuungsform

möglich

❙ Betreuungsart nach Wunsch der

Eltern 

❙ Initiative und Einflussmöglichkeit

der Eltern sehr groß 

❙ insgesamt: geringere direkte

Verpflichtung gegenüber dem

Unternehmen 

❙ finanzielle Aufwendungen

unmittelbar am konkreten Bedarf

orientiert 

❙ keine langfristige Verpflichtung für

Kontingente (aber wünschenswert)

❙ geht nicht extensiv zulasten aller

Betriebsangehörigen (steuerliche

Begünstigung der Zuwendungen

durch Arbeitgeber und Nettobezüge

für Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmer)

❙ Risiko der Auswahl der

Betreuungspersonen (Zuverlässigkeit,

Übereinstimmung in pädagogischen

Fragen, Weiterbildung)

❙ in der Regel höhere Kosten der

Betreuung als bei öffentlichen

Betreuungseinrichtungen

❙ kontinuierliche organisatorische

Eigenverantwortung 

❙ bei kontinuierlichem Betreuungs-

kostenzuschuss des Unternehmens:

sehr starke Bindung an den Betrieb

❙ exklusive Unterstützung für Mit-

arbeiter mit Kinderbetreuungsbedarf  

Eltern/Kinder

Betriebe



Die gesamten Betriebskosten für eine ganztägig geöffnete Kindergar-

teneinrichtung für ca. 15 Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jah-

ren belaufen sich in Anlehnung an die Standards öffentlicher Einrich-

tungen in Nordrhein-Westfalen inklusive aller Nebenkosten auf jährlich

ca. 300.000 DM bzw. 20.000 DM pro Kind und Jahr. Deutliche Kosten-

vorteile ergeben sich bei einem reinen Betriebskindergarten: 

Die betriebliche Kalkulation für eine vergleichbare Einrichtung kann

aufgrund von Steuervorteilen und Elternbeiträgen mit ca. 125.000 DM 

pro Jahr veranschlagt werden, dies entspricht einem Betrag von ca.

8.350 DM pro Platz und Jahr. Wird als Organisationsform eine betrieb-

lich unterstützte Elterninitiative (e. V.) gewählt, so reduzieren sich die

notwendigen Finanzmittel nochmals ganz erheblich. Die Größenord-

nungen öffentlicher Förderungen für Bau-, Personal- und sonstige Kos-

ten sowie die Förderkriterien variieren von Bundesland zu Bundesland

ganz erheblich. Aktuelle Informationen sind bei den Landesjugendäm-

tern erhältlich, die auch über Modellprogramme und Sonderfonds Aus-

kunft geben können (siehe die Adressen im Anhang).

Die Kosten für die logistische Unterstützung bei der Suche und Bereit-

stellung von Kinderbetreuungsplätzen auf dem freien Markt ist inner-

halb des Unternehmens so teuer wie die dafür erforderliche Arbeitszeit

der hier freigestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Übernimmt

diese Aufgabe ein kundiger externer Experte, so wird dieser Service für

ein Unternehmen weniger kostenintensiv. Und dies erst recht, wenn

sich mehrere Unternehmen zusammenschließen. 

Die bislang dargestellten Fördermöglichkeiten von Betreuungsangebo-

ten durch die Unternehmen stellen umfangreiche, z. T. erhebliche

finanzielle Serviceleistungen dar. Keine Mitarbeiterin bzw. kein Mitar-

beiter kann jedoch davon ausgehen oder fordern, dass Betriebe dies

alles übernehmen. Im Folgenden werden also familiäre Unterstützungs-

maßnahmen vorgestellt, die für die Unternehmen finanziell nicht sehr

aufwendig sein müssen, aber für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

mit Kindern deutliche Vorteile mit sich bringen. 

Gerade für Arbeitgeber, die mit weniger materiellen Ressourcen ausge-

stattet sind und/oder deren Beschäftigte einen geringeren Betreuungs-

bedarf aufweisen, sind die nachfolgenden Fördermöglichkeiten sinn-

volle Alternativen, um den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern

„unter die Arme zu greifen“. Welche Maßnahmen vereinbart werden,

in welcher Höhe und bei welchen Situationen diese Unterstützungsleis-

tungen angeboten werden, ist Vereinbarungssache zwischen Arbeitge-

bern und Arbeitnehmern und hängt auch von den Verhandlungen mit

der Arbeitnehmervertretung ab.
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Regelmäßige Zahlungen
Ein betrieblicher Zuschuss kann als Regelvereinbarung finanzielle Eng-

pässe für die betroffenen Familien ausgleichen, wenn z. B.

❙  berufstätige Eltern zwar über sinnvolle Arrangements der Kinderbe-

treuung verfügen, aber die Kosten hierfür nur unter großen finanzi-

ellen Schwierigkeiten aufbringen können; oder 

❙  die Elternzeit zu Ende geht, die Berufstätigkeit wieder angestrebt

wird, womit zusätzliche Betreuung erforderlich wird und zusätzliche

Kosten anfallen. 

Diese Form der Unterstützung ist auch für diejenigen Familien denkbar,

die die vorhandenen Angebote des Betriebskindergartens oder der

betriebseigenen Belegplätze nicht nutzen wollen, da sie eine allzu enge

Anbindung an das Unternehmen ablehnen oder die Annahme dieser

Angebote für die Kinder unzumutbar lange Wegezeiten mit sich bringt. 

Die direkte finanzielle Unterstützung von berufstätigen Eltern in kon-

kreten Einzelfällen bedeutet für die Unternehmen auch den Vorteil,

dass sie personen- und situationsgebunden unterstützen: Ausgaben, die

„am Bedarf vorbeigehen“, oder Aufwendungen für Dienstleistungen,

die unnötig bereitgestellt werden, können so vermieden werden.

Bei einem Zuschuss von z. B. 200 DM pro Kind und Monat entstehen

steuerlich absetzbare Kosten in Höhe von 2.400 DM pro Kind und Jahr.

Diese Form der Unterstützung ist einem betrieblichen Kindergeld ver-

gleichbar. Aber auch Zuschüsse in geringerem Umfang sind eine famili-

enfreundliche Maßnahme.

Zahlungen bei zusätzlichem betrieblichen
Zeitbedarf
Die Übernahme von Kinderbetreuungskosten bei außergewöhnlichen

beruflichen Belastungen des Elternteils z. B. aufgrund von Mehrarbeit

oder während Dienstreisen ist bisher nicht so verbreitet, wie es aus der

Sicht erwerbstätiger Eltern wünschenswert ist. Kaum ein Arbeitgeber

berücksichtigt die für zusätzliche Betreuungsarrangements entstehen-

den Mehrkosten für die Beschäftigten mit Kindern. 

Wenn eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer im Bedarfsfall auch

über die vereinbarte Stundenzahl oder Tageszeit hinaus mit dringen-

den Arbeiten beauftragt werden soll, ist dies oft eine familienorganisa-

torisch wie finanziell schwierig zu bewältigende Aufgabe. Das zeitliche

Entgegenkommen der Beschäftigten kann dann durchaus effektiv mit

einem finanziellen Entgegenkommen (z. B. die Übernahme von zusätzli-

chen Kinderbetreuungskosten) des Arbeitgebers beantwortet werden. 

Arbeitgeber sind sich zunehmend darüber im Klaren, dass nicht alle

Beschäftigten über Betreuungsangebote verfügen, die auch längere

Abwesenheiten z. B. aufgrund von Dienstreisen ermöglichen. In der

Regel sind solche Betreuungsarrangements mit organisatorischem und

Gewandelte Familienkon-

stellationen erfordern

die Umstellung der

Betreuungsarrangements

Gründe, betriebliche

Betreuungsangebote

nicht zu nutzen

Personen- und situations-

gebundene Zahlungen

Ein Beispiel ...

Betrieblich verursachter
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nehmen übernommen

Beiderseitiges 

Entgegenkommen in

beruflich bedingten 
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finanziellem Mehraufwand verbunden, und ein Arbeitgeber kann den

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für dieses zeitliche Entgegenkom-

men finanzielle Zuschüsse anbieten.

Zahlungen bei Ausfall  des regulären 
Betreuungsarrangements
Für berufstätige Eltern sind Ferienzeiten in Kindergarten oder Schule

immer Phasen besonders schwierig zu organisierender Kinderbetreu-

ung. Im Kindergartenalter handelt es sich in der Regel um einen Zeit-

raum von insgesamt sechs bis acht Wochen; mit Beginn der Schulzeit

weitet sich diese „unbetreute“ Zeit auf ca. 12 Wochen pro Jahr aus.

Selbst wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zugebilligt wird,

den gesamten Jahresurlaub in diesen Ferienzeiten zu nehmen – was

allerdings aus betrieblichen Gründen nicht immer möglich ist –, blei-

ben Lücken. Für diese Zeiten müssen andere Betreuungsmöglichkeiten

gefunden und finanziert werden. Je nach Alter der Kinder und in

Abhängigkeit von den regionalen öffentlichen Angeboten sind die Aus-

wahlmöglichkeiten und die zusätzlichen Kosten unterschiedlich.

❙  Die Betreuung in einer zusätzlichen Tagespflegestelle ist in der Regel

die kostenintensivste Alternative.

❙  Ferienfreizeiten – als mehrtägige Reise oder als regionales Tagesan-

gebot – werden meist erst für ältere (Schul-)Kinder angeboten.

Zudem sind die Plätze bei den preisgünstigeren Angeboten begrenzt

und schnell belegt. 

Auch in Fällen, in denen die geplante Betreuung nicht genutzt werden

kann, sind außergewöhnliche finanzielle und organisatorische Anstren-

gungen erforderlich, weil

❙  das Kind oder die Betreuungsperson für längere Zeit plötzlich

erkrankt oder 

❙  die Betreuungsstätte geschlossen hat.

Berufstätige Eltern bemühen sich zwar regelmäßig, private Lösungen

zu finden, was aber nicht immer möglich ist. Die Verpflichtung einer

Notfallbetreuung, die z. B. ein krankes Kind im Haus der Eltern ver-

sorgt, ist so teuer, dass sich dies nur wenige gut verdienende Familien

leisten können. Vor dem Hintergrund, Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer im Betrieb zu halten, ist hier ein finanzielles Engagement in

jedem Fall hilfreich und eventuell notwendig.
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2.4 Soziale Ausgewogenheit wahren

Bei finanzieller Unterstützung von Betreuungsarrangements der Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter ist ganz besonders darauf zu achten, dass

diese betriebsweit und sozial ausgewogen erfolgen. Dabei sind betriebs-

weite Vereinbarungen unbedingt mit der Arbeitnehmervertretung

abzustimmen. Dies betrifft z. B. 

❙  die Staffelung der Einkommensgrenzen; 

❙  zeitliche Regelungen, ab wann und für wie lange die Zuschüsse

gezahlt werden;

❙  in welcher Höhe die Beihilfen gewährt werden;

❙  ggf. Ausgleichszahlungen für kinderlose Beschäftigte mit besonde-

rem (z. B. sozialen, ökologischen, betriebsinternen) Engagement.

Ein solch differenziertes System ist für größere Unternehmen ein Muss,

um „Sozialneid“ nicht aufkommen zu lassen und weitgehend soziale

Gerechtigkeit im Betrieb zu gewährleisten. In kleineren Unternehmen

werden solche Zahlungen oftmals aus einem Budget gezahlt, das der

Betrieb zur Verfügung stellt und als einheitlichen Zuschuss auf alle

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufteilt, die eine Kinderbetreu-

ung in Anspruch nehmen. 

Letztlich ist die konkrete Verfahrensweise im Einzelfall daran auszurich-

ten, dass sich berufstätige Eltern im Unternehmen fair berücksichtigt

sehen. Eine lediglich Mütter berücksichtigende Unterstützung verletzt

den Fairnessgrundsatz ebenso wie eine Vereinbarung, die die Anzahl

der zu betreuenden Kinder unberücksichtigt lässt. Des Weiteren sollten

bei der Unterstützung die Leistungen beider Arbeitgeber eines (Eltern-)

Paares berücksichtigt werden, um „doppelte“ Zahlungen zu vermeiden.

Betriebsweite Regelungen

in Absprache mit der

Arbeitnehmervertretung

Maßnahmen für soziale

Gerechtigkeit und gegen

Sozialneid

Faire Berücksichtigung

aller familiären und

betrieblichen Notwendig-

keiten bei der individuel-

len Förderung
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IV.
Weitere 
familienfreundliche 
Einzelmaßnahmen 

1. Vom Finanziellen …

Die folgenden Maßnahmen sind nicht im engeren Sinne alleine famili-

enfreundliche Leistungen. Sie beeinflussen jedoch direkt oder indirekt

auch die oftmals angespannte Lage von Familien positiv. Ob finanzielle

oder ideelle Unterstützungen eines Unternehmens: Sie verdeutlichen,

dass Arbeitgeber mitdenken, aktiv gestalten und ihnen die Zukunft (der

Familien) der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtig ist. Eine ein-

zelne dieser Maßnahmen macht noch kein familienfreundliches Unter-

nehmen aus; sie tragen jedoch allesamt dazu bei, ein Gesamtkonzept

zur Unterstützung von Familien im Unternehmen abzurunden. Die Aus-

gewogenheit dieser Leistungen und die Verankerung von Ansprüchen

in betrieblichen Vereinbarungen mit besonderem Gewicht auf der För-

derung von Familien sollte – gerade in Unternehmen mit einer Arbeit-

nehmervertretung – selbstverständlich sein.

Zusätzliche betriebliche Sozialleistungen

Angesichts der Diskussionen um Sicherheit und Höhe erwartbarer

gesetzlicher Rentenansprüche im Alter wird häufig geraten, auch pri-

vate Vorsorge zu treffen. Gerade für junge Familien ist es oft schwer,

diese private Zusatz(ver-)sicherung zu finanzieren. Hier kann ein Unter-

nehmen unterstützend eingreifen und 

❙  eine zusätzliche Versicherung für seine Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter abschließen;

❙  die Beiträge der privaten Versicherung vollständig oder teilweise

übernehmen;

❙  im Großunternehmen eine eigene betriebliche Altersvorsorgung

installieren. 

Mit allen diesen Maßnahmen wird von Arbeitgeberseite das familiäre

Haushaltsbudget entlastet und der finanzielle Spielraum im täglichen

Leben von Familien mit Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen

ausgeweitet.

Die Suche nach einem

betriebsspezifischen

Gesamtkonzept zur 

Förderung der Vereinbar-

keit von Beruf und 

Familie

Zusätzliche private 

Vorsorge wird vom 

Unternehmen 

unterstützt

Entlastung der privaten

Haushaltskasse
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Darlehen oder Fonds für familiäre Notfälle

In bestimmten Situationen kann es für Familien entscheidend sein,

über größere Geldbeträge zu günstigen Konditionen zu verfügen, um

die familiären Lebensbedingungen zu sichern oder zu verbessern; z. B.

❙  beim Bau oder Erwerb eines Eigenheims oder 

❙  bei der Anschaffung von langlebigen Gütern, die der Erleichterung

der familiären Verpflichtungen dienen (Haushaltsgeräte oder geräu-

miger Pkw).

Zwar sind die finanziellen Möglichkeiten in Großunternehmen, aus

eigenen Reserven zinslose oder zinsgünstige Darlehen bereitzustellen,

sicherlich größer. Aber auch in klein- und mittelständischen Unterneh-

men gibt es Möglichkeiten, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter z. B.

bei ihren Bankgeschäften zu unterstützen. Sei es, dass das Unterneh-

men für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Aufnahme von

Kleinkrediten bürgt oder eine geringe Summe selber zur Verfügung

stellt. All dies wirkt sich positiv und entlastend auf die familiären Rah-

menbedingungen aus.

Weitere finanzwirksame Hilfen

Sonderkonditionen oder Rabatte für die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter werden von vielen Unternehmen gewährt, wenn Produkte des eige-

nen Betriebes erworben werden. Beim so genannten Personalkauf 

erhalten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann besondere Kondi-

tionen, zu denen sie die betriebseigenen Produkte erwerben können.

Außerdem ist es eine gängige Praxis, dass Rabatte und „Prozente“, die

der eigene Betrieb von Zulieferbetrieben erhält, an Unternehmensange-

hörige weitergeben werden. 

Weniger üblich ist es hingegen, mit branchenfremden Unternehmen

solche Vereinbarungen auszuhandeln. Hat jedoch ein mittelgroßes

Unternehmen eine interessante Belegschaftsgröße, so können durchaus

attraktive Rabatte und Sonderkonditionen für die Unternehmensange-

hörigen ausgehandelt werden. Gerade diese Preisnachlässe bei anderen

Unternehmen der Region, die z. B. Güter des täglichen Bedarfs anbie-

ten, kosten die Arbeitgeber in der Regel nichts, im Portmonee der Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter machen sich die Beträge jedoch schnell

positiv bemerkbar.
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Wohnungs- und Stellensuche
für Familienmitglieder

Die Unterstützung bei der Suche nach familiengeeignetem und

erschwinglichem Wohnraum für Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter hat

immer noch einen hohen Stellenwert. 

So hat sich die Zahl der fertig gestellten – und im Osten Deutschlands

zusätzlich der umfangreich sanierten – Wohnungen seit Mitte der 90er

Jahre zwar deutlich erhöht und die Lage am Markt etwas entspannt.

Aber gerade große Wohnungen mit fünf und mehr Zimmern für Fami-

lien mit (mehreren) Kindern sind seltener vorhanden und in der Regel

vergleichsweise teuer (vgl. Statistisches Bundesamt 2000, 134ff). Zudem

sind es dann überproportional häufig Eigentumswohnungen, deren

Kauf eine entsprechend hohe Verschuldung der Familien mit sich

bringt. 

Dieser Umstand ist den Unternehmensleitungen oft nicht bewusst. Den-

noch gibt es viele, auch kostengünstige Leistungen, mit denen die

Unternehmen die Wohnungssuche alter wie neuer Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter unterstützen können. 

❙  Übernahme der Kosten für Wohnungsanzeigen (einmalig oder mehr-

fach); 

❙  aktive Suche für Unternehmensangehörige durch eigens abgestellte

Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter;

❙  Einschaltung und Finanzierung von Maklern;

❙  (Mit-)Finanzierung der Umzugskosten;

❙  Bürgschaften für wohnungssuchende Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter,

❙  An- und Weitervermietung von Wohnungen an Unternehmensange-

hörige;

❙  Belegungs- oder Vorschlagsrecht für mietgünstige Wohnungen (z. B.

ehemaliger Werkswohnungen);

❙  Kontingente betriebseigener Wohnungen ausschließlich für Betriebs-

angehörige zu günstigen oder vergünstigten Mieten.

Die beiden letztgenannten Optionen können eher größere Betriebe rea-

lisieren; die kostenlose Vermittlung von Wohnungen stellt hingegen

eine Variante der Unterstützung dar, die sich auch klein- und mittel-

ständische Unternehmen leisten können.

Ähnlich verhält es sich auf dem Arbeitsmarkt: Gerade für die Familien-

angehörigen von neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei Orts-

wechseln ist deren Arbeitsplatzsuche nicht zuletzt aufgrund z. B. fehlen-

der Kenntnisse der regionalen Strukturen eine schwierige Aufgabe.

Arbeitgeber und Unternehmensleitungen können hier vermitteln. Sie

kennen die Region und verfügen oftmals aufgrund ihrer vielfältigen

geschäftlichen und privaten Kontakte über Kenntnis vom Personalbe-

Wohnungsmarkt 

für Familien

Trotz Fertigstellungen

und Sanierung: große

Wohnungen sind Mangel-

ware

Möglichkeiten der Unter-

nehmen, die Wohnungs-
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rechtem Wohnraum

Mangelnde Kenntnis der
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erschwert den Zugang

auch zum Arbeitsmarkt
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darf in anderen Betrieben. Durch persönliche Fürsprache für die Ange-

hörigen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sie sich unmit-

telbar einsetzen, was oft wesentlich effektiver als das Bemühen der

Betroffenen allein ist.

2. ... zum Ideellen 

Bis hierher sind zahlreiche, unterschiedlich weit reichende betriebliche

Maßnahmen vorgestellt worden, die als besonders familienfreundlich

gelten können, damit die Beschäftigten als Menschen mit privaten Bin-

dungen ins Blickfeld unternehmerischer Konzepte rücken. Dabei ist

auch mehrfach angeklungen, dass sich ein unternehmerisches Konzept

zur Familienfreundlichkeit erst in einem Kanon passgenauer Maßnah-

men entwickelt und daher eine Querschnittsaufgabe darstellt. Gemein-

sam Verbesserungen zu schaffen, liegt in der Verantwortung der Arbeit-

geber, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie ihrer Vertretungen.

Die Gestaltungsmöglichkeiten und individuellen Arrangements sind aus-

gesprochen vielfältig und in gegenseitigem Einvernehmen ist sehr viel

machbar. Andererseits ist die Entscheidung eines Unternehmens, welche

Einzelmaßnahmen bzw. welches „Menü“ verschiedener Angebote für

den Betrieb und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nun richtig

sind, trotz aller Hinweise nicht einfach. Es muss vor der Einführung

genauestens überlegt werden, während der Einführungsphase die Taug-

lichkeit kontrolliert und der Maßnahmenkatalog ggf. angepasst werden.

Im Regelfall ist es so, dass generelle Entscheidungen über die Einfüh-

rung solcher Maßnahmen nur von der Geschäftsleitung getroffen wer-

den können. Aber die Entscheidungsträgerinnen und -träger können –

ungeachtet der Unternehmensgröße – nicht jeden konkreten Einzelfall

begutachten, nicht jede Entscheidung kontrollieren noch die Durchfüh-

rung aller Einzelmaßnahmen vor Ort übernehmen. Auch die Leitung

eines kleineren Unternehmens ist hiermit oft nicht nur zeitlich überfor-

dert, häufig sind zudem spezielle Kenntnisse – z. B. der Arbeits- und der

Arbeitszeitorganisation oder der regionalen Struktur der Kinderbetreu-

ungsangebote – erforderlich. Wissen, das in einem mittelständischen

Produktionsbetrieb, einem kleinen Einzelhandelsgeschäft oder einem

Schreibbüro nicht zwingend vorhanden sein muss. Gezielt an Unterneh-

men dieser Größenordnung wendet sich daher ein Online-Beratungs-

und Informationsangebot des Bundesministeriums für Familie, Senio-

ren, Frauen und Jugend: www.e-quality-management.de. 

Vor allem Großbetriebe haben die Notwendigkeit erkannt, sich Fachwis-

sen und Kompetenzen als Grundlage für die Einführung familien-

freundlicher Maßnahmen zu verschaffen. In den Unternehmen sind

Arbeitseinheiten zu diesen Aufgabenbereichen mit z. T. erheblichen

Etats eingerichtet worden, was oft aus Überlegungen zu einem unter-

nehmensspezifischen Konzept der Frauenförderung hervorgegangen

ist. Da die beruflichen Chancen oder Benachteiligungen von Frauen
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nicht losgelöst von der Vereinbarkeitsfrage und der Akzeptanz dieser

Bereiche in der gesamten Belegschaft betrachtet und verbessert werden

können, hat das Konzept im Verlauf der letzten Jahre häufig Modifika-

tionen erfahren. Zunehmend geht es nun darum, alle Mitarbeiter mit

familiären Pflichten zu fördern und auch mehr und mehr Männer ein-

zubeziehen (vgl. hierzu das WWW-Angebot „www.mehr-spielraum-fuer-

vaeter.de“ vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und

Jugend oder das der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung unter der WWW-

Adresse „www.beruf-und-familie.de“).

Führung, Unternehmenskultur
und das Betriebsklima

In wirtschaftlich schwierigen Zeiten und Phasen struktureller Umbrü-

che in der Arbeitswelt wird nicht selten die zentrale Bedeutung von

Führungs- und Unternehmenskultur sowie des Betriebsklimas als rele-

vante Steinchen im Mosaik der Familienorientierung eines Unterneh-

mens vergessen. Diese Aspekte verlieren dann gegenüber (kurzfristigen)

Effizienzüberlegungen, Personalabbau, Gewinnmaximierung und Um-

strukturierungen ihre Priorität. Dies ist z. T. darauf zurückzuführen,

dass 

❙  das Wir-Gefühl im Unternehmen, 

❙  die gegenseitige Verbundenheit zwischen Unternehmen und Beleg-

schaft und

❙  die beiderseitige Loyalität

finanziell nur schwer zu beziffernde Größen sind und die positiven Ein-

flüsse nur schwierig quantifiziert werden können. Dennoch ist es gera-

de in Umbruch- und Krisensituationen sinnvoll, wenn Unternehmenslei-

tung und Führungskräfte

❙  für die Belegschaft auch in familiär schwierigen Situationen

ansprechbar bleiben, Verständnis und Kompromissbereitschaft zeigen;

❙  die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer als

ein wichtiges Thema und unterstützenswertes Betriebsziel wahrneh-

men, was in und mit allen verfügbaren Medien (Betriebszeitung,

Intranet, Aushänge etc.) kommuniziert wird;

❙  zu Betriebsangehörigen in der Familienphase Kontakt halten.

Welchen konkreten monetären Vorteil ein Unternehmen hierdurch

erzielen kann, lässt sich in der Regel nur ungefähr beziffern. Dass sich

solche Maßnahmen allerdings in gesteigerter Motivation, Leistungsfä-

higkeit und Kompromissbereitschaft aufseiten der Belegschaft auszahlt,

steht außer Frage. Immer mehr Unternehmen betonen zudem, dass die

familienorientierten Maßnahmen entscheidend dafür sind, dass andere

Verbesserungen im Unternehmen erst ihre spürbare Wirkung entfalten

können: So kann der Krankenstand reduziert werden, und die Personal-

rekrutierung ist mit deutlich geringeren Kosten verbunden, die für

Unternehmen jeder Größenordnung spürbar und interessant sind. 

Es handelt sich daher keineswegs nur um „Sozial-Klimbim“, wenn bei

Die Förderung der Famili-

enfreundlichkeit zielt

nicht nur auf Frauen –

auch Männer werden

zunehmend einbezogen

Familienorientierung

kann in allen Unterneh-

mensbereichen umgesetzt

werden und positive

Effekte erzielen

Einsparungen lassen sich

nicht beziffern – sind

aber in Unternehmen

aller Größen vorhanden
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der Entwicklung einer Unternehmenskultur im Sinne einer „Corporate

Identity“ auch auf den Führungs- und Umgangsstil im eigenen Haus

geachtet wird. Eine mitarbeiterorientierte Haltung wirkt zudem nicht

nur im Binnenverhältnis des Betriebs zwischen den Kolleginnen und

Kollegen sowie zwischen Unternehmensleitung und Belegschaft. Viel-

mehr tragen alle Beteiligten diesen Stil als Repräsentanten des Unter-

nehmens nach außen und wirken so an der Entstehung und/oder Ver-

festigung eines positiven Unternehmensbildes und dem Image seiner

Produkte und Dienstleistungen mit.

Betriebsinterne Arbeitsgruppen

Eine mehr und mehr praktizierte Möglichkeit,

❙  eine offene Kommunikationskultur unterschiedlicher Hierarchie-

ebenen miteinander zu fördern und

❙  effektive Ansatzpunkte für Maßnahmen zur familienfreundlichen

Gestaltung im eigenen Unternehmen aufzuspüren, 

ist die Einrichtung von betriebsinternen Arbeitsgruppen. An ihnen kön-

nen sich alle interessierten und betroffenen Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmer des Unternehmens beteiligen, um ihre Wünsche, Vorstel-

lungen und Vorschläge zu unterbreiten sowie deren Vor- und Nachteile

zu diskutieren. Neben den betriebsweiten Maßnahmen in Sachen Fami-

lienfreundlichkeit können dort auch die ganz konkreten Probleme

angesprochen und pragmatische Lösungsvorschläge durch Eigeninitiati-

ven entwickelt werden (z. B. die gegenseitige Unterstützung bei der

Betreuung der eigenen Kinder). 

So kann unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vereinbart wer-

den, dass

❙  in Notfällen sich zwei Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die in der

Regel zu versetzten Zeiten arbeiten, für den Fall des Ausfalls der

regulären Kinderbetreuung gegenseitig vertreten;

❙  sowohl Erwerbsarbeit als auch Familienarbeit im Jobsharing-Modell

praktiziert wird. Beide übernehmen eine halbe Stelle im Betrieb,

alternierend einmal vormittags, einmal nachmittags. In der jeweils

verbleibenden Zeit übernehmen diejenigen, die nicht im Betrieb sein

müssen, die Betreuung der eigenen und jeweils anderen Kinder. 

Solche Arrangements sind allerdings mit Vorsicht zu genießen: Der

betreuerische Aufwand, die Wegezeiten und die individuellen Belastun-

gen werden häufig als zusätzliche Belastungen erfahren. Zudem muss

zwischen den beiden Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern ein erhebli-

ches Vertrauensverhältnis vorhanden sein.

Die Kreativität solcher Arbeitsgruppen sollte jedoch nicht von Beginn

an durch restriktive Vorgaben begrenzt werden. Denn oft liegen mit

Blick auf die Familienfreundlichkeit eines Unternehmens die effektiven

Schritte gerade dort, wo sie von übergeordneter Stelle eben nicht ver-
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mutet werden. Vorschläge, die im Rahmen der Arbeitsgruppen entwi-

ckelt worden sind, können von einer Sprecherin, einem Sprecher oder

einer kleinen Abordnung der Arbeitsgruppe der Unternehmensleitung

und dem Betriebsrat vorgetragen werden. Dabei muss gewährleistet

sein, dass sich die Betriebsleitung und die Arbeitnehmervertretung tat-

sächlich mit dem Vorschlag befasst. Hier ist es hilfreich, eine Skizze des

möglichen Vorgehens vorzulegen und um eine ggf. schriftliche Reak-

tion mit einer begründeten Stellungnahme zu bitten.

Auch für die Gleichstellungsbeauftragten (vgl. den nächsten Abschnitt)

sind diese Arbeitsgruppen eine sinnvolle Ergänzung und ein gutes Kor-

rektiv, denn sie können nicht zu jeder Zeit an allen Orten sein. Unter-

stützung durch Rückmeldungen von Kolleginnen und Kollegen, die

unverblümt sagen, wo für sie die „Knackpunkte“ der Unvereinbarkeit

im Unternehmen liegen, helfen Probleme zu erkennen und gemein-

same Lösungsstrategien zu entwerfen.

Gerade für männliche Kollegen, die sich oftmals erst über die persönli-

che „Betroffenheit“ zu Vereinbarkeitsinteressierten wandeln, sind

Arbeitsgruppen ein gutes Forum. Die Bedarfslage der dort Versammel-

ten ist ähnlich, die Atmosphäre entspannt. Es ist kein persönliches Bera-

tungsgespräch wie z. B. beim Betriebsrat oder der Gleichstellungsbeauf-

tragten, und sie können unmittelbar an der Verbesserung ihrer Lage

mitarbeiten. Arbeitsgruppen können aber auch für die (noch) Nichtbe-

troffenen sinnvoll sein: Sie 

❙  sensibilisieren Kolleginnen und Kollegen für die Herausforderungen

im Spagat zwischen Beruf und Familie;

❙  helfen frühzeitig Missstände zu erkennen und abzubauen;

❙  machen aus den individuellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ein schlagkräftiges Team in Sachen Vereinbarkeitsunterstützung.

Zur Unterstützung dieser betriebsinternen Arbeitsgruppen kann das

Basis-Curriculum „Vereinbarkeit von Familie und Beruf als IHK-Trai-

ningskonzept für Führungskräfte“ angewandt werden. Dieses vom über-

betrieblichen Ausbildungszentrum Elmshorm (ÜAZ) im Auftrag des

Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und in

enger Kooperation mit der DIHT-Bildungs-GmbH entwickelte, praxisori-

entierte Curriculum basiert auf einem Anforderungs- und Qualifikati-

onsprofil und kann entsprechend den Bedürfnissen der Region, des

Unternehmens und der Zielgruppe ergänzt und erweitert werden. 

Betriebsinterne Verfah-

ren entwickeln, die  Posi-

tionen zu bündeln und

Feedback zu erhalten

Unterstützung der

Gleichstellungsbeauf-

tragten

Engagement von Männern

jenseits persönlicher

Betroffenheit
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Gleichstellungsbeauftragte

Gleichstellungsbeauftragte werden in der Regel in größeren Unterneh-

men benannt oder von der Belegschaft gewählt. Sie werden eingesetzt,

um

❙  familienverträgliche Arbeitszeitgestaltung im Unternehmen anzu-

regen;

❙  Mitarbeiterwünsche hinsichtlich der Betreuung von Kindern oder

pflegebedürftigen Angehörigen zu koordinieren;

❙  organisatorische und finanzielle Unterstützungsangebote zu konzi-

pieren.

Betriebsexterne Gleichstellungsbeauftragte bieten sich für die Unter-

nehmen an, 

❙  die sich diese Dienstleistung mit anderen Betrieben der Region teilen

wollen;

❙  die sich ausschließlich in den Bereichen der familienverträglichen

(Um-)Organisation der Arbeitszeiten oder der Koordination der Kin-

derbetreuung engagieren wollen.

Sollen darüber hinaus weitere, eher betriebsinterne Aufgaben an diese

Stelle geknüpft sein, so bietet sich die Schaffung von unternehmensei-

genen Beauftragten an. Die Beschreibung des Tätigkeitsfeldes könnte –

neben den oben genannten Aufgaben – dann wie folgt aussehen:

❙  Betreuung ehemaliger, verrenteter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter;

❙  Organisation und Durchführung von Treffen und Informationsveran-

staltungen für Familienurlauberinnen und -urlauber;

❙  Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit familiären Ver-

pflichtungen hinsichtlich der beruflichen Lebensplanung unter

Berücksichtigung von regionalen, öffentlichen und betrieblichen

Unterstützungsleistungen und persönlichen Präferenzen;

❙  Mitarbeit an Personalförderkonzepten, die einen familienfreundli-

chen Schwerpunkt und/oder einen der Gleichstellung aufweisen;

❙  Anregungen an die Personalabteilung: z. B. Stellenausschreibungen

mit dem Zusatz zu versehen: „Bewerbungen von Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern mit Familie sowie von Alleinerziehenden sind

besonders willkommen“;

❙  Information der Unternehmensangehörigen über einzelne Maßnah-

men zur Familienfreundlichkeit im Betrieb sowie Werbung für das

familienfreundliche Gesamtkonzept durch Rundschreiben speziell an

Eltern, Vorgesetzte oder an alle durch Artikel in der Betriebszeitung;

❙  Setzen neuer Schwerpunkte im Konzept der Familienfreundlichkeit,

z. B. die Förderung des familiären Engagements von Vätern im

Unternehmen;

❙  Öffentlichkeitsarbeit in den (über-)regionalen Medien (Presse, Rund-

funk, Fernsehen) und themenbezogene Veranstaltungen; 

❙  Mitarbeit an Werbekampagnen des Unternehmens mit Schwerpunkt

Familienförderung.
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Für eine Person allein ist das gesamte Spektrum der betrieblichen Mög-

lichkeiten der Unterstützung von Familien jedoch ebenso wenig zu leis-

ten, wie ein Unternehmen alle unterstützenden Angebote für Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter gleichermaßen umsetzen kann.

Sind Beauftragte im Unternehmen institutionell verankert und in der

alltäglichen Betriebspraxis etabliert, so können auch grundsätzliche

Vereinbarkeitshindernisse bearbeitet werden, um zu einer familien-

freundlichen Gestaltung der Arbeitswelt der Zukunft beizutragen. 

Die Grenzen des Mach-

baren akzeptieren

Grundsätzliche wie 

individuelle 

Vereinbarkeitshinder-

nisse thematisieren
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V. 
Zukunft der Arbeit – 
Zukunft der Familien-
freundlichkeit

In der öffentlichen Diskussion wird häufig über die Zukunft der Arbeit

gestritten: Während die einen den „Terror der Ökonomie“ (Forrester

1997) befürchten, der in einer grundlegend gewandelten Welt alles der

Erwerbsarbeit unterordnet, sehen die anderen ein technologisches

Schlaraffenland, in dem die tägliche Erwerbsarbeit zunehmend der

Freizeit gleicht oder weicht.

Die Wahrheit wird – wie so häufig – zwischen diesen Polen liegen. Den-

noch lassen sich die wirtschaftlichen, technologischen und gesellschaft-

lichen Entwicklungen der nächsten Jahre voraussichtlich mit nachfol-

genden Schlagworten skizzieren.

Die Zukunftstrends in der Arbeitswelt werden bestimmt durch:

❙  fortschreitende Globalisierung und weltwirtschaftliche Verflechtung;

❙  Wachstum neuer Märkte und Auftreten neuer Wettbewerber;

❙  mobil und älter werdende Weltbevölkerung;

❙  Zunahme von Wanderungen.

Die Arbeitsbedingungen werden sich aufgrund neuer Technologien

weiter ändern:

❙  zunehmende Bedeutung der Innovationen im technologischen

Wettbewerb;

❙  wissensbasierte Technologien und standortunabhängige geistige

Leistungen werden zum strategischen Produktionsfaktor;

❙  Entwicklung zur medial vernetzten Informations-/Wissensgesell-

schaft.

Gesellschaftliche Rahmenbedingungen werden so auch zum Wandel

der Arbeitswelt der Zukunft beitragen:

❙  weiter steigende Erwerbsquote der Frauen;

❙  alternde Bevölkerung;

❙  weiter gehende Arbeitszeitverkürzung und -flexibilisierung;

❙  Konsolidierung des Sozialstaats und Ausbau ehrenamtlicher Tätigkei-

ten.

Globalisierung ist an sich kein neues Phänomen der Wirtschaft. Glo-

balisierung bezeichnet eine weitere Stufe weltwirtschaftlicher Integra-

tion von Produkten und Märkten. 

Unter dem Schlagwort der Informationsgesellschaft bzw. der Wis-

sensgesellschaft wird nicht nur die Technisierung und Computerisie-

Quelle: Willke 1998: 36
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rung der Produktion, sondern auch der außerberuflichen, privaten

Welt verstanden. Mit diesen technologischen Veränderungen gehen

Veränderungen in der Qualifikationsstruktur der Arbeitnehmerinnen

und Arbeitnehmer einher. 

Mit Tertiarisierung wird der Trend beschrieben, dass sich die Bedeu-

tung der vier Wirtschaftssektoren verschiebt. Im Einzelnen lassen sich

folgende Sektoren unterscheiden:

❙  primärer Sektor: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei;

❙  sekundärer Sektor: verarbeitendes Gewerbe, Bau, Energie;

❙  tertiärer Sektor: Dienstleistungsunternehmen, Staat;

❙  quartärer Sektor: wissensbasierte Dienstleistungen.

Der primäre und der sekundäre Sektor haben an ihrer wirtschaftlichen

Bedeutung stark eingebüßt. Dienstleistungstätigkeiten und spezielles

Fachwissen sowie Aufbereitung von Informationen und Wissen sind

zum zentralen Wertschöpfungsfaktor und damit zur Quelle des wach-

senden Wohlstands geworden. Auch in diesem Punkt spielen zusätzli-

che, neue Qualifikationen eine zentrale Rolle.

Der demographische Wandel wird die deutsche Gesellschaft vor

neue Herausforderungen stellen: Nach der neunten koordinierten

Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamts wird die

Einwohnerzahl in Deutschland innerhalb der nächsten 50 Jahre um

12 bis 17 Millionen abnehmen, zudem wird im Jahr 2050 der Anteil der

über 60-Jährigen auf 36 Prozent gestiegen sein (vgl. Sozialpolitische

Umschau, Nr. 440 vom 27. 11. 2000). Diese Veränderungen der Alterspy-

ramide gehen nicht spurlos am Arbeitsmarkt vorbei. 

Die Feminisierung der Erwerbssphäre hat eine besondere Bedeutung

für den zukünftigen Arbeitsmarkt: In den alten Bundesländern kom-

men verstärkt Frauen auf den Arbeitsmarkt – eine Entwicklung, die in

den Ländern der ehemaligen DDR aufgrund der historischen Besonder-

heiten umgekehrt verlaufen ist. Die Frauenerwerbsquote liegt in

Deutschland insgesamt mittlerweile bei knapp 64 Prozent (Stand: April

1999). 

Daher gilt es, alle Beteiligten hierauf frühzeitig und gezielt vorzuberei-

ten.

❙  In betrieblichen Informationsveranstaltungen, Seminaren und Mitar-

beitergesprächen können Männer und Frauen verstärkt ermutigt und

bestärkt werden, ihre beruflichen und privaten (Lebens-)Pläne zu ent-

werfen und konsequent zu verfolgen, wobei die Ermunterungsrich-

tung unterschiedlich sein müsste: Männer eher zu einem ausgedehn-

teren Engagement in der Familie – Frauen hingegen zu einem selbst-

bewussteren Engagement im Beruf. Die sich für Männer und Frauen

auch zunehmend außerberuflich bietenden Gelegenheiten, neue Per-

spektiven zu entdecken und ggf. ein erweitertes Rollen- und Selbst-

verständnis zu entwickeln, sollten nicht ungenutzt bleiben.
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❙  Unternehmensleitungen, Führungskräfte und Beschäftigte mit Perso-

nalverantwortung sind nicht weniger gefordert, eine Erweiterung

der Perspektiven z. B. im Rahmen von (auch internationalen) Konfe-

renzen und Seminaren zu suchen: Der bereits in einigen Branchen

„tobende“ Kampf um qualifizierte und versierte Mitarbeiter und Mit-

arbeiterinnen („war for talents“) wird sich angesichts der demogra-

phischen Entwicklung in naher Zukunft auf nahezu alle Branchen

und Qualifikationsbereiche ausweiten. Nur Unternehmen, die neben

einer den Aufgaben entsprechenden Entlohnung eine attraktive

Palette vereinbarkeitsunterstützender Angebote machen können,

haben eine Chance, Qualität und Quantität von Produkten und

Dienstleistungen – d. h. auch den Unternehmenserfolg – in Zukunft

zu sichern.

❙  Für betriebliche Interessenvertretungen und Gewerkschaften sollte

der Abschied vom „Normalarbeitsverhältnis“, d. h. Vollzeitarbeit

beim selben Arbeitgeber ein Berufsleben lang, vollzogen werden. Es

gilt, die neuen Herausforderungen zu bestehen und die Interessen

der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wahrzunehmen und zu

vertreten, die mit den neuen Arbeitsformen verbunden sind: die Rah-

menbedingungen der flexiblen Arbeitszeiten und Teilzeitarbeit, der

Telearbeit und steigender Anforderungen an die Mobilität. Den

Gedanken der Solidarität auch auf zurzeit nicht- und außertariflich

Beschäftigte auszuweiten, wird an Attraktivität (ggf. auch Notwendig-

keit) gewinnen angesichts geringer werdender Mitgliederzahlen,

hoher Arbeitslosenzahlen und der zunehmenden Tendenz von

Beschäftigten, ihre persönlichen Interessen selbst zu vertreten. In

Anbetracht der absehbaren Verknappung des Arbeitskräfteangebots

und der wachsenden Bereitschaft von Unternehmen, auf die nicht

unmittelbar betrieblichen oder entgeltbezogenen Vorstellungen und

Forderungen der Beschäftigten einzugehen, wäre es daher voraus-

schauend, das Thema der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben

mit all seinen Facetten prägnant zu besetzen. 

❙  Und auch der Gesetzgeber muss sich weiterhin in der Ausgestaltung

seiner Vorhaben an den Lebensrealitäten von Männern, Frauen und

Kindern orientieren: der Notwendigkeit zur Berufsorientierung bei

Frauen und Männern, den Erfordernissen der Sicherung finanzieller

Mittel für den Lebensunterhalt, den Flexibilsierungs- und Deregulie-

rungsentwicklungen in der Wirtschaft, den Bildungs-, Versorgungs-

und Fürsorgebedürfnissen von Kindern und Jugendlichen u. v. m.

Verantwortung für die Zukunft von Familien sowie die wirtschaftli-

che und gesellschaftliche Entwicklung wird auch durch ressortüber-

greifende Abstimmungen und Initiativen ersichtlich, wie z. B. die

Beteiligung des Bundeswirtschaftministeriums an dem vom Bundes-

ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ausgeschriebe-

nen Bundeswettbewerb „Der familienfreundliche Betrieb 2000: Neue

Chancen für Frauen und Männer“.

Gemeinsames Ziel sollte es sein, die Akzeptanz der Vielfalt der privaten

bzw. familiären Lebensentwürfe (u. a. unverheiratete und verheiratete
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Paare mit einem Alleinverdiener oder einer Alleinverdienenden, Allein-

erziehende, Kinderlose mit pflegebedürftigen Angehörigen) und der

unterschiedlichen neuen Formen der Arbeit (wie z. B. flexibilisierte

Arbeitszeiten und Telearbeit) zu steigern, um die Verwirklichung der

persönlichen Vorstellungen der Lebensgestaltung Einzelner bzw. von

Familien zu erleichtern und selbstverständlich werden zu lassen. 
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4. Checkliste für die Familienfreundlichkeit von

Unternehmen 

Betriebsart/Branche: 

Mitarbeiterzahl/Frauenanteil :  

1.  Arbeitszeit

Flexibilität der täglichen Arbeitszeit (Gleitzeit mit/ohne Kernzeit/flexible Pausenregelung/

flexible Schichtarbeit) 

Erweiterte Betrachtungszeiträume für Soll-Arbeitszeit (monatlich, quartalsweise, jährlich,

Lebensarbeitszeit)

Unterstützende Instrumente des Arbeitszeitmanagements (Zeiterfassung/Teamorganisation) 

Verfahren mit Mehrarbeit (übertragbar/ansparbar/Wandel in Freizeitblöcke/Sabbatical/flexi-

bel individuell nutzbar/Altersteilzeit)

Freistellungsregelungen (unbezahlt: über gesetzliche hinaus/Pflege Angehöriger/

Rückkehrgarantie)

Urlaubsregelungen (bezahlt: Eltern vorrangig berücksichtigt/Zusatzurlaub aus familiären

Gründen) 

Kurzfristige Freistellung (Einschulung/Elternsprechtag – bezahlt/unbezahlt) 

2. Arbeitsinhalte und -abläufe

Familienfreundliche Organisation der Arbeitsinhalte (Arbeitsanfallanalyse)

Familienfreundliche Organisation der Arbeitsabläufe (Besprechungen/Reisen zu familienori-

entierten Zeiten)

Maßnahmen der Stressentlastung (Krankenstandanalyse/Mitarbeiterbeteiligung bei

-planung)

Telearbeitsplatz betrieblich finanziert (Technik/Einrichtung/Kommunikationskosten) 

Telearbeitsplätze auch in ungewöhnlichen Bereichen

Gestaltung des Wechsels zwischen Betriebs- und Telearbeitsplatz (klar geregelt/geteilte

Arbeitsplätze/flexibel)

Unterstützung der Kommunikation (zwischen Telearbeiter/-in und Kollegen) 

Mobilitätserweiterung (per Technik: Laptop/Diktiergerät)

3. Informations-  und Kommunikationspolitik 

Innerbetriebliche Informationen (Veranstaltungen/Mitarbeiterbefragung) 

Außerbetriebliche Strategie (Öffentlichkeitsarbeit/Social Sponsoring)

Aktive Elternschaft (offizielle Erwähnung/Thema im Personalgespräch) 

Unterstützung von Erziehungsurlaub für Väter

Aktive Vaterschaft nicht karrierehinderlich

Teilzeitangebote explizit für Väter (in allen Bereichen/auch auf Führungsebene)

Väterförderung als Thema (in Informationen/bei Fortbildungen/Veranstaltungen/bei Einstell-

ung/Mitarbeitergespräch)
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Väterförderung als Teil der Unternehmensphilosophie (Außendarstellung)  

4. Führung

Familienorientiertes Führungsverhalten (Teil der Unternehmensphilosophie)

Sozialkompetenz als Auswahlfaktor für Führungskräfte

Familienorientierung als Thema in Fortbildungen für Führungskräfte

5. Personalentwicklung

Keine Benachteiligung wegen Familienverpflichtungen (Teilzeit in Führungspositionen/Auf-

stieg auch in Teilzeit)

Qualifizierungsangebote (mit Kinderbetreuung/Qualifizierung während Familienphase)

Sonstiges (Gleichstellungsplanung/Offenheit für Patchwork-Biografien) 

6. Entgeltbestandteile/geldwerte Leistungen

Geldwerte Leistungen (Darlehen/Zuschüsse zu Essen o. Fahrtkosten/zusätzliche Altersabsiche-

rung/Wohnraumsuche/Umzug)

Kosten der Betreuung von Kindern/Angehörigen (Übernahme ganz/teilweise – regulär/Feri-

en/Notfälle/Mehrarbeit)

7. Flankierende, familienorientierte Angebote

Kinder im Betrieb (mit/ohne Betreuung/Kinderspielecke)

Betriebliche Kinderbetreuung (Betriebskindergarten/Elterninitiative/

Altersgruppen (betriebszeitenangepasst/Ferien- bzw. Notbetreuung)

Vermittlungsservice für Kinder und Pflegebedürftige (Information/Vermittlung/Qualitätssi-

cherung)   

Quelle: Angelehnt an das Bewertungsraster des Bundeswettbewerbs „Der familien-

freundliche Betrieb“ 2000. Eine ausführliche Checkliste findet sich im Internet unter

der URL: www.beruf-und-familie.de.
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5. Zusammenstellung von Formulierungen zu familienfreund-

lichen Arbeitsbedingungen aus vorhandenen Betriebsver-

einbarungen

Die folgende Übersicht stellt ausgewählte Teilaspekte vorhandener Betriebsvereinbarungen zusammen.

Sie ist als Formulierungshilfe für das Verfassen eigener Betriebsvereinbarungen gedacht. Die Regelungs-

gegenstände sind weder vollständig erfasst noch sind die vorgestellten Formulierungen verbindlich. Aus-

lassungen im Text sind mit ... und betriebsspezifische Vereinbarungsinhalte mit _____ gekennzeichnet.

Alternative Formulierungen oder zusätzliche Regelungen werden durch Kursivierung angezeigt.

Betriebsvereinbarung über familienfreundliche Arbeitsbedingungen

zwischen                                                 (Unternehmen)

und                                                         (Betriebsrat)

1. Präambel

Geschäftsleitung und Betriebsrat wollen mit dieser Betriebsvereinbarung zur besseren Vereinbarkeit von

Familie und Beruf und zu familienfreundlicheren Arbeitsbedingungen beitragen. Darüber hinaus soll

die Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger erleichtert werden.

oder 

Mit dieser Vereinbarung geht es den Sozialpartnern um die Sicherung der Gleichberechtigung von 

Männern und Frauen und die Förderung der Berufstätigkeit und Verbesserung der Entwicklungsmög-

lichkeiten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit familiären Verpflichtungen. Es sollen Arbeitsbe-

dingungen geschaffen werden, die es Männern und Frauen ermöglichen, ihre Leistungen voll zu entfal-

ten. Diese Arbeitsbedingungen sollen auch die Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Familienbetreuung

erleichtern. Daher werden die folgenden Rahmenbedingungen geschaffen: …

oder

Durch die verschiedenen individuell in Anspruch zu nehmenden Angebote dieser Vereinbarung soll Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern mit Kindern und/oder pflegebedürftigen Angehörigen ermöglicht wer-

den, das Arbeitsverhältnis auch in Zeiten fortzusetzen, in denen sie besonderen familiären Belastungen

unterliegen. Es soll auch der berufliche Wiedereinstieg nach einer längeren Unterbrechung für Erzie-

hung und/oder Pflege gefördert werden.

2. Geltungsbereich und Anspruchsberechtigte

Diese Vereinbarung gilt für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens mit einer Arbeits-

zeit von mindestens _____ Prozent ...

eventuell

... und einer Betriebszugehörigkeit von mindestens _____ Jahr(en) einschließlich der Ausbildungszeit 

oder 

... nach Abschluss einer Ausbildung ...

Diese Vereinbarung gilt für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Arbeitsbereiche _____, _____ und

_____.

oder

Diese Vereinbarung gilt für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem unbefristeten Arbeitsver-

trag ...

eventuell

und für Beschäftigte, die personensorgeberechtigt sind

oder 

und für Beschäftigte, die den gesetzlichen Erziehungsurlaub selbst in Anspruch genommen haben oder

anspruchsberechtigt gewesen wären.



oder

für Beschäftigte, deren Ehepartner/Ehepartnerin oder Lebensgefährtin/Lebensgefährte oder Verwandter

in gerader Linie (Kinder, Eltern, Großeltern) sowie Stief- und Pflegekinder oder sonstige in der Haus-

haltsgemeinschaft lebende Familienmitglieder (möglicher Zusatz: ... gemäß eines jährlich vorzulegen-

den ärztlichen Attests) pflegebedürftig ist ...

eventuell und

Der Wunsch nach Freistellung (bzw. Reduzierung der Arbeitszeit) muss spätestens _____ Monate vor

deren Beginn der für den Betrieb zuständigen Personalabteilung schriftlich vorliegen.

3. Regelungen und Bestimmungen

3.1 Einstellungen

Das Unternehmen verpflichtet sich, Bewerbungen von ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,

die ihr Arbeitsverhältnis zur Kindererziehung bzw. Angehörigenpflege beendet hatten, wohlwollend zu

prüfen und sie dabei vorrangig vor externen und gleichrangig mit internen Bewerbungen zu behan-

deln ...

eventuell und 

Durch geeignete interne und externe Maßnahmen ist besonders auf die Ausbildungs- und Berufschan-

cen im Unternehmen für Frauen und Männer mit familiären Verpflichtungen hinzuweisen (z.B. in

Zusammenarbeit mit der Berufsberatung und den Schulen). Die Bewerbungen von Frauen und Män-

nern mit Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen sollen bei gleicher Qualifikation bevorzugt

berücksichtigt werden ...

eventuell und

Teilzeitwünsche werden bei Wiedereinstellung berücksichtigt, sofern dies die betrieblichen Gegeben-

heiten zulassen

eventuell und

Der Zeitpunkt des gewünschten Wiedereintritts ist der Personalabteilung mindestens sechs Monate vor-

her schriftlich anzukündigen.

3.2 Reduzierte Arbeitszeiten

Sofern es die Arbeitsbedingungen zulassen, können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (eventuell: die

die unter 2. genannten Voraussetzungen erfüllen) eine individuelle Arbeitszeitreduzierung beantragen.

Diese darf den Umfang von 50 Prozent der tariflich festgelegten Wochenarbeitszeit nicht unterschrei-

ten. Die individuellen Vereinbarungen sind mit der Arbeitnehmervertretung abzustimmen.

oder

Jede Arbeitnehmerin bzw. jeder Arbeitnehmer hat einen Anspruch auf die Umsetzung einer reduzier-

ten Arbeitszeit, die jedoch 50 Prozent der tariflich festgelegten Wochenarbeitszeit nicht unterschreiten

darf. Einen Anspruch auf den bisherigen Arbeitsplatz gibt es jedoch nicht, eine tarifliche Zurückstufung

darf hiermit jedoch nicht verbunden sein.

oder

Das Unternehmen bemüht sich entsprechend den betrieblichen Gegebenheiten verstärkt um die Schaf-

fung von Teilzeitarbeitsplätzen in allen Beschäftigungsbereichen, insbesondere um den Betroffenen

eine bessere Kinder- bzw. Angehörigenbetreuung zu ermöglichen. Wünscht eine Mitarbeiterin oder ein

Mitarbeiter, die/der in Vollzeit beschäftigt ist, einen Teilzeitarbeitsplatz, ist sie/er über derartige freie

Stellen, die ihrer/seiner persönlichen und fachlichen Eignung entsprechen, zu unterrichten. Die Unter-

richtung kann auch im Rahmen einer innerbetrieblichen Stellenausschreibung erfolgen. Entsprechen-

des gilt auch für Teilzeitbeschäftigte, die eine Vollbeschäftigung anstreben.

eventuell und

Das Einkommen richtet sich mit den prozentualen Lohnzuschlägen nach der individuell vereinbarten

Wochenarbeitszeit.
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eventuell und

Ein Wunsch nach Teilzeitbeschäftigung muss dem zuständigen Personalwesen mindestens drei Monate

vorher mitgeteilt werden.

eventuell und

Teilzeitbeschäftigte haben die gleichen Chancen wie Vollzeitbeschäftigte (z. B. bei der Vergabe von Fort-

bildungsmaßnahmen oder der Entwicklung einer beruflichen Perspektive).

3.3 Freistellungen

Sofern die unter 2. genannten Voraussetzungen erfüllt werden, kann eine (eventuell: zusätzliche) unbe-

zahlte Freistellung der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters (eventuell: im Anschluss an den Erziehungsur-

laub) von bis zu _____ Monaten erfolgen.

oder

Jede Mitarbeiterin bzw. jeder Mitarbeiter kann sich bis zu _____ Monaten unbezahlt freistellen lassen.

oder

Sofern die unter 2. genannten Voraussetzungen erfüllt werden, erhalten die Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter auf Wunsch eine Wiedereinstellungszusage, wenn sie für die Betreuung eines Kindes oder pflege-

bedürftigen Angehörigen die zeitweise Aufhebung des Beschäftigungsverhältnisses mit dem Unterneh-

men vereinbaren.

eventuell und

Die Wiedereinstellungszusage (alternativ: Die Zusage der Weiterbeschäftigung nach der Freistellung)

gilt für einen der früheren Tätigkeit vergleichbaren Arbeitsplatz auf der Grundlage der tariflichen

Wochenarbeitszeit, nicht für den selben Arbeitsplatz wie vor der Beendigung der Beschäftigung ...

eventuell und

Der Arbeitsplatz soll im Unternehmen am gleichen Standort oder an einem anderen zumutbaren Stand-

ort gelegen sein.

eventuell und

Wird während der Freistellung ein anderes Arbeitsverhältnis eingegangen, erlischt der Anspruch auf

eine Wiedereinstellung.

eventuell und

Der Antrag auf Wiedereinstellung (alternativ: Weiterbeschäftigung) ist spätestens _____ Monate vor

Ablauf des Freistellungszeitraums bei der zuständigen Personalabteilung zu stellen.

oder

Die zuständige Personalabteilung wird sich rechtzeitig mit den beurlaubten bzw. freigestellten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern in Verbindung setzen.

4. Fortbildungen und Beförderungen

Während der Freistellung (alternativ: des unbezahlten Urlaubs) besteht zur Erhaltung der Qualifikation

und auf freiwilliger Basis die Möglichkeit, Krankheits- und Urlaubsvertretungen oder ähnliche Dienste zu

übernehmen. Erwerbstätigkeit außerhalb des Unternehmens ist der zuständigen Personalabteilung anzu-

zeigen und bedarf gegebenenfalls der Genehmigung.

eventuell und

Von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird erwartet, dass eigene Beiträge zum Erhalt und zur Anpas-

sung der Qualifikation – z. B. durch Weiterbildungsmaßnahmen und befristete Arbeitsverhältnisse im

Unternehmen – geleistet werden, soweit es die familiäre Situation erlaubt.

oder 

Während ihrer Unterbrechungszeit sind die ehemals Beschäftigten über das Fortbildungsangebot zu

informieren. Zum Erhalt der beruflichen Qualifikation ist ihnen auf eigenen Wunsch die Teilnahme an

Fortbildungsveranstaltungen zu ermöglichen. Die Kosten der Teilnahme übernimmt das Unternehmen.
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oder

Während der Freistellung haben die Beschäftigten das Recht, an betrieblichen Bildungsmaßnahmen teil-

zunehmen. Über Zeitpunkt und Inhalt solcher Maßnahmen hat sie der Arbeitgeber rechtzeitig zu infor-

mieren.

oder

Betriebsnahe Weiterbildungsmaßnahmen werden möglichst mit Kinderbetreuung angeboten.

eventuell und

Für diesen Personenkreis wird ein speziell zusammengestelltes Fortbildungsprogramm angeboten. um

den Stand der beruflichen Qualifikation und den Kontakt zum Berufsfeld aufrechtzuerhalten sowie die

Phase der Rückkehr in den Beruf zu unterstützen.

eventuell und

Im Rahmen der Personalentwicklung sollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit familiären Verpflich-

tungen bei entsprechender Eignung und Eigeninitiative mehr Möglichkeiten der Übernahme von qualifi-

zierten Aufgaben erschlossen werden.

5. Absicherungen

Bei Wiedereinstellung werden die früheren Dienstzeiten angerechnet.

oder

Mit der Wiederaufnahme wird ein neues Arbeitsverhältnis begründet. Die früheren Dienstzeiten und die

Zeiten der Vertretungstätigkeit werden als Dienstzeit angerechnet.

oder

Die Zeit des unbezahlten Urlaubs wird nicht als Beschäftigungs- oder Dienstzeit angerechnet.

eventuell und

Wenn vor der Unterbrechungszeit kein Unverfallbarkeitsanspruch besteht, werden eigene Beiträge zur

Pensionskasse ausbezahlt. Bei Wiedereintritt besteht die Möglichkeit, diese Beiträge wieder einzubezah-

len, und der alte Anspruch lebt wieder auf. Die Unverfallbarkeit für Zeiten vor der familiären Freistel-

lung bleibt gewahrt.

oder

Die Mitgliedschaft in der Pensionskasse ruht für die Zeit der Unterbrechung. Beiträge werden nicht erho-

ben. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können jedoch gemäß § _____ der Pensionskassensatzung

nach Wiedereinstellung eine Nachentrichtung vornehmen.

6. Zusätzliche Unterstützungsleistungen

Das Unternehmen wird sich in seiner Funktion als Arbeitgeber dafür einsetzen, dass bei der Belegung

der Kindergartenplätze in der Gemeinde durch den Kindergartenvorstand die Kinder von Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern, die die Voraussetzungen dieser Vereinbarung erfüllen und nach dem Erziehungs-

urlaub bzw. dem unbezahlten Urlaub wieder in den Beruf zurückkehren möchten, besondere Berück-

sichtigung finden.

und/oder

Um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Organisation von Beruf und Familie zu unterstützen, wird

eine öffentliche Kindertagesstätte in Betriebsnähe und mit den entsprechenden Öffnungszeiten durch

das Unternehmen finanziell unterstützt. Sollte sich keine öffentliche Einrichtung finden lassen, wird für

eine betriebseigene Kindertagesstätte gesorgt. Eine Alternative könnte die Unterstützung von Elterni-

nitiativen sein, z. B. dadurch, dass Räume zur Verfügung gestellt werden.

und/oder

Das Wohnrecht für bereits bewohnten betriebseigenen Wohnraum bleibt während des gesamten unbe-

zahlten Urlaubs bestehen.



und/oder

Laufende Baudarlehen werden zu den bisherigen Bedingungen weitergeführt, solange ein Anspruch

auf familiär bedingte Freistellung gemäß der Vereinbarung besteht. Einzelheiten werden durch einzel-

vertragliche Vereinbarungen vor dem Ausscheiden geregelt. In Ausnahmefällen ist eine Weiterführung

möglich, wenn bei Ablauf des Anspruchs auf Freistellung eine spätere Wiedereinstellung vereinbart

oder vom Unternehmen in Aussicht gestellt wird.

eventuell und

Für Alleinerziehende werden besondere Unterstützungsmaßnahmen – etwa Darlehen – angeboten.

und/oder

Sozialleistungen, wie z. B. Mitarbeiterdarlehen oder Werkswohnungen, werden nicht sofort beim famili-

enbedingten Ausscheiden gekündigt, sondern erst nach _____ Jahren, falls dann feststeht, dass die

Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer keine Rückkehr in die Erwerbstätigkeit wünscht.

7. Schlussbestimmungen

Zuständig für die Vereinbarung der Beschäftigungsaufgabe und die Zusage der Wiedereinstellung ist

das Personalreferat. Es leitet die Interessentinnen und Interessenten an die Gesprächspartner der Sozial-

beratung, der Bildungsabteilung, des Betriebsrats (ggf. der Betriebskrankenkasse und der Altersversor-

gung) weiter.

und/oder

Diese Betriebsvereinbarung tritt mit Unterzeichnung in Kraft. Sie kann von beiden Seiten mit einer Frist

von _____ Monaten zum Jahresende, erstmals jedoch zum _____ gekündigt werden, ohne dass Nachwir-

kungen enstehen.

oder

Im Falle der Kündigung wirken die Bestimmungen dieser Betriebsvereinbarung bis zum Abschluss einer

neuen Betriebsvereinbarung nach.

eventuell und

Sollten sich die gesetzlichen oder tariflichen Rahmenbedingungen ändern, werden die Partner dieser

Betriebsvereinbarung unabhängig von der Laufzeit der Betriebsvereinbarung über eine Anpassung

beraten.

oder

Nach Ablauf von _____ Jahren nach Inkrafttreten dieser Vereinbarung werden die getroffenen Regelun-

gen aufgrund der während dieser Zeit gesammelten Erfahrungen von den Tarifvertragsparteien

gemeinsam überprüft.

eventuell und

Die Personalverwaltung informiert die zuständigen Betriebsräte über eingehende Bewerbungen ehema-

liger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

eventuell und

Die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats sind zu wahren.

Ort

Datum

Unterschriften

Für die Unternehmensleitung

Für die Arbeitnehmervertretung

Quelle:

Betriebsverein-

barungen, die

im Rahmen des

Forschungspro-

jekts „Vorstel-

lungen für

eine familieno-

rientierte

Arbeitswelt

der Zukunft“,

der Bundes-

wettbewerbe

„Der familien-

freundliche

Betrieb“ und

besonderer

Hinweise der

Tarifvertrags-

parteien zur

Verfügung

gestellt wur-

den.
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